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BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT 
 
 
Verfahrensvermerke 

 
1 Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderats der Ortsgemeinde Rödersheim-
Gronau 

 

13.03.2024 

2 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB am 

 

13.03.2024 

3 Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und Beschlus-
ses der Frühzeitigen Beteiligung im  Amtsblatt der Verbandsgemeinde 

Dannstadt-Schauernheim in der   
 

21.06.2024 

4 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch 

die Veröffentlichung im Internet und ergänzende Auslegung der Planunter-
lagen in ....... 
 

vom 24.06.2024 

  bis 24.07.2024 

5 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1  BauGB durch Benachrichtigung und Frist zur 
Abgabe einer Stellungnahme  

 

vom 13.06.2024 
  bis 24.07.2024 

6 Billigung des Entwurfs und Beschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB am 

 

 

7 
 

Ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses der Öffentlichkeitsbeteil i-
gung im  Amtsblatt der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim in 

der   
 

KWXX/ 2026 

8 Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung 

im Internet und ergänzende Auslegung der Planunterlagen in .....  
 

vom  

bis 

9 Einholung der Stellungnahmen von den Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben und Frist zur 
Abgabe einer Stellungnahme 
 

vom  

bis 

10 Behandlung und Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörde und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Röders-

heim-Gronau am 
 

 

11 Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans der öffentl i-

chen Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau 
am  
 

 

12 Mit der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Dannstadt-Schauernheim vom ............................. wird der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wirksam. 

 

KWXX/ 2026 

13 Rödersheim-Gronau, den .... 
 

 
 
(.............................) 

Ortsbürgermeister Thomas Angel 
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Teil I-A: STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG  
(Planungsrechtliche Festsetzungen) 

 

A. Allgemeines 

 
Die Nagel & Rerich Bauprojekt GmbH hat mit Schreiben vom 21.09.2023 die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beantragt, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für ein Wohnquartier mit durchmischtem Bewohnerkonzept an der Hochdorfer 
Straße 14 – 16 zu schaffen. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau hat in 
seiner Sitzung am 13.03.2024 dem Antrag stattgegeben und die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens beschlossen.  
 
Die Zulässigkeit des geplanten Bauvorhabens wird über einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan im Sinne von § 12 BauGB bestimmt. Dieser Plan enthält grundlegende Festset-
zungen über die zulässige bauliche Nutzung. 
 
Der projektbezogene Vorhaben- und Erschließungsplan mit Lageplan, Ansichten und Schnit-
ten wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan trifft differenziertere und im engeren Sinne projektbezogene Regelungen, 
die, sofern bodenrechtlich relevant, in den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und 
ergänzend im Durchführungsvertrag ihren Niederschlag finden. 
 
Nur solche Vorhaben sind im Rahmen der allgemein festgesetzten Nutzungen zulässig, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Sollte 
sich während der Verwirklichung der Planung der Bedarf für kleinere Anpassungen ergeben, 
kann der Durchführungsvertrag geändert werden. 
 
 
B. Geltungsbereich 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan umfasst zwei Teilgeltungsbereiche. Dabei erstreckt 
sich der ca. 1,09 ha große Teilgeltungsbereich 1 entlang der westlichen Seite der Hochdorfer 
Straße am südöstlichen Ortsrand des Ortsteils Gronau. Er wird wie folgt begrenzt: 
 

 im Norden durch den rückwärtigen Wirtschaftsweg Gartenstraße, 

 im Osten durch den Außenbereich,  

 im Süden durch den Schlaggraben, 

 im Westen durch die Bebauung entlang der Hochdorfer Straße.  
 
Der ca. 873 m² große Teilgeltungsbereich 2 befindet sich weiter südlich am Hochdorfer Weg. 
Dieser erstreckt sich in einer Tiefe von 6,00 m über den östlichen Rand der Grundstücke 
Flst.-Nrn. 234 und 235. 
 
Die beiden Teilgeltungsbereiche 1 und 2 und deren Lage sind im nachfolgenden Übersichts-
plan dargestellt. 
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Abb. 1: Übersichtsplan  

 
 
C. Erfordernis der Planänderung und Planungsziele 

 
Seit Anfang der 60er Jahre war ein landwirtschaftlicher Betrieb an der Hochdorfer Straße 14 
-16 angesiedelt. Dieser wurde als Aussiedlerhof im planungsrechtlichen Außenbereich als 
privilegiertes Vorhaben genehmigt. Privilegiert ist auch das Wohngebäude für die Betriebsin-
haber; dieses wird bis heute bewohnt. Später wurde zusätzlich ein Zwei-Familienhaus ge-
nehmigt und gebaut; es wurden vier Wohneinheiten realisiert.  
 
Die Wohnbebauung unmittelbar westlich der Hochdorfer Straße ist erst ab 1993 mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans „Mitte Süd“ entstanden und somit an den seit Anfang der 
1960er Jahre angesiedelten landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb herangerückt. Dem 
hierdurch verursachten Immissionskonflikt (Lärm und Geruch) wurde durch die Festsetzung 
eines Dorfgebietes mit eingeschränkter Nutzung („gewerbliche“ landwirtschaftliche Nutzung 
ausgeschlossen – lediglich Tierhaltung auf eigener Futterbasis) begegnet und über eine ca. 
20 m tiefe Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage abgepuffert. In den folgenden 
Jahren wurde dieser Bebauungsplan zweimal geändert: 
 

 Erste Teiländerung 1996: im Süden der Ortslage, 

 Zweite Teiländerung 2004: Der östliche Randbereich, der bislang als Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt war, sollte infolge der zwischenzeitlich 
erfolgten Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs und dem damit entfallenden Im-
missionskonflikt nunmehr einer baulichen Nutzung zugeführt werden.  

 

Teilgeltungsbereich  1 

Teilgeltungsbereich 2 
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Eine sinnvolle Nachfolgenutzung der landwirtschaftlichen Brache östlich der Hochdorfer 
Straße steht seither im Raum. Diese Fläche ist bereits stark anthropogen beeinflusst und 
grenzt unmittelbar an die bestehende Siedlungsfläche an; sie ist daher für eine Siedlungser-
weiterung geeignet. Gleichzeitig können an anderer Stelle bestehende Freiflächen von Be-
bauung freigehalten werden.  
 
Auch in Rödersheim-Gronau und Umgebung ist eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum 
festzustellen. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung gewinnen auch al-
tersgerechte Wohnungen verstärkt an Bedeutung. Sie bieten die Möglichkeit, auch im Alter 
am vertrauten Wohnort zu verbleiben. 
 
Ziel ist daher die Schaffung eines breit gefächerten Wohnangebotes in Gronau durch Rei-
henhäuser für Paare und Familien, Mehrfamilienhäuser mit Senioren-Service-Wohnungen 
sowie Pflegeapartments und einer Tagespflegeeinrichtung. Die unterschiedlichen Wohnfor-
men decken dabei unterschiedliche Wohnbedarfe ab.  

 
Der Realisierung der Wohnanlage steht allerdings die Lage im planungsrechtlichen Außen-
bereich entgegen. Durch die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans und parallel 
hierzu die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Dannstadt-
Schauernheim soll Planungsrecht geschaffen werden. 
 
Artenschutzrechtliche Belange stehen dem Vollzug des Bebauungsplans nicht entgegen; das 

Planungserfordernis liegt vor. Hierzu die Ausführungen unter Ziffer K. 

 
D. Einbindung in die übergeordnete Planung 

 
1. Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Der wirksame Regionalplan Rhein-Necker 2020 vom Dezember 2014 mit der 1. Änderung 
des Kapitels 1.4 Wohnbauflächen und Kapitel 1.5 Gewerbliche Bauflächen vom 04. August 

2025 enthält folgende regionalplanerischen Ausweisungen.  

Der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau steht eine Wohnbauflächenentwicklung im Rahmen 

der Eigenentwicklung (PS 1.4.2.2 (Z)) zu.  

Der Wohnungsbau soll eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnungen, insbesondere 
auch für Personen und Lebensgemeinschaften mit geringem Einkommen, Familien mit Kin-
dern und Lebensgemeinschaften mit großem Raumbedarf, ältere und betagte Menschen und 
Menschen mit Behinderungen, sicherstellen. Eine soziale Mischung ist anzustreben, soweit 

dies über planerische Instrumente steuerbar ist (PS 1.4.1.1 (G)). 

Die Entwicklung von Wohnflächen soll unmittelbar an der bestehenden Siedlungsstruktur 
anknüpfen, vorrangig in räumlicher Nähe zu den Haltestellen des regionalbedeutsamen 
ÖPNV konzentriert werden und sich an flächensparenden Siedlungskonzepten orientieren 

(PS 1.4.1.2 (G)). 

Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Verfügbare Flächenpotenziale 
im Siedlungsbestand wie z. B. Baulücken, Brach- und Konversionsflächen sind vorrangig vor 

anderen Flächenpotenzialen zu nutzen (PS 1.4.1.4 (Z)).  

Die Berechnung des kommunalen Wohnbauflächenbedarfs erfolgt im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens. Dazu ist der künftige Bedarf an Wohneinheiten zu ermitteln (PS 1.4.2.6 (Z)). 

Eine Ausweisung neuer Wohnbauflächen durch die Bauleitplanung der Kommunen ist nur 
zulässig, wenn ein entsprechendes Wohnbauflächendefizit nachgewiesen wird (PS 1.4.2.9 
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(Z)). Der nach der Flächenbilanzierung errechnete zusätzliche Wohnbauflächenbedarf gilt als 

verbindliches Ziel („Schwellenwert“). 

Die Festsetzung eines Baugebiets auf sonstige Weise – Wohnquartier – steht den Festle-
gungen des Regionalplans nicht entgegen. 
 

 
Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 

2020, Stand Dezember 2015 
 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wurde mit Schreiben vom 28.01.2026 ein 
Antrag auf landesplanerische Stellungnahme zur Abweichung vom regionalplanerischen Ziel 
der Eigenentwicklung Wohnen PS 1.4.2.2 (Z) in Rödersheim-Gronau gestellt.  

Vorliegend ist auf einer Fläche von einem Hektar eine Wohnbaufläche geplant, obwohl im 
Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde noch mehrere, bislang unbeplante Wohnbau-
flächen ausgewiesen sind. Dies widerspricht den Grundsätzen und Zielen der Raumord-
nung. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden demographischen Entwicklung mit alters-
strukturellen Veränderungen gewinnt eine bedarfsgerechte Versorgung von älteren und be-
tagten Menschen vor Ort zunehmend an Bedeutung. Zudem mangelt es an Wohnraum für 
junge Familien. Das Wohn- und Pflegekonzept des geplanten Bauvorhabens ist geeignet, 
diesen Bedarf zu decken und somit einen Beitrag zur Daseinsvorsorge zu leisten. Das Bau-
vorhaben unterscheidet sich von einem klassischen Wohnquartier. 
 
Mit Ausnahme der Eigenentwicklung Wohnen entspricht das Wohnbauvorhaben den 
Grundsätzen und Zielen zur Siedlungsentwicklung. Die Ordnungs- und Entwicklungsziele der 
Raumordnung werden gewahrt. 
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2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

 
Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan II der Verbandsgemeinde  

Dannstadt – Schauernheim vom Juli 2003 
 
Im Flächennutzungsplan II der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim vom Juli 2003 
ist der Teilgeltungsbereich 1 am südöstlichen Siedlungsrand als landwirtschaftliche Nutzflä-
che in Überlagerung mit „A“ für Aussiedlung dargestellt. Nach Norden grenzt eine bestehen-
de Wohnbaufläche, nach Westen eine gemischte Baufläche an. Nach Süden setzt sich die 
landwirtschaftliche Fläche fort; der südwestliche Rand des Plangebietes wird durch die Frei-
haltetrasse einer Straße beansprucht.  
 
Die Festsetzung eines Baugebietes auf sonstige Weise – Wohnquartier – ist nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. Daher ist parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans die 
2. Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
 
 
3. Raum+Monitor Bauflächenpotenziale Rheinland-Pfalz 

Um die Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen zu begrenzen, ver-
folgt das Raum+Monitor ein nachhaltiges Flächenmanagement.  

In diesem Zuge wurden Bauflächenpotenziale in bebauten Ortslagen ermittelt. Das Teilgel-
tungsbereich 1 ist hier als Innenpotenzial eingetragen, obwohl es sich aus planungsrechtli-
cher Sicht um einen Außenbereich gemäß § 35 BauGB mit privilegierter Nutzung handelt. 
Der Vorteil dieser bereits bebauten Fläche liegt darin, dass diese unmittelbar an den Sied-
lungszusammenhang anschließt und somit für eine Siedlungserweiterung geeignet ist. 
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E. Bestehende Rechtsverhältnisse 

 
1. Planungsrechtliche Situation 

 
Der Teilgeltungsbereich 1 befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich; dieser ist 
grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Die ehemalige landwirtschaftliche Nutzung/ Aus-
siedlerhof war privilegiert im Außenbereich zulässig; das bestehende Mehrfamilienhaus 
nimmt aber nicht an dieser Privilegierung teil. 
 
Die geplante Wohnbebauung kann im Einzelfall nicht als sonstiges Vorhaben im Außenbe-
reich zugelassen werden, da dies den Darstellungen des Flächennutzungsplans wider-
spricht. 
 
2. Grundbesitzverhältnisse 
 
Das Baugrundstück mit den Flst.-Nrn. 225/2 und 225/1 im Teilgeltungsbereich 1 sowie die 
Flst.-Nrn. 234 und 235 im Teilgeltungsbereich 2 sind im Eigentum des Vorhabenträgers, die 
Verkehrsfläche (Hochdorfer Straße) im Eigentum der Ortsgemeinde.  
 
 
F. Bestand - Städtebauliches Konzept 
 
Das Bebauungskonzept für eine Nachfolgenutzung des bisherigen landwirtschaftlichen Be-
triebes sieht ein verdichtetes Quartier mit unterschiedlichen Wohnungs- und Pflegeangebo-
ten vor. Es handelt sich um ein innovatives Konzept für generationenübergreifendes Leben 
in Rödersheim-Gronau. Ziel ist die Verbindung von Wohnqualität, sozialer Teilhabe und pfle-
gerischer Versorgung auf einem gemeinsamen Areal.  
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Abb. 4: Bebauungskonzept – Vorhaben- und Erschließungsplan – Dachaufsicht, Stand 

18.05.2026  
 
 
1. Gesamtstruktur 

 
Das Projekt umfasst: 

 Baufeld 1: 15 Reihenhäuser für junge Familien,  

 Baufeld 2: Tagespflegeeinrichtung, Kurzzeitbetreuung, Pflegeapartments, Senioren-
Service-Wohnungen, Café 

 Baufeld 3: Senioren-Service-Wohnungen.  
 
Durch das Miteinander verschiedener Wohn- und Lebensformen entsteht ein durchmischtes, 
zukunftsfähiges Quartier: 

Baufeld     3 Baufeld    2 Baufeld     1 



Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT (Entwurf) Stand: 18.05.2026 
 

 
 

sc stadtconcept GmbH  13 / 38 

 
Abb. 5: Bau- und Nutzungsstruktur – Baufelder 1 bis 3, Stand 18.05.2026  
 
 
2. Pflege- und Betreuungskonzept 

 
Die Planung sieht ein abgestuftes Pflege- und Betreuungssystem vor, bestehend aus  
 

 Tagespflegeeinrichtung (Baufeld 2): mit aktivierenden Angeboten und Entlastung für 

pflegende Angehörige,  

 Pflegeapartments (Baufeld 2): ambulant betreute Wohngruppen, Service-Wohnen 

Plus, Option Kurzzeitbetreuung,  

 Senioren-Service-Wohnungen (Baufeld 2): barrierefreies Wohnen mit optionalen 
Leistungen (Pflege, Hauswirtschaft, Essen). 
 
 

3. Konkrete Nutzung Baufeld 3 (Feldhaus A/ B) 

 
Baufeld 3 wird klar dem Bereich "Senioren-Service-Wohnungen mit Pflegeanbindung" zuge-
ordnet. Die 35 Wohneinheiten sind: 
 

 barrierearm konzipiert (Aufzug, schwellenfreie Zugänge, breite Türen), 

 für verschiedene Lebenslagen flexibel kombinierbar (z. B. Zusammenlegung für Pfle-
ge-WG), 

 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Tagespflege und zu den Pflegeapartments. 

 Pflegeanbindung: 
Bewohner von Haus 3 und 4 können Leistungen aus der Tagespflege sowie ambu-
lante Pflege- und Betreuungsdienste im Bedarfsfall flexibel in Anspruch nehmen. 
 

+/- 0,00 = 104,48 m ü NHN 
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 Damit entsteht ein "Pflegekomfort-Wohnen" mit hoher Eigenständigkeit und bedarfs-
gerechter Unterstützung. 
 

Diese Wohnform unterscheidet sich bewusst von einem klassischen Pflegeheim, wird jedoch 
den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht und entspricht der Erwartungshal-
tung der Kreisverwaltung und des Regionalverbands an innovative Pflegewohnformen. 
 
 
4. Nutzungskonzept bei Pflegeapartments 

 
Die Apartments bieten eine Kombination aus Privatheit und Gemeinschaft – ideal für Men-
schen ab  60 Jahren. 
 
Die Konzeption erlaubt mehrere Betriebsformen: 
 

 **Ambulant betreute Wohnungen** mit zubuchbarer 24/7-Versorgung durch Pflege-
dienste 
- **Service-Wohnen**: Einzelapartments mit Grundpflege, zubuchbaren Wahlleistun-
gen (z. B. Essen, Hauswirtschaft) 

 **Kurzzeitbetreuung**: temporäre Nutzung einzelner Apartments, z. B. nach Kran-
kenhausaufenthalten oder zur Entlastung Angehöriger. 

 
Diese Vielfalt ermöglicht eine passgenaue Versorgung und schafft pflegerische Kapazitäten 
im ländlichen Raum, ohne institutionellen Charakter. 
 
 
5. Vorteile gegenüber einem klassischen Pflegeheim 

 
Gegenüber stationären Pflegeeinrichtungen hat das pflegeintegrierte Wohnen folgende Vor-
teile:  
 

 **Selbstbestimmtes Leben**: Bewohner behalten ihre Wohnsituation, entscheiden 
über Tagesrhythmus, Mahlzeiten und Unterstützung – statt starrer Heimstrukturen. 

 **Flexibilität der Pflege**: Unterstützung wird nach Bedarf erbracht, nicht nach Heim-
platzvorgaben – ambulant, teil- oder vollstationär. 

 **Integriertes Quartiersleben**: Pflegebedürftige sind Teil des Quartiers, nicht räum-
lich oder sozial ausgegrenzt. 

 **Zukunftssicherheit**: Das Modell entspricht dem Leitbild moderner Pflege und passt 
sich dem Wandel der Altersstruktur an. 
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6. Baustruktur 

 
Baufeld 1:  
 

Rieslingzeile 
 

 Reihenhäuser II + Satteldach entspricht der Dachform der unmittelbaren Umgebung, 

 15 Familien 

 
Baufeld 2: 

 
Haus Nord - Rebhof 
 

Haus Süd - Gartenhaus 
 

 Geschossbau III + Staffelgeschoss 

Flachdach, 
 27 Senioren-Service-Wohnungen, 

 Bewohnercafé im EG. 

 Geschossbau III + Staffelgeschoss 

Flachdach, 
 21 Pflegeapartments 

 Tagespflege im EG. 
 

Baufeld 3: 

 
Haus Nord – Feldhaus A 
 

Haus Süd – Feldhaus B 

 Geschossbau III,  

 21 Senioren-Service-Wohnungen. 
 

 Geschossbau III,  

 14 Senioren-Service-Wohnungen, 
 Parkgarage im EG. 

  

Die Gliederung der Baumassen ist abhängig von der Funktion der Gebäude.  

 

 
 
Abb. 6: Isometrie des Bebauungskonzepts, Stand 18.05.2026 
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7. Grün- und Freiraumstruktur 

 
Das Wohnbauvorhaben wird nach Osten und Süden durch Randbegrünung in die umgeben-
de Landschaft eingebunden. Zur Hochdorfer Straße prägen Gebäudefassaden und Einfrie-
dungen mit vorgelagerten Gemeinschaftsstellplätzen den Straßenraum. Letztere werden 
teilweise durch Bäume gegliedert. 
 
Baumpflanzungen im Inneren des Quartiers erhöhen die Wohn- und Aufenthaltsqualität der 
Anlage und tragen durch die Verschattung und Verdunstungskühle zur Verbesserung des 
Mikroklimas bei. Gleichzeitig kann so die Biodiversität erhöht werden.  
 
Die Grün- und Freiflächen gestalten sich je nach Baufeld unterschiedlich. In allen drei Berei-
chen sind gemeinschaftliche Treffpunkte im Grünen vorgesehen: 
 

 Baufeld 1:  Reihenhäuser für junge Familien 
Private Wohngärten als wohnungsnahe Freibereiche für Familien 
Dauerhaft wasserdurchlässige Gemeinschaftsstellplätze entlang der Hochdorfer 
Straße. 

 Baufeld 2:  Tagespflegeeinrichtung, Pflegeapartments, Senioren-Service-
Wohnungen,  
Minigärten mit Freisitzen im EG, Gemeinschaftsgrün „Quartiersmitte Traubenplatz“, 
„Jungbeeren Kinderspielplatz“, Picknickwiese, Tagespflegegarten mit Terrasse,  
Extensive Dachbegrünung. 

 Baufeld 3:  Flexible Senioren-Service-Wohnungen mit Pflegeanbindung, Randbegrü-
nung, Regenrückhaltebecken, 
Extensive Dachbegrünung und Fassadenbegrünung. 
 

Insgesamt ermöglicht die Bau- und Freiraumstruktur im Teilgeltungsbereich 1 vielfältige Auf-
enthalte und Gelegenheiten zur (generationenübergreifenden) Kommunikation der Bewoh-
ner. 
 
Zum südlich des Plangebietes verlaufenden Schlaggraben wird ein fünf Meter breiter Ge-
wässerrandstreifen innerhalb des Teilgeltungsbereichs 1 freigehalten; dieser wird mit Sträu-
chern und Bäumen bepflanzt. 
 
 
8. Erschließungsstruktur 

 
Die verkehrliche Anbindung des Quartiers erfolgt über die Hochdorfer Straße und wird von 
hier aus intern erschlossen:  
 

 Über die südliche, asphaltierte Fahrgasse werden die südlichen Gemeinschaftsstell-
plätze und eine Gemeinschaftsgarage erschlossen; gleichzeitig dient diese Fahrgas-
se der Lkw-Anlieferung bzw. Müllentsorgung. 

 Die Gemeinschaftsstellplätze werden direkt über die Hochdorfer Straße zugefahren. 

 Die fußläufige Anbindung erfolgt über Wege und Plätze. 

 Die Standorte für Müllbehälter sind den einzelnen Baufeldern 2 und 3 jeweils zentral 
zugeordnet und im Baufeld 1 dezentral für jedes Reihenhaus einzeln vorgesehen. 

 Die Standorte für Fahrräder sind in allen 3 Baufeldern vorgesehen. 

 Der Stellplatznachweis fällt je nach Wohnform unterschiedlich aus.  
 

Südlich des Schlaggrabens bzw. der Bebauung Mitte-Süd, schließt der Hochdorfer Weg an. 
Es handelt sich hierbei um einen Wirtschaftsweg, der nicht als öffentliche Verkehrsfläche 
gewidmet ist. 
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9.  Ortsgestalt 

 
Dächer 
Im Baufeld 1 entlang der Hochdorfer Straße prägen Satteldächer der Bestandsbebauung die 
Dachlandschaft. Diese Dachform wird an der Schnittstelle zur bestehenden Straßenrandbe-
bauung aufgegriffen; die Reihenhäuser erhalten anthrazitfarbene Satteldächer. 
 
Die Dächer der Baufelder 2 und 3 beherbergen neben einer Tagespflegeeinrichtung auch 
Pflegeapartments und Senioren-Service-Wohnungen. Hier sind extensiv begrünte Flachdä-
cher vorgesehen; diese ermöglichen eine Einbindung in die umgebende Landschaft. Die 
Erforderlichkeit der extensiv begrünten Flachdächer ergibt sich primär aus den Maßnahmen 
für eine naturnahe Wasserbewirtschaftung und dem wasserrechtlichen Ziel einer möglichst 
ausgeglichenen Wasserhaushaltsbilanz. Die begrünten Flachdächer haben zudem positive 
Auswirkungen auf das Mikroklima und die Biodiversität. 
 
Farbliche Gestaltung der Fassaden 
Bei der Gestaltung der Materialien kommen Holz und Putz bzw. Putz mit Struktur zur An-
wendung. Die Farbpalette reicht von beige, grün, rostrot bis zu patiniertem Holz. Bei den 
Reihenhäusern in Baufeld 1 ist ein Farb- und Materialwechsel zwischen den Hauseinheiten 
geplant, während bei den mehrgeschossigen Gebäuden in den Baufeldern 2 und 3 jeweils 
die mit der EG-Ebene identische Sockelzone durch Farbe und Material hervorgehoben wird. 
So dienen die Farb- und Materialwechsel der Gliederung der Gebäude; die Gebäudehöhen 
erscheinen niedriger. Die Verwendung von Farben mit einem hohen Weißanteil erzeugt ein 
freundliches Erscheinungsbild und weist zudem einen positiven Albedo-Effekt auf; d.h. helle 
Fassaden heizen sich an sommerlichen Hitzetagen weniger auf als dunkle Fassaden.  
 
 
G. Verkehrserschließung 

 
Bislang dient in Höhe des Plangebietes nur die westliche Seite der Hochdorfer Straße der 
verkehrlichen Anbindung; das Potenzial entlang der östlichen Seite der Hochdorfer Straße ist 
seit Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs kaum ausgeschöpft. 
 
Die Hochdorfer Straße ist hergestellt und als Gemeindestraße öffentlich gewidmet. Nach 
Süden findet sie ihre Fortsetzung im Hochdorfer Weg mit dem Charakter eines Wirtschafts-
weges, der nach Hochdorf-Assenheim führt. 
 
Die nächste Bushaltstelle Gronau Ost liegt in 600 m Entfernung und ist damit noch gut fuß-
läufig erreichbar. Hier verkehrt die Buslinie 580 im Stundentakt rundum die Uhr.   
In rd. 200 m liegt ein Lebensmittel-Nahversorger; dieser ist sehr gut fußläufig erreichbar. 
 
Die Verkehrsuntersuchung (R+T VERKEHRSPLANUNG 2026) zeigt die verkehrlichen 

Auswirkungen des Bauvorhabens auf und prüft, ob das zu erwartende zusätzliche Verkehrs-
aufkommen im umliegenden Straßennetz leistungsfähig abgewickelt werden kann.  

 
Für die Fahrbeziehung in Richtung Osten stellt die Gartenstraße eine kürzere Alternative zur 
Hauptstraße dar. Da die Gartenstraße selbst nur für Anlieger (und Radfahrer) - und somit 
nicht für den Kfz-Durchfahrtsverkehr - freigegeben ist, wird im weiteren Verlauf der Ver-
kehrsuntersuchung unterstellt, dass der gesamte Neuverkehr, der durch den Teilgeltungsbe-
reich 1 entstehen wird, regelkonform die Fahrbeziehung über K1 (Hauptstraße / Hochdorfer 
Straße) nutzen wird. Dass ein gewisser Anteil die Gartenstraße als Alternative zur Haupt-
straße nutzen wird, bleibt jedoch nicht auszuschließen.  
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Im Zuge einer Leistungsfähigkeitsuntersuchung wurde nachgewiesen, dass der Knotenpunkt 
K1 (Hauptstraße / Hochdorfer Straße) im Bestand, im Prognose-Nullfall und im Prognose-
Planfall mit der Gesamtqualitätsstufe A eine sehr gute Verkehrsqualität aufweist. Der Kno-
tenpunkt weist demnach noch erhebliche Kapazitäten für weitere Entwicklungen auf. 
 
Die Verkehrsmenge in der Hochdorfer Straße wird sich durch die neuen Nutzungen in der 
vormittäglichen Spitzenstunde um knapp 20 Fahrzeuge und in der nachmittäglichen Spitzen-
stunde um ca. 25 Fahrzeuge erhöhen. Aufgrund der derzeit geringen Grundbelastung in der 
Hochdorfer Straße wird sich die Kfz-Verkehrsmenge am Gesamttag um den Faktor 2,25 er-
höhen (von 230 Kfz/24h auf 515 Kfz/24h). Die resultierenden Gesamtverkehrsmengen blei-
ben indes gering und in einem Bereich, der sogar für Wohnwege oder verkehrsberuhigte 
Bereiche noch üblich ist. 
  
Der Entwicklung der Wohnanlage Hochdorfer Straße 14-16 steht aus verkehrlicher Sicht 
nichts entgegen. Das zusätzliche Kfz-Verkehrsaufkommen kann im umliegenden Straßen-
netz abgewickelt werden 

 
 
H. Ver- und Entsorgung 

 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt über die bestehende Hochdorfer Straße 
mit ihren Leitungen.  
 
Schmutzwasser 
Der Mischwasserkanal in der Hochdorfer Straße liegt bis in Höhe der gemeinsamen Grund-
stücksgrenze der Flst.-Nrn. 225/1 und 225/2. Der Mischwasserkanal ist an seiner Leistungs-
grenze; die Entwässerung des Schmutzwassers ist noch möglich. 
 
Niederschlagswasser 
Das anfallende Oberflächenwasser kann nicht über den Mischwasserkanal in der Hochdorfer 
Straße sowie den Regenwasserkanal Im Blauen Meer entwässert werden. Der Boden ist 
nicht versickerungsfähig (R+T CONSULT 2024).  
 
Eine naturnahe Wasserbewirtschaftung ist das Ziel einer möglichst ausgeglichenen Wasser-
haushaltsbilanz (FMZ 2026a) und des Entwässerungskonzepts (FMZ 2026b).  
 
Das anfallende Niederschlagswasser soll oberflächennah über Entwässerungsrinnen ge-
sammelt und zum südöstlichen Gebietsrand geleitet werden, von wo es auf 5 l/s gedrosselt 
in den zu ertüchtigenden Schlaggraben geleitet werden soll. Ein Regenrückhaltebecken mit 
mindestens 82 m³ Stauvolumen puffert größere Regenereignisse.  
 
Eine qualitative Behandlung des Niederschlagswassers in das Gewässer 3. Ordnung 
„Schlaggraben“ ist erforderlich. Versickerungsanlagen kommen aufgrund der sehr gering 
durchlässigen Böden für das Projekt nicht infrage. 
 
Gemäß dem Überflutungsnachweis ist auf dem Grundstück ein weiteres Rückhaltevolumen 
von ca. 89 m³ z. B.  in Grünflächen, Parkplätzen, etc. zu generieren, um im Falle eines 20-
jährlichen Regenereignisses das anfallende Niederschlagswasser schadlos auf dem Grund-
stück zurückzuhalten.  
 
In der Hochdorfer Straße verlaufen bereits vorhandene Strom-, Gas, Wasser- und Medienlei-
tungen: 
 
 



Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT (Entwurf) Stand: 18.05.2026 
 

 
 

sc stadtconcept GmbH  19 / 38 

Wasserversorgung 
Die bestehende Bebauung ist an das bestehende Wasserversorgungsnetz angeschlossen. 
 
Strom- und Wärmeversorgung 
Die bestehende Bebauung ist an das bestehende Stromversorgungsnetz angeschlossen. 
Die Stromversorgung für die geplante Bebauung erfolgt über einen Versorgungsanschluss 
sowie über PV-Anlagen auf den Dächern.  
 
Gasversorgung 
Bereits die bestehende Bebauung ist an das bestehende Erdgas-Versorgungsnetz ange-
schlossen. Die künftige Energieversorgung erfolgt über erneuerbare Energien. 
 
Telekommunikation 
Telekommunikationsleitungen sind ebenfalls in der Hochdorfer Straße verlegt. 
 
 
I. Starkregen  

 
Im Teilgeltungsbereich 1 weist das 4-stündige Extremstarkregenereignis die stärksten Aus-
wirkungen mit partiellen Wassertiefen im Gebiet von < 1 m aus (Abb. 7). Diese Wassertiefe 

findet sich im Anschlussbereich an den Schlaggraben. Es ist davon auszugehen, dass das 
Volumen des Schlaggrabens hier zu gering ist, um die anfallenden Wassermassen aufzu-
nehmen und es deswegen im niedrigsten Anschlussbereich zum Graben zu der großen 
Wassertiefe kommt. 
 

 
Abb. 7: Sturzflutkarte mit extremem, vierstündigen Starkregenereignis 

© https://wasserportal.rlp umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/ 
sturzflutkarte ; Zugriff am 12.06.2024 
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Um Schäden durch kurzfristige Starkregenereignisse zu vermeiden oder zu vermindern wird 
im Teilgeltungsbereich 1 hochwasserangepasstes Bauen (bspw. Sicherung tiefliegender 
Gebäudeöffnungen, Rückschlagklappen, etc.) empfohlen.  
 
 
J.  Planungsrechtliche Festsetzung – Begründung 

 
1. Art der baulichen Nutzung 
 

Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich in der baulichen Umgebung entspricht einem faktischen Allge-
meinen Wohngebiet. Der Bebauungsplan „Mitte – Süd“ setzt ein Dorfgebiet fest, obwohl kei-
ne landwirtschaftliche Nutzung vorhanden ist; tatsächlich entstanden ist eine Wohnbebau-
ung.  
 
Konzept 
Die Art der baulichen Nutzung wird auf sonstige Weise festgesetzt. Entsprechend dem Vor-
haben- und Erschließungsplan sind Wohngebäude unterschiedlicher Form, insbesondere für 
ältere und pflegebedürftige Bewohner aber auch für junge Familien geplant. Zulässig sind 
Gebäude und Räume für die Versorgung und Verpflegung sowie ein Café. Diese Nutzungen 
sind auch in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig und damit auch verträglich mit der 
umgebenden Wohnnutzung. Hingegen sind die sonstigen allgemein und ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen eines Allgemeinen Wohngebietes nicht geplant. Hierzu die Ausfüh-
rungen unter Ziffer F. Im Hinblick auf Immissionen entspricht das Quartier einem Allgemei-

nen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 
 
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag unter Bezug auf den zuge-
hörigen Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) verpflichtet hat.  
 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Grundflächenzahl  
 
Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich nach Westen und nach Norden sowie südlich der Gartenstraße 
ist durch straßenseitige Hauptgebäude, teilweise mit baulichen Erweiterungen geprägt; die 
Grundflächenzahl liegt im Mittel bei 0,2 und damit eher niedrig. Mit Hofflächen, Wegen, Ne-
benanlagen sowie Stellplätzen und Garagen ergibt sich eine Gesamtversiegelung im Mittel 
von 0,6. Somit verbleiben rd. 40 % der Grundstücksflächen unversiegelt. 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Mitte – Süd“ ist für das festgesetzte Dorfgebiet 
eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt; die zulässige Gesamtversiegelung liegt bei 0,8. 
Tatsächlich entstanden ist eine Grundflächenzahl von rd. 0,25 und eine Gesamtversiegelung 
von 0,53. In diesem Baugebiet sind noch Baulücken anzutreffen.    

 
Konzept 
Im Teilgeltungsbereich wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die dem Konzept 
zugrunde liegende Gesamtversiegelung liegt bei etwa 0,7. Dieser Wert ergibt sich aus dem 
gewählten, ressourcenschonenden Verdichtungsansatz für das geplante Quartier mit seinen 
unterschiedlichen, überwiegend altersgerechten Wohnformen und den dazu gehörigen Stell-
plätzen und wird durch ausgleichende Maßnahmen wie extensiv begrünte Flachdächer und 
Wiesen sowie Baum- und Strauchpflanzungen teilweise kompensiert.  
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Hingegen sind Steingärten und Schotterflächen vollständig auf die zulässige Grundfläche 
anzurechnen, da diese einer Versiegelungsfläche gleich kommen. Auf diese Weise können 
die natürlichen Bodenfunktionen teilweise wieder hergestellt werden. Eine Bindung der zu-
lässigen GRZ an einen Baugebietstyp der BauNVO ist beim vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nicht erforderlich. Dennoch kann festgehalten werden, dass die GRZ von 0,4 je-
nem Wert eines Allgemeinen Wohngebietes entspricht. Die Gesamtversiegelung liegt mit 
einer GRZ von 0,7 oberhalb des üblichen Wertes aber noch unterhalb der Kappungsgrenze 
von 0,8.  
 
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird verzichtet. Die festgesetzte Grundflä-
chenzahl in Verbindung mit der 2- bzw. 3-geschossigen Bebauung lässt in etwa eine maxi-
male Geschossflächenzahl von rd. 1,0 erwarten. Dieser Verdichtungsansatz ergibt sich aus 
dem planerischen Ziel, die Baufläche möglichst effizient zu nutzen und damit gleichzeitig 
bislang unbeanspruchte Bereiche im planungsrechtlichen Außenbereich von Bebauung frei-
zuhalten sowie Voraussetzungen zur Senkung der Baukosten zu schaffen. Eine Bindung der 
zulässigen GFZ an einen Baugebietstyp der BauNVO ist beim vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nicht erforderlich. Dennoch kann festgehalten werden, dass der GFZ-Wert den 
eines Allgemeinen Wohngebietes einhält. 

 
 

2.2 Höhe baulicher Anlagen  
 
Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich ist durch eine überwiegend 1 ½- bis 2-geschossige Bebauung 
geprägt; der Bebauungsplan „Mitte – Süd“ gibt eine 1-geschossige Bebauung vor.   

 
Konzept 
Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse erfolgt die Festsetzung der Gebäu-
dehöhen in Abhängigkeit von der Dachform.  

 
Die Trauf- und Gebäudehöhen ergeben sich aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan und 
orientieren sich an der umgebenden Bebauung bzw. dem Planungsrecht in der Umgebung. 
Diese korrelieren mit den zulässigen 2 und 3 Vollgeschossen; im Baufeld 2 ist zudem ein 
Nicht-Vollgeschoss zulässig. Dies ermöglicht eine höhenmäßige Staffelung zur Bestandsbe-
bauung. Als Orientierungswert ist die Geländehöhe in die Planzeichnung eingetragen. Es 
handelt sich um Höchstwerte, die unterschritten werden können.  

 

 

Abb. 8: Gebäudehöhen – Schemaschnitte 
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Gebäudehöhen absolut: 

 
Inkl. 0,30 m Puffer für mögliche Änderungen bei weiteren Planungen  

H1 = OK Attika; H2 = OK Brüstung 
 
Tab. 1: Bau- und Nutzungsstruktur – Baufelder 1 bis 3 
 
 
2.3 Zahl der Vollgeschosse 
 
Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich ist durch eine überwiegend 1 ½- bis 2-geschossige Bebauung 
geprägt; der Bebauungsplan „Mitte – Süd“ gibt eine 1-geschossige Bebauung vor.   

 
Konzept 
Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird als Höchstmaß festgesetzt; es sind 2 bzw. 3 
Vollgeschosse zulässig. Durch folgende Festsetzungen ergibt sich die Möglichkeit eines zu-
sätzlichen Nicht-Vollgeschosses 

 

 2 Vollgeschosse im Baufeld 1, 

 3 Vollgeschosse im Baufeld 2 zzgl. 1 Nicht-Vollgeschoss, 

 3 Vollgeschosse im Baufeld 3. 
 

Durch die Staffelung der Vollgeschosse wird Bezug auf die umgebende Bestandsbebauung 
bzw. deren planungsrechtliche Zulässigkeit genommen.  
So wird der Übergang zwischen bestehender und geplanter Geschossigkeit gewährleistet. 
Dachaufbauten sind unzulässig. 

 
Das zulässige Bauvolumen ergibt sich aus dem Bestreben, durch bauliche Dichte in Verbin-
dung mit seriellem Bauen die Baukosten zu begrenzen und somit die Bezahlbarkeit zu s i-
chern. Die Bebauung hebt sich von den eher kleinteiligen Gebäudestrukturen der benachbar-
ten Bebauung (Neubaugebiete aus der Nachkriegszeit und charakteristische Altortbebauung) 
ab; sie ist Zeugnis einer ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung.   

 
 

3. Bauweise 

 
Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich ist überwiegend durch eine offene Bauweise mit Einzel- und 
Doppelhäusern geprägt; westlich der Hochdorfer Straße zum Altort hin besteht eine abwei-
chende Bauweise mit einseitigem seitlichen Grenzabstand. Der Abstand zwischen den 
Hauptgebäuden beträgt jeweils mehr als 6 m.  
Im Bebauungsplan „Mitte – Süd“ ist eine offene Bauweise festgesetzt; zulässig sind Einzel- 
und Doppelhäuser.  

 Baufeld 1 
 

Baufeld 2 
Nord 

Baufeld 2 
Süd  

Baufeld 3 

Satteldach 
  

THmax  
= 7,10 m  

 

Hmax 
= 11,70 m 

   

Flachdach   H1max 
= 12,30 m  

H2max 

= 13,30 m 
  

Hmax 
=  9,40 m  
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Konzept 
Im Teilgeltungsbereich 1 variiert die Bauweise entsprechend der unterschiedlich geplanten 
Wohnformen, die allesamt ein günstiges Außenwand/ Volumen-Verhältnis aufweisen. 
  
Im Baufeld 1 wird zur Sicherung der geplanten Reihenhausbebauung eine offene Bauweise 
festgesetzt; zulässig sind Hausgruppen bis zu einer Länge von 50 m.  
 
Im Baufeld 2 wird zur Sicherung der Tagespflege, der Pflegeapartments, Senioren-Service- 
Wohnungen eine offene Bauweise festgesetzt; zulässig sind Einzelhäuser bis zu einer Ge-
bäudelänge von 50 m. 
 
Im Baufeld 3 gilt eine abweichende Bauweise; offen, mit Gebäudelänge von mehr als 50 m. 
Im Geschosswohnungsbau werden somit Senioren-Service-Wohnungen gesichert. 
 
 
4. Überbaubare Grundstücksfläche 

 
Bestand in der Umgebung 
Im unbeplanten Innenbereich sind die Hauptgebäude unter Einhaltung einer einheitlich tiefen 
Vorzone beidseits zur Hochdorfer Straße, aber auch südlich der Gartenstraße angeordnet 
und bestimmen so eine einheitliche Straßenflucht, die das Ortsbild prägt. 
Im Bebauungsplan „Mitte – Süd“ wird westlich entlang der Hochdorfer Straße die Bauflucht 
nach Süden bis zum Ortsrand fortgesetzt.  
  
Konzept 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird ausschließlich über Baugrenzen definiert. Dabei 
wird die straßenseitige Baugrenze der bestehenden Bauflucht nach Süden fortgeführt.   

 
 

5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

 
Bestand in der Umgebung 
Im unbeplanten Innenbereich der Umgebungsbebauung sind sowohl Nebenanlagen (ein-
schließlich Pools) als auch vielfach Garagen mit langen Zufahrten (rd. 20 m) entstanden. 
Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen werden somit zum öffentlichen Straßenraum nicht 
wahrgenommen. 

 
Konzept 
Nebenanlagen und Fahrradstellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. Das zulässige Maß der Gesamtversiegelung ist einzuhalten. 
 
Der Stellplatznachweis erfolgt auf unterschiedliche Weise: 
 

 Im Baufeld 1 über Senkrechtstellplätze (Gemeinschaftsstellplätze) entlang der Hoch-
dorfer Straße und des südlichen Zufahrtsbereichs durch Festsetzung hierfür erforder-
licher Flächen, 

 Im Baufeld 2 über Senkrechtstellplätze (Gemeinschaftsstellplätze) entlang des südli-
chen Zufahrtsbereichs durch Festsetzung hierfür erforderlicher Flächen,  

 Im Baufeld 3 über eine Gemeinschaftsgarage innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche und hierfür festgesetzter Flächen. 

 
Aufgrund der angestrebten baulichen Dichte erfolgt der Stellplatznachweis auf Gemein-
schaftsstellplätzen und in Gemeinschaftsgaragen. Auf diese Weise können größere Teile der 
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Wohnanlage von Verkehr freigehalten werden. Dies dient der Wohn- und Aufenthaltsqualität; 
hier sind Begegnungen der Bewohner möglich. 
 
 
6. Verkehrsflächen – Ein- und Ausfahrt 

 
Bestand in der Umgebung 
In der Umgebung des Vorhabengebietes verläuft die Hochdorfer Straße. Die Fläche des bis-
herigen Aussiedlerhofes ist hierüber verkehrlich angebunden. 
 
Konzept 
Das Quartier wird über die Hochdorfer Straße verkehrlich angebunden. Darüber hinaus ist 
eine Ein- und Ausfahrt für die innere Erschließung im südlichen Teil des Plangebietes vorge-
sehen. So kann der übrige Teil der Wohnanlage von Verkehr freigehalten werden. Zudem 
ergibt sich hieraus ein günstiger Erschließungsaufwand. 
 
Der Einbezug eines Teils der Hochdorfer Straße ermöglicht die Aufstellung eines qualifizier-
ten Bebauungsplans, welcher eine abschließende Regelung der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit enthält. Im Gegensatz dazu, kann bei einfachen Bebauungsplänen bei Bedarf auf die 
Zulässigkeitsregelungen der §§ 34 und 35 BauGB zugegriffen werden. 
 
 
7. Private Grünflächen 

 
Die festgesetzten privaten Grünflächen im Baufeld 2 und damit in der Mitte des Quartiers 
ermöglichen Aufenthalte und Begegnungen der Bewohner. Hier treffen Jung und Alt zusam-
men. Unmittelbar angrenzend kann ein Bewohnercafé entstehen. Die privaten Grünflächen 
wirken in die Außenfläche der Tagespflege und umgekehrt; sie bieten Gelegenheiten zur 
Kommunikation der Bewohner. 
 
 
8. Fläche und Maßnahmen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser  
 
Bei der Errichtung der geplanten verdichteten Wohnbebauung wird eine möglichst wenig 
veränderte lokale Wasserbilanz durch die Kombination verschiedener Elemente der natur-
verträglichen Regenwasserbewirtschaftung angestrebt. Die Erforderlichkeit ergibt sich aus 
den Vorgaben von § 55  Abs. 2 WHG, wonach die Vermeidung, Verminderung oder Verzö-
gerung der Regenwasserabflüsse eine hohe wasserwirtschaftliche Bedeutung hat. Eine kon-
sequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des lokalen Wasserhaushalts“ bedeutet einen 
möglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation (Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit 
(Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung).  
 
Aus der Wasserhaushaltsbilanz (FMZ 2026a) ergeben sich folgende Maßnahmen zur Nie-
derschlagswasserbewirtschaftung: 
 

 Extensive Dachbegrünung, 

 Pflanzung von mindestens 20 Einzelbäumen, 
 Regenwassernutzung zur Bewässerung von Gärten mittels Zisternen 

 Wasserdurchlässige Pflasterbeläge im Bereich der Wege und Rad-Stellplätze, 

 Rasengittersteine im Bereich der KFZ-Parkplatzflächen mit humoser Hohlraumfüllung, 

 Gedrosselte Einleitung des gesamten, im projektierten Gebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers in den zu ertüchtigenden Schlaggraben. 
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8.1 Sammlung, Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser 
 

Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser wird oberflächennah über Entwässerungs-
rinnen gesammelt und zum südöstlichen Gebietsrand geleitet1, von wo es auf 5 l/s gedrosselt 
in den zu ertüchtigenden Schlaggraben geleitet wird. Das Regenrückhaltebecken mit min-
destens 82 m³ Stauvolumen puffert größere Regenereignisse. 
 
Der Graben ist mit minimalem Längsgefälle und einem gering durchlässigen Boden auszu-
bilden, sodass das anfallende Niederschlagswasser vorwiegend über die Bepflanzung auf-
genommen und der Verdunstung zugeführt wird. Die Anlage ist zu pflegen und instand zu 
halten. 

 
Da der Schlaggaben außerhalb des Plangebietes liegt, wird die Ertüchtigung und dauerhafte 
Pflege im Durchführungsvertrag geregelt. 

 
Eine qualitative Behandlung des Niederschlagswassers vor der Einleitung in das Gewässer 
3. Ordnung „Schlaggraben“ ist nicht erforderlich. Versickerungsanlagen kommen aufgrund 
der sehr gering durchlässigen Böden für das Projekt nicht infrage. 
 
8.2 Zusätzliches Rückhaltevolumen für Niederschlagswasser 
 
Gemäß dem Überflutungsnachweis ist im Baugebiet ein weiteres Rückhaltevolumen von ca. 
89 m³ z.B. in Grünflächen, Parkplätzen, etc. zu generieren, um im Falle eines 20-jährlichen 
Regenereignisses das anfallende Niederschlagswasser schadlos auf dem Grundstück zu-
rückzuhalten. 

 
8.3 Nutzung als Brauchwasser 

 
Um eine möglichst hohe Verdunstung im Teilgeltungsbereich 1 zu erreichen und Nieder-
schlagswasser nachhaltig zu nutzen, wird empfohlen, die Dachflächen sämtlicher Hauptge-
bäude an Zisternen anzuschließen. Das gesammelte Niederschlagswasser sollte ausschließ-
lich zur Bewässerung der geplanten Grünflächen genutzt werden.  

 
 

9.  Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft i.V.m. Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 

9.1 Vermeidungsmaßnahmen 
 
9.1.1 Oberboden 

 
Der anfallende Oberboden ist abzuschieben, fachgerecht zwischenzulagern (Mietenhöhe ≤ 2 
m) und so weit wie möglich auf den neu angelegten Gartenflächen der Wiederverwendung 
zuzuführen. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz hat der Oberboden eine Sonderstellung 
als schützenswerte Ressource. Er soll nicht entsorgt, sondern wiederverwendet werden, ide-
alerweise an Ort und Stelle. 

 
 
 

 

                                                 
1 Das Gelände weist nur einen geringen Höhenunterschied von ca. 0,50 m vom nördlichen zum südlichen Rand 

der Grundstücksfläche auf.  
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9.1.2  Vermeidung und Verminderung von Niederschlagswasser 
 

Zur Verringerung der anfallenden Oberflächenabflüsse im Teilgeltungsbereich 1 sollen We-
ge, Rad-Stellplätze und Kfz-Stellplätze mit dauerhaft wasserdurchlässigen Pflasterbelägen 
ausgebildet werden. Hierdurch wird die Entstehung von Oberflächenwasser reduziert und 
gleichzeitig eine Versickerung bzw. Verdunstung ermöglicht. 
 
9.2 Ausgleichsmaßnahmen  
 

Aus der schutzgutbezogenen Eingriffsbewertung ergibt sich ein schutzgutbezogener Kom-
pensationsbedarf für die Schutzgüter Biotope und Boden. 
 
9.2.1 Entsiegelung – Teilgeltungsbereich 1 
 
Durch den Abbruch der Bestandsgebäude und versiegelten Hof- und Wegflächen und den 
anschließenden Aufbau einer durchwurzelbaren Bodenschicht können die natürlichen Bo-
denfunktionen wiederhergestellt werden. Teilweise liegen die Entsiegelungsflächen in ge-
planten Hausgärten und Grünanlagen. Hier sind in geringem Umfang befestigte Flächen 
möglich.  

 
9.2.2 Blühstreifen – Teilgeltungsbereich 2 Flst.-Nrn. 234 und 235, Gewann In der Schindla-

che auf Gemarkung Rödersheim-Gronau 
 

Da der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht komplett innerhalb des Teilgeltungsbereiches 1 
erfolgen kann, sind ergänzend Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Teilgeltungsbereich 2 
vorgesehen. Durch das Anlegen eines Blühstreifens und die Pflanzung von zwei Obstbäu-
men in einer strukturarmen Agrarlandschaft können effektiv sogenannte Nahrungslücken im 
Jahresverlauf gefüllt sowie Strukturvielfalt und Wanderkorridore geschaffen werden. 
 
9.2.3 Heckenpflanzung – Teilgeltungsbereich 1 Flst.-Nr. 210/3, Gewann Am Hochdorfer Weg 

links auf Gemarkung Rödersheim-Gronau  
 
Sofern bei den Bauarbeiten die bestehenden Gehölze entlang des nördlichen und östlichen 
Wirtschaftsweges erheblich beschädigt werden oder gar gefällt werden müssen, sind Ersatz-
pflanzungen am Südrand des nördlich angrenzenden Wirtschaftsweges oder am Westrand 
des östlichen Feldweges vorzunehmen. Die Ersatzpflanzung dient der landschaftlichen Ein-
bindung des Quartiers. 

 
9.3 Grünplanerische Festsetzungen 

 
9.3.1 Anpflanzung von Bäumen 

 
Das Anpflanzen von Bäumen wirkt sich durch Beschattung und Verdunstung klimatisierend 
auf die Umgebung aus; es ist somit ein Beitrag zur Klimaanpassung. Darüber hinaus sind 
Bäume für die Tierwelt Lebens- und Nahrungsraum zugleich; dies dient der Biodiversität. Vor 
allem aber wird durch die Bäume das Quartier aufgelockert und die Aufenthaltsqualität ver-
bessert. Zum Siedlungsrand tragen die Bäumen zur landschaftlichen Einbindung bei.  

 
Teilweise ergibt sich die Notwendigkeit der Baumpflanzungen aus der naturschutzrechtlichen 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und teilweise aus der angestrebten, möglichst ausgegli-
chenen Wasserhaushaltsbilanz.  
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9.3.2 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
 
Entlang des östlichen und südlichen Gebietsrands werden Flächen für das Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Diese dienen in erster Linie dazu, die Bebauung in die 
umgebende Landschaft einzubinden. Am östlichen Gebietsrand wird bedingt durch die Tiefe 
von 4,60 m im Mittel auf die Anpflanzung von Bäumen verzichtet; ergänzend ist hier eine 
Fassadenbegrünung erforderlich. Auch hier führen die Anpflanzungen zur Verbesserung des 
Mikroklimas und leisten einen Beitrag zur Biodiversität. 

 
9.3.3 Dachbegrünung  
 
Die Dachflächen der Häuser in den Baufeldern 2 und 3 sind extensiv zu begrünen. Begrünte 
Dächer speichern erhebliche Mengen an Regenwasser, erhöhen die Verdunstungsleistung, 
reduzieren den Oberflächenabfluss und verzögern die Einleitung in den Abfluss; zudem er-
möglichen sie die Reduzierung der Aufheizung und damit eine Klimaverbesserung. Ein Teil 
der natürlichen Bodenfunktionen kann so wieder hergestellt werden.  
 
Aus Gründen des Ortsbildes lehnt die Gemeinde Rödersheim-Gronau Flachdächer auf Ge-
bäuden entlang der Hochdorfer Straße im Baufeld 1 ab. Daher erhalten die Reihenhäuser 
ein Satteldach. 

 
9.3.4 Fassadenbegrünung 
 
An der Südostseite des Baufeldes 3 ist eine Fassadenbegrünung am fensterlosen Erdge-
schoss vorzunehmen. Dies dient in erster Linie der landschaftlichen Einbindung; weiter wer-
den hierdurch der Grün- und damit der Verdunstungsanteil erhöht. Darüber hinaus können 
durch Fassadenbegrünung die Aufheizung von Flächen und die Abstrahlung in die Umge-
bung erheblich gemindert werden. Auch die Tierwelt profitiert von der Fassadenbegrünung 
(Lebens- und Nahrungsraum). 
 

 
K.  Artenschutz 
 
Eine erste Begehung des Plangebietes zur Beurteilung des Artenschutzes hat das Vorkom-
men von Vögeln, Fledermäusen, Eidechsen und Faltern ergeben. Daher wurden die Arten-
schutzbelange weiter untersucht, die von dem Bauvorhaben betroffen sind.   
 
Im Fachbeitrag Artenschutz (ZIEGER MACHAUER 2025) wird ausgeführt, dass durch die 

Aufstellung des Bebauungsplans keine besonderen artenschutzrechtlichen Konflikte zu er-
warten sind.  
 
Nach fachgutachterlicher Einschätzung werden weder bei streng geschützten Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie noch bei europäischen Vogelarten Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG berührt, wenn die im Fachbeitrag Artenschutz genannten Vermeidungs-
maßnahmen beachtet werden:  
 

 M 1  Rodungsarbeiten 
 M 2  Gebäudeabbruch-Fledermausschutz 

 M 3  Nist- und Quartierskästen 

 M 4  Lichtmanagement / insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

 M 5  Vogelfreundliche Außenfassaden 
 
CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich. Als Kompensationsmaßnahme der Eingriffsrege-
lung sind Nist- und Quartierkästen für Vögel und Fledermäuse anzubringen. 
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L.  Schädliche Umwelteinwirkungen  

  
1. Lärmimmissionen 
 
Im Schalltechnischen Untersuchungsbericht (BAUPHYSIK 2025) wurden Geräuschein-

wirkungen des Straßenverkehrslärms sowie der landwirtschaftlichen Geräusche auf den 
Teilgeltungsbereich 1 berechnet. Auch wenn die Art der baulichen Nutzung auf sonstige 
Weise festgesetzt wird, entspricht die geplante Wohnbebauung am ehesten einem Allgemei-
nen Wohngebiet. 
  
1.1 Straßenverkehrslärm 

 
Tagzeitraum 
Innerhalb des Plangebiets überschreiten in allen Bereichen die Beurteilungspegel der Stra-
ßenverkehrsgeräusche den für ein Allgemeines Wohngebiet geltenden Immissionsgrenzwert 
nicht. Somit liegen im Sinne des Immissionsrechts keine schädlichen Geräuschemissionen 
aufgrund des einwirkenden Straßenverkehrslärms vor. 
 
Damit sind an allen Fassadenbereichen der geplanten Bebauung mit einem Beurteilungspe-
gel der Straßenverkehrsgeräusche Außenbereiche (Balkone, Freisitze) von Wohnungen oh-
ne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zulässig. Dies wird damit begründet, dass der im 
Tagzeitraum geltende Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Mischgebiet, in dem 
ebenfalls Wohnnutzung zulässig ist, an den im Bauantrag zu betrachtenden Fassadenberei-
chen zu schutzbedürftigen Räumen nicht überschritten wird und daher keine schädlichen 
Geräuschemissionen im Sinne des Immissionsrechts vorliegen. 
  
Nachtzeitraum 
Innerhalb des Plangebiets unterschreiten in allen Bereichen die Beurteilungspegel der Stra-
ßenverkehrsgeräusche den für ein Allgemeines Wohngebiet geltenden Immissionsgrenzwert 
bis auf den Bereich um den Immissionsort 14, 2. OG nicht. Somit ist auch im Sinne des Im-
missionsrechts nur in diesen kleinen Teilbereichen nicht sichergestellt, dass keine schädli-
chen Geräuschemissionen aufgrund des einwirkenden Straßenverkehrslärms vorliegen. Der 
Schallschutz gegenüber dem Verkehrslärm am Immissionsort 14, 2. OG ist bauseits als pas-
sive Schallschutzmaßnahme zu erbringen und im nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
nachzuweisen. 
 
1.2 Landwirtschaftliche Geräuschquellen 

 
Tagzeitraum 
Innerhalb des Plangebiets unterschreiten im gesamten Bereich die Beurteilungspegel der 
landwirtschaftlichen Geräusche der beiden Hofstellen den für ein Allgemeines Wohngebiet 
geltenden Immissionsrichtwert. Somit liegen im Sinne des Immissionsrechts im gesamten 
Bereich des Plangebiets keine schädlichen Geräuschemissionen aufgrund der einwirkenden 
Geräusche vor.  
 
Nachzeitraum 
Innerhalb des Plangebiets unterschreiten in allen Bereichen die Beurteilungspegel der land-
wirtschaftlichen Geräusche der beiden Hofstellen den für ein Allgemeines Wohngebiet gel-
tenden Immissionsrichtwert. Somit liegen im Sinne des Immissionsrechts im gesamten Be-
reich des Plangebiets keine schädlichen Geräuschemissionen aufgrund der einwirkenden 
Geräusche vor. 
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1.3 Lärmpegelbereich 

 
Innerhalb des Plangebiets liegen die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB II nach DIN 4109-1, 
2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB III und höher ist für Gebäude mit Wohnnutzung und im 
LPB IV und höher ist für Gebäude mit Büronutzung das Schalldämm-Maß der Fassade ge-
gen Außenlärm (Mittelwert der fassadenbildenden Bauteile) im Rahmen des Bauantrags kein 
Nachweis zu führen, es sind keine Festsetzungen zu treffen.   
 
Der Lärmpegelbereich I und II wird ohne weiteren Nachweis mit den heutigen Baustoffen 
abgedeckt und erfüllt. 
 
 
2. Geruchsimmissionen 

 
Da das geplante Quartier an einen bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb mit Tierhaltung  
heranrückt, wird die zu erwartende Geruchsbelastung in einer Geruchsimmissionsprogno-
se untersucht (LOHMAYER 2025). 

Die berechnete Gesamtbelastung an Geruch zeigt Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 
14 % der Jahresstunden an einzelnen Wohngebäuden des Bauvorhabens. Vor allem die süd-
lich gelegenen Wohneinheiten weisen eine Geruchsstundenhäufigkeit von 9 % bis 14 % der 
Jahresstunden auf. Ab einer Entfernung von ca. 30 m vom Freigehege entfernt liegt die be-
rechnete Geruchsbelastung durchweg unterhalb von 10 % der Jahresstunden. Damit ist in 
einem Großteil des Bauvorhabens der Beurteilungswert für Wohngebiete von 10 % der Jah-
resstunden gemäß TA Luft (2021) eingehalten. 
 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Standort in Ortsrandlage, der durch die be-
nachbarte Tierhaltungsanlage beeinflusst wird. Gemäß Nr. 3.1 des Anhangs 7 der TA Luft 
(2021) sind Zwischenwerte für diesen Übergangsbereich möglich, soweit dies nach der ge- 
genseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Für ein Wohngebiet im Übergang zum 
Außenbereich sind demnach nach LAI (2022) Zwischenwerte zwischen 10 % und 15 % der 
Jahresstunden zulässig. 
 
Die Geruchsbelastung am Bauvorhaben repräsentiert die Ortsüblichkeit der bereits vorhan-
denen Geruchsbelästigung. Unter den genannten Einschränkungen der gegenseitigen Pflicht 
zur Rücksichtnahme und der Ortsüblichkeit ist die Bildung der Zwischenwerte von 10% bis 
15 % der Jahresstunden zulässig. 
Die abschließende Bewertung der vorliegenden Ergebnisse obliegt der genehmigenden Be-
hörde. 
 
 
M.  Erdmassenausgleich 

 
Der Erdmassenausgleich umfasst Methoden, bei denen das von einer Stelle der Baustelle 

entfernte Erdmaterial an einer anderen Stelle derselben Baustelle genutzt wird. Ziel ist es, 
die Abhängigkeit von externem Material zu verringern und einen nachhaltigeren Ansatz im 
Umgang mit natürlichen Ressourcen zu fördern. 
 
Umweltaspekte 
Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt eine entscheidende Rolle beim Erdmassenausgleich. 
Nicht nur die Reduktion von CO2-Emissionen durch weniger LKW-Fahrten, sondern auch die 
Verringerung des Eingriffs in natürliche Landschaften durch unnötige Erdbewegungen zeich-
nen dieses Konzept aus. 
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Wirtschaftliche Betrachtung 
Kostenersparnis ist ein weiterer wesentlicher Vorteil des Erdmassenausgleichs. Die direkten 
Einsparungen durch verringerte Transport- und Deponiekosten können die finanzielle Durch-
führbarkeit eines Bauprojekts signifikant beeinflussen. 

 
Der Erdmassenausgleich erfolgt weitgehend auf dem Vorhabengrundstück. 
 
 
N.  Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

Die Ortsgemeinde hat regelmäßig die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
in die Abwägung einzustellen. Eine kommunale Planung, die sich aber gar nicht, unzu-
reichend oder fehlerhaft damit auseinandersetzt, verstößt gegen das Abwägungsgebot. 
 
1. Klimaschutz 

 
Vorbeugende Maßnahmen der Ortsgemeinde sollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich 
der Anstieg der Durchschnittstemperatur der die Erde umgebenden Atmosphäre in den 
nächsten Jahren nicht zu sehr erhöht; zum Schutz des Klimas soll der CO2-Ausstoß auf der 
Ortsebene gering gehalten oder durch geeignete Gegenmaßnahmen kompensiert werden.  
 

 Energetische Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes zur Außendämmung gel-
ten unmittelbar, unabhängig vom Bebauungsplan. Neubauten sind als Niedrigstener-
giegebäude herzustellen.  

 Energetische Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes zur Gewinnung regenera-
tiver Energien gelten unmittelbar, unabhängig vom Bebauungsplan.  

 Die geplanten Einzelhäuser in einer Länge von 29 m bis 70 m und Hausgruppen wei-
sen ein günstiges Außenwand/ Volumen-Verhältnis auf. D.h. diese Bauformen sind 
sehr kompakt und damit energiesparend.  

 Die nor-dsüd-ausgerichteten Gebäuderiegel ermöglichen eine effiziente Nutzung so-
larer Energie; hingegen sind die ost-west-ausgerichteten Gebäude mit einer Reduzie-
rung solarer Gewinne um ca. 30 % verbunden; die Energiegewinnung verteilt sich 
aber gleichmäßiger über den Tag.  

 Grünflächen, Dach- und Fassadenbegrünung funktionieren u.a. auch als CO2-
Speicher.  

 
2. Klimaanpassung 

 
Maßnahmen zur Klimaanpassung in der bislang unbeplanten Ortslage dienen dem Schutz 
der ansässigen Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels etwa vor Hitze oder Starkre-
gen. 
 

 Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes zum sommerlichen Wärmeschutz gelten 
unmittelbar, unabhängig vom Bebauungsplan. 

 Das Anlegen von Grünflächen sowie die Anpflanzung resistenter Bäume, Sträucher 
und Hecken sorgt für Verschattung und Verdunstung und für eine Verbesserung des 
Mikroklimas; die Aufenthaltsqualität im Freien wird hierdurch erhöht.  

 Die Fassaden- und Dachbegrünung dienen ebenfalls der Verdunstung und damit dem 
Mikroklima. 

 
Darüber hinaus sind Begrünungsmaßnahmen auch wertvoll für die Biodiversität. 
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O.  Bodenordnung 

 
Eine gesetzliche Bodenordnung ist nicht vorgesehen. 
 
 

P. Flächenbilanz  

    

Die Gesamtfläche des Teilgeltungsbereiches 1 

beträgt  

10.919 m²  100,0 %  

Davon entfallen auf:      

Art der baulichen Nutzung  

auf sonstige Weise  

9.125 m² 83 %  

Private Grünflächen 492 m² 5 % 

Regenrückhaltebecken 259 m² 2 % 

 

Q.  Umsetzung und Kostenerstattung der Planungs- und Erschließungskosten sowie 

der Ausgleichsmaßnahmen 

 
Zur Refinanzierung der mit dem geplanten Wohnbauvorhaben verbundenen Planungs- und 
Erschließungskosten sowie zur Umsetzung der Planung in einem überschaubaren Zeitraum 
schließt die Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau mit dem Vorhabenträger Nagel & Rerich 
Bauprojekt GmbH, Wasserturmstraße 50, 69214 Eppelheim vor Entwurfsbilligung und Be-
schluss der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einen Durchführungsvertrag 
gemäß § 12 BauGB.  
 
Hierin werden die Durchführung und die Kostenträgerschaft des Verfahrens geregelt, insbe-
sondere: 
 

 Quartiersbebauung mit Reihenhäusern für junge Familien, Tagespflegeeinrichtung, 
Pflegeapartments, Senioren-Service-Wohnungen sowie flexible, barrierearme Woh-
nungen mit Pflegeanbindung, 

 Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten, 

 Bauverpflichtung zur Durchführung des beabsichtigten Vorhabens, 

 Sanierungg des „Schlaggrabens“. 
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Teil I-B: STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG  
(Bauordnungsrechtliche Festsetzungen) 

 
Der Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungsplans umfasst einen ehemals privilegierten land-
wirtschaftlichen Betrieb, der schon seit geraumer Zeit leer steht.   
 
Als Nachfolgenutzung ist ein Baugebiet überwiegend mit (altersgerechtem) Wohnen und 
darüber hinaus Wohnen für junge Familien geplant. Es sind Gebäude in offener Bauweise 
als Hausgruppen und Einzelhäuser (Mehrfamilienhäuser) mit Gebäudelängen bis zu/ ab 50 
m vorgesehen. 
 
Aus Gründen der Ortsbildpflege aber auch zur landschaftlichen Einbindung werden gestalte-
rische Vorgaben für die riegelartigen Gebäudekörper getroffen. 
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  
 

1.1 Dachform und Dachneigung 
 
Bestand in der Umgebung 
In der Umgebung des Teilbereichs 1 sind Satteldächer mit Dachaufbauten bzw. Nebengie-

beln prägend; dies gilt auch für die bestehende Bebauung im Teilgeltungsbereich 1. Häufig 

sind auf den Dachflächen Solar- und PV-Anlagen aufgebracht und überlagern zunehmend 

den ziegelroten Farbton der Dacheindeckung. 

 

Konzept 

Im Baufeld 1 sind Satteldächer und in den Baufeldern 2 und 3 extensiv begrünte Flachdä-

cher vorgesehen. Diese Differenzierung ergibt sich aus ortsgestalterischen Gründen; Sattel-

dächer prägen bereits im Siedlungsbestand die Hochdorfer Straße. Daher werden zu Farbe 

und Material der Dacheindeckung im Baufeld 1 keine weiteren Angaben getroffen. Die 

Flachdächer in den Baufeldern 2 und 3 sind zu begrünen; eine Kombination mit PV- oder 

Solaranlagen ist möglich.  

 
1.2 Außenwände 
 

Bestand in der Umgebung 

In der Umgebung des Teilgeltungsbereiches 1 sind in der Regel die Fassaden eher hell ge-

staltet; die Sockelzonen fallen dunkler aus und heben sich daher vom Rest der Fassade ab. 

Teilweise werden die Fassaden aber durch Farben unterschiedlicher Helligkeit gegliedert. 

Insgesamt besteht somit ein heller und freundlicher Eindruck. 

 

Konzept 

Im Teilgeltungsbereich 1 sollen helle Fassaden einen hellen und freundlichen Eindruck er-

zeugen. Daher sind auf mindestens 2/3 der Außenwände helle Farben mit einem Weißanteil 

zwischen 80% und 90 % vorgegeben. Auf dem verbleibenden restlichen Drittel dürfen auch 

dunklere Farben sowie Holzverkleidungen angebracht werden. An den Fassaden sind Solar- 

und PV-Anlagen zulässig, sodass regenerative Energie gewonnen werden kann. Durch die 

Gliederung soll ein dynamisches Farbenspiel die Aufgeschlossenheit und Leichtigkeit des 

Quartiers wiederspiegeln. Das helle Erscheinungsbild der Außenwände ist somit vorherr-

schend.  

 



Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT (Entwurf) Stand: 18.05.2026 
 

 
 

sc stadtconcept GmbH  33 / 38 

Darüber hinaus haben helle Fassaden ein hohes Rückstrahlungsvermögen womit an heißen 

Sommertagen die Aufheizung der Luft vermindert wird. Dies ist auch als Beitrag zum klima-

angepassten Bauen zu sehen. 

 

Im Baufeld 3 ist die Außenfassade durch Vor- und Rücksprünge oder Erschließungselemen-

te zu gliedern. So kann die Baumasse aufgelockert werden. 

 

 
2. Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke 

 

Bestand in der Umgebung 
Der unbeplante Innenbereich nach Westen und nach Norden sowie südlich der Gartenstraße 
ist durch Hofflächen, Wege, Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen geprägt, sodass 
die Gesamtversiegelung im Mittel bei ca. 0,6 liegt. Die verbleibenden ca. 40 % der Grund-
stücksflächen sind unversiegelt. 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Mitte – Süd“ liegt die zulässige Gesamtversiege-
lung liegt bei 0,8. Tatsächlich entstanden ist eine Gesamtversiegelung von ca. 53 %.  
 
Konzept 
Da ein Quartier mit erhöhter baulicher Dichte angestrebt wird, verbleiben ca. 30 % befestigte 
und nicht baulich genutzte Grundstücksflächen, die unbedingt als Vegetationsfläche angelegt 
werden sollen. Auf diese Weise wird das Erscheinungsbild des Quartiers gestalterisch auf-
gewertet; Grünflächen dienen zudem der Regeneration im Freien und erhöhen so den Auf-
enthaltswert. 
 
Darüber hinaus ermöglichen begrünte und unbefestigte Flächen eine Versickerung und Ver-
dunstung von Niederschlagswasser, was der Grundwasseranreicherung und dem lokalen 
Wasserhaushalt dient. Zudem ist dies als Beitrag zum klimaangepassten Bauen zu sehen.  
 
Die optische Wahrnehmung von Müllbehälterstandorten soll durch Integration in Hauptge-
bäude oder Umpflanzung verhindert werden.  
 
 
3. Einfriedungen  

 
Bestand in der Umgebung 

In der Umgebung des Plangebietes sind im Bereich der Vorzonen maximal halbhohe Einfrie-
dungen unterschiedlicher Materialität vorhanden, sodass ein halb-öffentlicher Charakter be-
steht; dies gilt auch für die Bebauung im Plangebiet. Hierdurch wird ein freundlicher und ein-
ladender Charakter mit hoher Aufenthaltsqualität gewährleistet. An den übrigen Grund-
stücksgrenzen sind teilweise auch höhere Einfriedungen vorhanden, die eine stärkere Ab-
schirmungswirkung entfalten. 
  

Konzept 
Im Teilgeltungsbereich 1 sind geschlossene Einfriedungen und Zäune über 1,50 m unzuläs-
sig. Zulässig sind hinterpflanzte Zäune, die noch gewisse Durchblicke gewährleisten und 
somit einen halb-öffentlichen Charakter erzeugen. Zum Schutz von Kleintieren ist eine Bo-
denfreiheit von mindestens 0,15 m herzustellen. Lediglich im Baufeld 1 können Sichtschutz-
wände zwischen den Außensitzbereichen zugelassen werden, um teilweise die Privatsphäre 
zu schützen. 
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4. Zahl der notwendigen Stellplätze 

 
Bestand in der Umgebung 
In der Hochdorfer Straße werden Autos längs entlang der westlichen Straßenseite geparkt; 
diese Flächen sind nicht als Parkplätze im öffentlichen Straßenraum ausgewiesen. In der 
Straße Am blauen Meer sind an der Nordseite Parkplätze hergestellt worden. Der Nachweis 
der notwendigen Stellplätze der bestehenden Randbebauung Mitte-Süd erfolgt in der Regel 
auf den jeweiligen Baugrundstücken. 
 
Konzept 
Im ländlich geprägten Rödersheim-Gronau ist eine Anbindung an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr gegeben. Sie dürfte aber nicht ausreichend sein, um die für die tägliche Le-
bensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können, sodass die Wohnungen in aller 
Regel mit Kraftfahrzeugen ausgestattet sein müssen. Hingegen sind ältere und betagte 
Menschen erfahrungsgemäß weniger mobil und damit auch weniger stark motorisiert.  
 
Entsprechend wird der Stellplatznachweis modifiziert. Um den öffentlichen Straßenraum 
möglichst zu entlasten, wird bei den Reihenhäusern die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs möglichst auf Privatgrundstücken angestrebt und damit ein Stellplatzschlüssel von 1: 2 
vorgegeben. Bei den Senioren-Service-Wohnungen wird der Stellplatzschlüssel auf 1: 0,5 
angestrebt. Im Übrigen kommt die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 
04.08.1995 zur Anwendung. Die Stellplätze müssen so angeordnet werden, dass sie ihrem 
Zweck entsprechend ohne Missstände benutzbar sind.  
 
Entsprechend den Vorgaben der VVStellplKfz RP2 runden jeweils 5 Stellplätze für die Ta-
gespflege und die Besucher das Stellplatzangebot ab.  
 
 
 
 
 
 
 
Landau, 18.05.2026 
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Dipl.-Ing. Brigitte Busch 
Regierungsbaumeisterin  

 
 

  

                                                 
2 Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der 
Finanzen 
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Teil II: VERFAHREN 
 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 13.03.2024 den Aufstellungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Hochdorfer Straße 14 – 16“ gefasst. In der gleichen Sitzung wurde beschlossen, dass der 
Bebauungsplanvorentwurf im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Internet veröffentlicht 
werden soll. 
 
Der Bebauungsplan dient der Schaffung von Planungsrecht für ein differenziertes Wohnan-
gebot in Gronau auf einer brach liegenden, bislang landwirtschaftlich bebauten Fläche/ Aus-
siedlerhof.  
 

Die Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger Öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind erfolgt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
13.06.2024, Frist bis 24.07.2024 um Stellungnahme gebeten. Es wurde um eine 2-wöchige 
Fristverlängerung gebeten. Es sind insgesamt 30 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden eingegangen, davon 8 mit Anregungen für das weitere Ver-
fahren. 
 
Vom 24.06.2024 bis einschließlich 12.07.2024 wurden die Planunterlagen im Internet veröf-
fentlicht und wurden parallel auch öffentlich ausgelegt. Hierauf wurde auch in der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Frühzeitigen Unterrichtung verwiesen. Es liegen 10 Stellungnahmen 
von Bürgern vor. 
 
 

TEIL III: UMWELTBERICHT 
 
Der Umweltbericht vom 18.05.2026 liegt der Begründung gesondert bei. 
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GLOSSAR 
 
1. Senioren-Service-Wohnen 

 
Es gibt keine feste, gesetzlich fixierte Legaldefinition für den Begriff „Senioren-Service-

Wohnen“ (oft synonym mit „Betreutes Wohnen“ verwendet) im deutschen Recht. Dennoch 
haben sich durch Rechtsprechung, Verbraucherschutz und Normierungen (DIN-Normen) 
Qualitätsstandards etabliert, die das Konzept definieren: 
 

 Kernkonzept: Es handelt sich um eine Wohnform, die eine barrierefreie oder -arme 

Wohnung mit Serviceleistungen verbindet, um ein selbstständiges Leben im Alter zu 
ermöglichen. 

 DIN 77800: Diese Norm definiert „Servicewohnen“ als Leistungsprofil, das eine barri-

erefreie Wohnung sowie Grundleistungen (z. B. Notruf, Ansprechpartner) umfasst. 

 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG): Dieses Gesetz regelt zivilrechtlich 
die Verträge zwischen Senioren und Anbietern, sofern Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen Teil des Vertrags sind. 

 Merkmale: 

o Barrierefreiheit: Die Wohnung ist seniorengerecht konzipiert. 

o Grundleistungen: Meist inkludiert (z. B. 24h-Notruf, Rezeption, Beratung). 

o Wahlleistungen: Optional zubuchbar (z. B. Pflege, Haushaltshilfe, Mahlzei-

ten). 

2. Betreutes Wohnen 

 
Es gibt keine einheitliche bundesgesetzliche Legaldefinition für „Betreutes Wohnen“ in 
Deutschland; der Begriff ist rechtlich nicht geschützt. Es handelt sich um eine Wohnform, die 
selbstständiges Leben in barrierefreien Wohnungen mit Serviceleistungen (Grund-/ Wahlleis-
tungen) verbindet. Definitionen finden sich primär in Landesheim- oder Wohn- und Teilhabe-
gesetzen.  
Wichtige rechtliche und inhaltliche Aspekte: 

 
 Landesrecht: Die meisten Bundesländer haben in ihren Landesheim- oder Landes-

einrichtungsgesetzen eigene Definitionen festgelegt. 

 Merkmale (DIN 77800): Orientierung bietet die DIN 77800, die seit 2024 oft als 

"Servicewohnen" bezeichnet wird und definierte Grundleistungen (z.B. Notruf, Bera-
tung) umfasst. 

 Abgrenzung: Es ist von Pflegeheimen abzugrenzen, da Betreutes Wohnen primär 
ambulant im eigenen Haushalt stattfindet. 

 Vertragsform: Es handelt sich meist um eine Kombination aus Mietvertrag und ei-

nem separaten Betreuungsvertrag (Servicevertrag).  

Zusammenfassend handelt es sich um eine Form des selbstständigen Wohnens mit Sicher-

heitsoptionen. 

3. Pflegeapartment 

 
Ein Pflegeapartment (oft auch Pflegeimmobilie genannt) ist rechtlich eine spezialisierte Form 
der Immobilie, die sich durch die Kombination aus Sondereigentum an einem Zimmer und 
Miteigentumsanteilen an Gemeinschaftsflächen auszeichnet. Es handelt sich hierbei nicht 

https://www.socialnet.de/materialien/30678.php
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um eine klassische Wohnung, sondern um ein Anlageobjekt in einer stationären Pflegeein-
richtung.  
 
Rechtliche und strukturelle Kernmerkmale: 

 
 Sondereigentum & Grundbuch: Der Käufer erwirbt ein einzelnes Zimmer (meist 

22–25 m²) inklusive barrierefreiem Badezimmer als Sondereigentum. Dieser Erwerb 
wird im Grundbuch verbrieft. 

 Gemeinschaftseigentum: Zusätzlich erwirbt der Eigentümer anteilig Gemeinschafts-

flächen wie Flure, Therapie- und Speiseräume, wodurch eine WEG-ähnliche Struktur 
entsteht. 

 Langfristige Betreiberverträge: Die Immobilie ist an ein Pflegeheim oder einen Be-

treiber angegliedert. Es wird in der Regel ein langfristiger Pachtvertrag (oft 20–25 
Jahre) zwischen dem Eigentümer und dem Betreiber geschlossen. 

 Nutzungsart: Pflegeapartments sind speziell auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger 

Menschen ausgerichtet (barrierefrei, medizinische Infrastruktur). 

 Investition statt Selbstnutzung: Im Gegensatz zur Eigentumswohnung ist das Pfle-

geapartment primär als Kapitalanlage gedacht. Der Eigentümer investiert in die Im-
mobilie, während der Betreiber den Betrieb führt. 

 Sonderrecht - Belegungsrecht: Häufig ist mit dem Kauf ein bevorzugtes Belegungs-

recht für den Eigentümer oder dessen Angehörige verbunden.  

Rechtlich fallen diese Einrichtungen oft unter das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG). 
 
4. Tagespflege 
 
Die Legaldefinition der Tagespflege in Deutschland findet sich im § 41 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI). Sie ist als teilstationäre Pflege definiert, die pflegebedürftige 

Personen der Pflegegrade 2 bis 5 (und in bestimmten Fällen Pflegegrad 1) tagsüber in Ein-
richtungen der Tages- oder Nachtpflege betreut.  
Kernmerkmale laut SGB XI: 

 
 Teilstationäre Pflege: Die Pflegebedürftigen verbringen den Tag in einer Einrich-

tung, wohnen aber weiterhin zu Hause. 

 Ergänzende Funktion: Sie wird in Anspruch genommen, wenn häusliche Pflege 

nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder zur Ergän-
zung/Stärkung der häuslichen Pflege. 

 Inhalte: Die Leistung umfasst pflegerische Grundversorgung, Betreuung, Beschäfti-

gung und die notwendige Beförderung von der Wohnung zur Einrichtung und zurück. 

 Leistungsträger: Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen 
sowie die Aufwendungen für Betreuung im Rahmen der Höchstbeträge.  

Die Tagespflege schließt die Versorgungslücke zwischen ambulanter Pflege (Zuhause) und 
vollstationärer Pflege (Pflegeheim). 
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1 Einleitung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

ein Wohnquartier mit durchmischtem Bewohnerkonzept an der Hochdorfer Straße 14 - 16 ge-

schaffen werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung aufgestellt. Das Plangebiet ist ca. 1,09 ha groß. 

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB ein gesonderter Bestandteil der Begründung und dient 

der Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange im Rahmen der nach § 2 (4) BauGB durch-

zuführenden Umweltprüfung. Nach § 2 (4) BauGB beschränkt sich der Gegenstand der Umwelt-

prüfung nur auf die erheblichen Umweltauswirkungen. Bestandteil der Umweltprüfung sind neben 

dem Umweltbericht mit Fachbeitrag Naturschutz, die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verträg-

lichkeit (siehe gesondertes Gutachten).  

 

Abb. 1 Vorhaben- und Erschließungsplan, Grundriss DA, Stand 03.03.2026 (Quelle: +MAST GmbH) 
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Abb. 2 Entwurf Bebauungsplan, Stand 09.03.2026  (Quelle: Stadtconcept GmbH) 

 

 

1.1 Kurzdarstellung des Bebauungsplanes 

Das Bebauungskonzept für eine Nachfolgenutzung des bisherigen landwirtschaftlichen Betriebes 

sieht ein verdichtetes Quartier mit unterschiedlichen Wohnungs- und Pflegeangeboten vor. 

Das Projekt umfasst: 

− Baufeld 1: Reihenhäuser für junge Familien  

− Baufeld 2: Tagespflegeeinrichtung, Pflegeapartments, Senioren-Service-Wohnungen 

− Baufeld 3: Senioren-Service-Wohnungen 

 

 

Abb. 3 Bau- und Nutzungsstruktur – Baufelder 1, 2 und 3 (Quelle: +MAST GmbH) 
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Vorgesehen ist der Neubau von 15 Reihenhaushälften, 21 Pflegeapartments und 62 Senioren 

Service Wohnungen mit Tagespflege. Aufgrund der angestrebten baulichen Dichte erfolgt der 

Stellplatznachweis auf Gemeinschaftsstellplätzen und in Gemeinschaftsgaragen. 

Die verkehrliche Anbindung des Quartiers erfolgt über die Hochdorfer Straße und wird von hier 

aus intern erschlossen. 

Die Art der baulichen Nutzung wird auf sonstige Weise festgesetzt. Im Plangebiet wird eine 

Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die Gesamtversiegelung beträgt rund 71%. Die Dachflä-

chen der Häuser im Baufeld 2 und 3 (Rebhof, Gartenhaus, Feldhaus A+B,) werden extensiv be-

grünt. 

 

Abb. 4 Isometrie des Bebauungskonzepts, Stand 03.03.2026 (Quelle: +MAST GmbH) 

 
 

 

1.2 Planoptimierung 

Im Vergleich zum bisherigen Vorentwurf wurden wesentliche Änderungen vorgenommen, die aus 

naturschutzfachlicher Sicht zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen beitragen. 

• Keine +1,40 m Aufschüttung mehr. Gelände einheitlich auf +/-0,00 m.  

Nach Osten und Norden sollte diese Auffüllung bisher über Stützmauern aufgefangen werden, 

was im Norden auch teilweise die Rodung der auf der angrenzenden Wegparzelle Flst. 210/3 

stehenden Gehölze zur Folge gehabt hätte. 

• Reduzierung der GRZ. Dadurch Minderung der überbauten Fläche um rund 6%. 

• Keine Tiefgaragen mehr. 
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1.3 Bestehende Nutzungen 

Das ca. 1,09 ha große Plangebiet erstreckt sich entlang der östlichen Seite der Hochdorferstraße 

am südöstlichen Ortsrand des Ortsteils Gronau. Es liegt im Außenbereich innerhalb einer Bach-

aue und ist eben mit Geländehöhen um 104 mNN. Im Norden und Westen grenzt es an vorhan-

dene Bebauung, im Osten und Süden an Landwirtschaftsflächen. 

Es handelt sich um eine ehem. landwirtschaftliche Hofstelle, die Anfang der 60er Jahre als Aus-

siedlerhof im planungsrechtlichen Außenbereich als privilegiertes Vorhaben genehmigt wurde. 

Privilegiert ist auch das Wohngebäude für die Betriebsinhaber; es wird bis heute bewohnt. Später 

wurde zusätzlich ein Zwei-Familienhaus genehmigt. 

Das Plangebiet ist als landwirtschaftliche Brache einzustufen und baulich bereits vorbelastet. 

Etwa 30% des Plangebietes sind versiegelt bzw. überbaut, ca. 22% Hausgarten und ca. 45% 

brachgefallene Fettwiese mit beginnender Verbuschung. Der Baumbestand setzt sich aus ver-

schiedenen Laub-, Nadel- und Obstbäumen zusammen. Am südlichen Plangebietsrand verläuft 

der temporär wasserführende Schlaggraben. 

 

 

Abb. 5 Luftbildkarte mit Geltungsbereich Bebauungsplan und Biotop 
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1.4 Umweltschutzziele 

In den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen sind folgende maßgebliche umweltrelevan-

ten Zielvorgaben festgelegt, die auch als Bewertungsmaßstäbe für die Beurteilung der Umwelt-

auswirkungen der Planung (s. Kap. 2) herangezogen werden: 

 

Fachgesetze 

• die Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, nach dem Bauleitpläne beitragen sollen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, 

• die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB, nach der mit Grund und Boden sparsam 

umgegangen werden soll und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 

sind, 

• die BauGB-Klimanovelle 2011, durch die die Grundsätze der Bauleitplanung um die Klima-

schutzklausel in § 1 Abs.5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB ergänzt wurden. Klimaschutz und 

Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich abwägungsrelevante Belange in der Bauleit-pla-

nung, im Verhältnis zu den anderen Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt gegenei-

nander und untereinander sachgerecht abzuwägen. 

• der besondere Artenschutz des § 44 BNatSchG (i.V.m. § 10 BNatSchG) und der gesetzliche 

Biotopschutz des § 30 BNatSchG, die beide nicht der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB unterliegen. 

• die immissionsschutzrechtlichen Regelungen und technische Normen, die den Schutz vor Ge-

fahren, erheblichen Beeinträchtigungen und erheblichen Belästigungen vorgeben. Ins-beson-

dere die Vorgaben der DIN 18005 hinsichtlich Orientierungswerten zum Lärmschutz und die 

Vorgaben der TA Lärm hinsichtlich Grenzwerten zum Lärmschutz. 

 

Fachpläne 

Regionalplan 

Die Festsetzung der baulichen Nutzung auf sonstige Weise steht den Festlegungen des Regio-

nalplan Rhein-Necker 2020 nicht entgegen. Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird 

ein Antrag auf landesplanerische Stellungnahme zur Abweichung vom regionalplanerischen Ziel 

der Eigenentwicklung Wohnen in Rödersheim-Gronau gestellt. 

Flächennutzungsplan 

Die Festsetzung der baulichen Nutzung auf sonstige Weise ist nicht aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt. Daher ist parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans die 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplans erforderlich. 

Bodenschutz und Altlasten 

Böden als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte (besonders schutzwürdige Böden, die vor einer 

weiteren Degradation und Zerstörung bewahrt werden sollen) liegen weder innerhalb des Pla-

nungsraumes noch daran angrenzend vor. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich laut aktuellem Erfassungsstand des Bo-

den-Informationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutzkataster (BIS-BoKat) keine boden-

schutzrelevanten Flächen. 
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Wasserschutz 

Festgelegte, festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden durch die 

vorgesehene Bebauung nicht berührt. Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen oder tan-

giert. Am südlichen Rand des Plangebietes verläuft ein Graben. 

Naturschutz 

Laut Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (LANIS) befinden sich innerhalb 

der Grenzen des Plangebietes, angrenzend oder im Umfeld keine Schutzgebiete (Natura 2000-

Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile, 

Naturdenkmale). 

Ebenso keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG RLP und 

keine Lebensräume nach FFH-Richtlinie (FFH-LRT). 

Im Südosten grenzt das kartierte Biotop BK-6515-0023-2009 „Graben NW Assenheim“, ein Gra-

ben mit extensiver Instandhaltung, an das Plangebiet. 

Flächen des landesweiten Biotopverbunds sind nicht betroffen. Für den Schlaggraben am südli-

chen Rand des Plangebietes sind in der Planung vernetzter Biotopsysteme die Zielkategorien 

Entwicklung und Biotoptypenverträgliche Nutzung ausgewiesen. 

Es kommt durch die Planung zu keinerlei Betroffenheit der Schutzgebietskulisse. 

 

 
  



Umweltbericht mit Fachbeitrag Naturschutz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ in Röderheim Gronau 10 

 
 
 

 
P 1503   

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 
(Basisszenario) 

2.1.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Das Schutzgut wird abgebildet durch die Teilaspekte Gesundheit und Wohlbefinden des Men-

schen, Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Für den Teilaspekt Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen sind insbesondere Lärmbelas-

tung und Luftverunreinigung heranzuziehen.  

Auf das Plangebiet wirken keine besonderen Lärmbelastungen ein und es unterliegt keiner be-

sonderen Luftschadstoffbelastung. Belastungen durch Elektrosmog und Magnetfelder sowie 

Kampfmittel sind nicht bekannt. Gemäß Radonkarte RLP liegt die Radonkonzentration im Plan-

gebiet bei 21.9 kBq/m³ und das Radonpotential bei 27.21. 

Im Osten und Süden grenzt das Plangebiet an Landwirtschaftsflächen. Weniger als 100 m weiter 

südlich liegt die Betriebsstätte eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs (Anwesen Hoch-

dorfer Str. 25), welcher Ackerbau (Getreide, Mais, Erbsen) sowie Nutztierhaltung betreibt (Hal-

tung von Mastschweinen, Mastgefügel, Legehennen, Freilandhähnen, Gänsen, teils mit Eigen-

schlachtung). Des Weiteren befindet sich ca. 250 m weiter östlich der Hofstellenstandort eines 

ebenfalls im Vollerwerb tätigen Acker- und lntensivgemüsebaubetriebs. Nach Auskunft des Land-

wirts gab es in der Vergangenheit Beschwerden aus der Nachbarschaft über Geruchsbelästigun-

gen, insbesondere nach Errichtung der direkt angrenzenden Bebauung (vgl. Geruchsgutachten). 

Somit wirken auf das Plangebiete die gewöhnlich durch solche Betriebe und auf Landwirtschafts-

flächen vorkommenden Emissionen ein (Lärm, Staub, Geruch etc.), die auch im Rahmen einer 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung nicht auszuschließen sind. Bei der Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln auf den angrenzenden Landwirtschaftsflächen kann es zu Pflanzschutzmittel-

drift kommen. 

Im Plangebiet liegen ausschließlich privat genutzte Grundstücke, die nicht frei zugänglich und 

nicht für die Freizeit- und Naherholung nutzbar sind. Im Norden, Osten und Süden verlaufen Feld-

wege entlang des Plangebietes, die von der Ortsbevölkerung auch zur Erholung genutzt werden. 

Die Feldwege werden durch die Planung jedoch nicht berührt oder überplant. 

Die Bedeutung des Plangebietes für das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung wird 

insgesamt als gering eingestuft. 

Flächen mit besonderen Erholungs- oder Freizeitfunktionen sind nicht vorhanden. 

 

 

2.1.2 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 

Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Gebiet liegt im Nördlichen Oberrheintiefland im Landschaftsraum 221.6 Böhler Lössplatte, 

im Außenbereich innerhalb einer Bachaue. Es ist eben mit Geländehöhen um 104 m üNN. Als 

                                                
1 Mit dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) am 31.12.2018 wurde erstmals ein Referenzwert für Radon in Innenräumen 
von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) eingeführt 
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heutige potenziell natürliche Vegetation (hpnV) ist ein Stieleichen-Hainbuchenwald (Kalk) ausge-

wiesen. 

 

Pflanzen / Biotoptypen 

Bei dem Plangebiet handelt sich um eine ehem. landwirtschaftliche Hofstelle. Zwei Wohnhäuser 

mit Nebengebäuden und Hausgärten sowie brachgefallen Fettwiesen prägen das Plangebiet. Der 

Baumbestand setzt sich aus verschiedenen Laub-, Nadel- und Obstbäumen zusammen. Am süd-

lichen Plangebietsrand verläuft der temporär wasserführende Schlaggraben. Auf den Wiesenbra-

chen beginnt bereits die Verbuschung (Rose, Brombeere). Auch der Schlaggraben ist stark mit 

Gestrüpp zugewachsen. 

Die Gehölze der nördlichen Baum- und Strauchhecke setzen sich aus Hainbuche, Douglasie, 

Hasel, Lambertshasel, Birke und Kornelkirsche zusammen, sind teilweise mehrstämmig und teil-

weise abgängig. Laut Vermessung stehen sie in einem ca. 0,6 bis 0,8 m breiten Streifen zwischen 

Grundstückszaun und Grundstücksgrenze, teilweise auf der Grundstücksgrenze und teilweise 

auf der angrenzenden Wegparzelle Flst. 210/3. An der Ostseite stehen 5 Walnüsse, Sträucher 

(Hasel, Rose, Holunder) und Brombeergestrüpp, ebenfalls direkt auf der Grundstücksgrenze. Am 

südlichen Schlaggraben stehen eine Niederstamm-Obstbaumreihe (Pflaumen), eine Walnuss, 

eine Esche und Brombeergestrüpp. Auf dem südlichen Wohnbaugrundstück Flst. 225/1 kommen 

diverse Laub-, Nadel- und Obstbäume vor, darunter auch fremdländische Arten (Winter-Linde, 

Rotbuche, Gingko, jap. Schnurbaum, Kirsche, Walnuss, Flieder, Fichte). Der Bestand auf dem 

nördlichen Wohnbaugrundstück Flst. 225/2 ist fast ausschließlich aus Nadelbäumen und fremd-

ländische Arten zusammengesetzt (Zypresse, Riesenmammutbaum, Taxus, Fichte, Gingko, 

Maulbeere). Landschaftsprägende, markante Einzelbäume kommen nicht vor. 

Zur Erfassung der Biotoptypen wurde das Plangebiet anhand von Luftbildern und einer örtlichen 

Erfassung kartiert (siehe Bestandsplan). Die Erfassungseinheiten wurden gemäß der Biotopty-

penkartieranleitung für Rheinland-Pfalz (Stand 05.03.2024) gewählt. Die Bewertung erfolgt in ei-

ner sechsstufigen Skala entsprechend den Vorgaben des Praxisleitfadens. Der Biotopwert setzt 

sich aus dem Grundwert, biotopabhängigen Auf- und Abwertungen sowie lageabhängigen Zu- 

und Abschlägen zusammen. 

Es wurden keine besonders wertvollen Biotopstrukturen festgestellt. 
 

Tab. 1 Wertstufen der integrierten Biotopbewertung 

 

Wertstufe Biotopwert BW 

1  sehr gering 0 bis 4 

2  gering 5 bis 8 

3  mittel 9 bis 12 

4  hoch 13 bis 16 

5  sehr hoch 17 bis 20 

6  hervorragend 21 bis 24 
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Tab. 2 Naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen 

 

Code Biotoptyp Wertstufe Biotopwert* 

BB0 Gebüsch aus Brombeere 3 mittel 10 

BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 3 mittel 12 

BD3 Gehölzstreifen 3 mittel 11 

BD6 Baumhecke, ebenerdig 4 hoch 14 

BF Laub-/ Nadel-/ Obstbaum 3 mittel-hoch 8 - 14 

EE1 Brachgefallene Fettwiese 3 mittel 11 

HJ1 Ziergarten 2 gering 8 

HN1 Gebäude 1 sehr gering 0 

HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad 1 sehr gering 0 

KB1 Ruderaler Saum 2 gering 8 

VA3 Gemeindestraße 1 sehr gering 0 

WB0 Schuppen 1 sehr gering 0 

*Grundwert mit Auf-/ Abwertung, Zu-/ Abschlag 

 

 

Tiere 

Bei der Tierwelt sind die Artenvielfalt und die Zahl anzutreffender heimischer Arten aufgrund der 

derzeitigen Nutzungen und Lage und der hohen Störintensitäten als gering bis mäßig einzustufen. 

Die Eingriffsflächen sind nur bedingt ein geeigneter Lebensraum für sensible und störanfällige 

Arten. Bezüglich des Wert- und Funktionselements Fauna ist das Plangebiet überwiegend ledig-

lich von allgemeiner Bedeutung. 

Für die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit wurden faunistische Erhebungen 

durchgeführt und eine gesonderter Fachbeitrag Artenschutz erstellt. 

 

Biologische Vielfalt 

Biodiversität umfasst drei Ebenen: die Vielfalt der Ökosysteme (dazu gehören Lebensgemein-

schaften, Lebensräume und Landschaften), die Artenvielfalt und drittens die genetische Vielfalt 

innerhalb der Arten. Die bestehende biologische Vielfalt im Plangebiet und auf den angrenzenden 

Flächen ist insgesamt gering.  

Nach der sechsstufigen Skala gem. des Praxisleitfadens wird die Vielfalt von Pflanzenarten ein-

schließlich der innerartlichen Vielfalt und die Vielfalt von Tierarten einschließlich der innerartlichen 

Vielfalt mit sehr gering (1) bewertet. 

 

 

2.1.3 Boden 

Gemäß Baugrundgutachten (RT CONSULT 2024) ist in den derzeitigen Grünflächenbereichen zu-

nächst Mutterboden mit max. 30 cm Stärke vorhanden. Darunter folgen nahezu ausschließlich 

bindige Böden in Form von Tonen und Schluffen, die mitunter als Auffüllung detektiert werden 

konnten. Das Planungsgelände liegt innerhalb einer Bachaue. Grundsätzlich ist mit dem oberflä-

chennahen Anstehen von feinkörnigen und eventuell auch zum Teil organischen Bach- und Hoch-

flutablagerungen zu rechnen. 
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Laut Bodenkarte (BFD50) des Landesamtes für Geologie und Bergbau stehen im Plangebiet Bö-

den aus fluviatilen Sedimenten mit Gley-Kolluvisol aus löss- und carbonatführendem Kolluvial-

lehm (Holozän) an. 

Die Bodenfunktionsbewertung des Landesamtes für Geologie und Bergbau betrachtet relevante 

Bodeneigenschaften und führt diese in eine standörtliche Gesamtbewertung über. Danach sind 

die Böden im Nordteil des Plangebietes mit mittel hoch bewertet, im Südteil mit sehr hoch.  

Die Ackerzahlen sind mit 78 - 79 mit den Bodenarten sandiger Lehm (sL) und Lehm (L) angege-

ben. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6  

Bodenfunktionsbewertung 

(BFD_5L) 

Quelle: https://mapclient.lgb-rlp.de/ 

 

 Flst. 225/2  Flst. 225/1  

Merkmal Stufe Stufe 

Bodenschätzung sL2D 71/78 L3D 72/79 

Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 3 mittel 3 mittel 

Ertragspotential 4 hoch 5 sehr hoch 

Feldkapazität 3 mittel 4 hoch 

Nitratrückhaltevermögen 3 mittel 4 hoch 

Gesamtbewertung 3 mittel 5 sehr hoch 

 

Etwa 29% (0,32 ha) des Plangebietes sind bereits versiegelt, weitere 28% (0,21 ha) durch Auf-

füllung anthropogen überprägt. Natürliche Böden sind noch auf ca. 43% (0,47 ha) vorhanden.  

Die bereits versiegelten, bebauten und aufgefüllten Böden sind vorbelastet und gestört. Aufgrund 

der bestehenden Veränderung oder Belastung sind die Bodenfunktionen als gering zu bewerten. 

Böden als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte (besonders schutzwürdige Böden, die vor einer 

weiteren Degradation und Zerstörung bewahrt werden sollen) liegen weder innerhalb des Pla-

nungsraumes noch daran angrenzend vor. 
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Die von der Planung beanspruchten Böden sind als Standort mit geringer bis sehr hoher Bedeu-

tung für den Bodenschutz zu bewerten. Gegenüber Flächeninanspruchnahme besteht grundsätz-

lich eine hohe Empfindlichkeit, da Böden nicht ersetzbar bzw. vermehrbar sind. 

Nach der sechsstufigen Skala gem. des Praxisleitfadens werden die natürlichen Bodenfunktionen 

mit mittel (3) und sehr hoch (5) bewertet. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich laut aktuellem Erfassungsstand des Bo-

den-Informationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutzkataster (BIS-BoKat) keine boden-

schutzrelevanten Flächen. Gemäß Radonkarte RLP liegt die Radonkonzentration im Plangebiet 

bei 21.9 kBq/m³ und das Radonpotential bei 27.22. 

 
 

2.1.4 Wasser 

 

Oberflächengewässer 

Fließ- oder Stillgewässer sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. 

Der Schlaggraben (Gewässer-Nr. 2391488392) verläuft am südlichen Rand des Plangebietes, 

außerhalb des Geltungsbereichs auf Flst 226/4. Der Graben ist als Gewässer 3. Ordnung einzu-

stufen3. Im Bereich des Plangebietes ist der Graben im Jahresverlauf überwiegend trocken, stark 

von Bäumen beschattet und mit Gestrüpp zugewachsen und teilweise durch Gartenabfälle be-

lastet. 

Ab Böschungsoberkannte Gewässer gemessen, ist zur biologischen Wirksamkeit ein 5 m breiter 

Gewässerrandstreifen parallel von jeglichen baulichen Anlagen, Auffüllungen, Einfriedungen, 

Mauern, Versickerungsanlagen etc. mit Ausnahme der Gewässerpflege dauerhaft freizuhalten. 

Maßnahmen innerhalb des 10 m Bereichs des Schlaggrabens (Gewässer III. Ordnung) bedürfen 

der wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG bei der zuständigen Unteren Wasserbe-

hörde der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis.  

 

Grundwasser 

Das Planungsgelände liegt innerhalb einer Bachaue mit Geländehöhen von 103,7 bis 104,6 mNN. 

Grundsätzlich ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. In den Bohrungen des Baugrund-

gutachten (RT CONSULT 2024) wurde Grundwasser in Tiefen zwischen etwa 1,4 m und 1,6 m 

unter GOK festgestellt, was einem Niveau von etwa 102,9 mNN entspricht. Lediglich in BS 4 war 

ein etwas tieferer Grundwasserstand (102,3 mNN) festgestellt worden, der allerdings einen noch 

nicht eingestellten Endzustand darstellen könnte. Erfahrungsgemäß ist der erstgenannte Grund-

wasserstand als realistischer einzustufen. Von der Planung von Versickerungsanlagen wird ab-

geraten. 

Gemäß hydrogeologischer Übersichtskarte liegt der Plangebiet in der Grundwasserlandschaft 

Pliozän-quartäre Sedimente. Es stehen Sand, Schluffe und Kies und Lockergestein an. Der Po-

rengrundwasserleiter ist mittel - hoch ergiebig (> 2 - 10 l/s). Die Schutzwirkung der Grundwasser-

überdeckung ist ungünstig. Die Grundwasserneubildung 2003 bis 2023 liegt bei 228.1 mm/a. 

                                                
2 Mit dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) am 31.12.2018 wurde erstmals ein Referenzwert für Radon in Innenräumen 
von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) eingeführt 
3 Im wasserportal.rlp ist der Schlaggraben erst 120 m südlich des Plangebietes als Gewässer 3. Ordnung dargestellt 
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Festgelegte, festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden durch die 

vorgesehene Bebauung nicht berührt. Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen oder tan-

giert. 

 

Starkregenrisiko / Sturzflutgefahr 

Laut Sturzflutkarte Rheinland-Pfalz können im Falle eines kurzfristigen Starkregenereignisses der 

Intensität SRI 7 (außergewöhnlicher Starkregen) Überflutungen mit einer Tiefe von 10 cm bis 

30 cm auftreten. Höhere Wassertiefen sind bei intensiveren Starkniederschlägen möglich. Für 

das Szenario mit einem extremen Starkregen mit SRI10 über 4 h sind am südlichen Rand entlang 

des Schlaggrabens Wassertiefen von 50 cm bzw. 1 m zu erwarten. 

Ferner können Fließgeschwindigkeiten von 0 < 0,2 m/s auftreten. Bei Fließgeschwindigkeiten 

dieser Höhe kann das Plangebiet bebaut werden. Um Schäden durch kurzfristige Starkregener-

eignisse zu vermeiden oder zu vermindern wird im Plangebiet hochwasserangepasstes Bauen 

empfohlen. Eine zulässige Geländeauffüllung um maximal 1,40 m kann als Maßnahme des hoch-

wasserangepassten Bauens betrachtet werden.  

Die VG Dannstadt-Schauernheim erstellt derzeit örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorge-

konzepte [öHSVK] für alle Ortsgemeinden. Daraus können sich konkretere Aussagen zur Sturz-

flutgefährdung für das Plangebiet ergeben. 

 

 

Abb. 7 Sturzflutkarte, Außergewöhnlicher Starkregen, Wassertiefen (SRI7, 1 Std.) 

Quelle: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 
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2.1.5 Klima / Luft 

Das Makroklima im Planungsraum ist gekennzeichnet durch die Lage am Rand des klimatisch 

begünstigten Oberrheingrabens. Charakteristisch für das Klima hier sind warme Sommer und 

milde Winter. Die mittlere jährliche Lufttemperatur liegt bei 9,5° C, die Anzahl der Frosttage liegt 

unter 80 Tagen. Die Hauptwindrichtungen sind West bis Südwest. Die mittleren Niederschlags-

mengen sind mit ca. 500 mm pro Jahr als gering zu bezeichnen. 

Das Gebiet liegt nicht in einem Bereich mit besonderer klimatischer Funktion. Das heißt, es be-

finden sich dort keine bedeutenden Luftaustauschbahnen oder sonstige überregional bedeutsa-

men klimatischen Wirkungsräume. Lokalklimatisch betrachtet handelt es sich bei den unversie-

gelten Freiflächen um Kaltluftentstehungsgebiete ohne relevante siedlungsklimatische Wirkung. 

Es sind keine in LANIS dargestellten Luftaustauschbahnen oder klimatische Wirkräume betroffen. 

Der klimatischen Ausgleichsfunktion der Kaltluftproduktionsfläche wird daher eine geringe Be-

deutung zugeordnet. 

Gemäß map-final.rlp-umwelt.de wird die terrestrische Klimaresilienz wird wie folgt bewertet. 

− Die Klimaresilienz ist sehr gering. Sie beschreibt das relative Potential der Landschaft, die 

Anpassungs- und Funktionsfähigkeit der biologischen Vielfalt unter veränderten klimatischen 

Bedingungen zu erhalten. 

− Die geländeklimatische Diversität ist sehr gering. Sie beschreibt die Spannweite von topogra-

fisch bedingten Temperatur- und Feuchteverhältnissen in der Landschaft (innerhalb jeweils 

eines 250 m Radius). Eine hohe geländeklimatische Diversität beschreibt somit Gebiete, die 

sowohl Temperatur- als auch Feuchtegradienten aufweisen und ein hohes Potential besitzen, 

dass Arten geeignete lokale Refugialräume (Ausweichhabitate in lokaler Nähe) vorfinden kön-

nen. 

− Die terrestrische Durchlässigkeit der Landschaft ist gering. Sie beschreibt die relative Behin-

derung bzw. Ermöglichung der Ausbreitung von wildlebenden Tieren und Pflanzen in der Land-

schaft in Rheinland-Pfalz 

 

Nach der sechsstufigen Skala gem. des Praxisleitfadens werden die klimatischen und lufthygie-

nische Ausgleichsfunktionen mit sehr gering (1) bewertet. 

Das Planungsgebiet unterliegt keiner besonderen Luftschadstoffbelastung. Insofern ist eine ge-

sonderte Betrachtung der Luftschadstoffsituation entbehrlich, zumal durch den Bebauungsplan 

angesichts der Art der zulässigen Nutzungen keine erheblichen Luftschadstoffemissionen zu er-

warten sind. Im Planungsgebiet ist die Luftqualität aufgrund der Lage sowie der angrenzenden 

Freiflächen als gut einzustufen. Anzunehmen sind ortsübliche Gerüche bzw. landwirtschaftliche 

Emissionen. 

 
 

2.1.6 Landschaft / Siedlungsbild / Erholungseignung 

Das Plangebiet liegt im Nördlichen Oberrheintiefland im Landschaftsraum 221.6 Böhler Löss-

platte, im Außenbereich innerhalb einer Bachaue. Es ist eben mit Geländehöhen um 104 mNN. 

Die Böhler Lössplatte erstreckt sich zwischen den Schwemmkegeln von Speyerbach und Isen-

ach. Es handelt sich um ein nahezu ebenes Gebiet, das durch einige breite, aber nur schwach 
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eingetiefte, ost-west-gerichtete Bachsenken gegliedert ist. Den Untergrund bilden Flussschotter, 

die mit Ausnahme der Bachauen flächendeckend von einer mehrere Meter dicken Lössdecke 

überzogen sind. Darauf entwickelten sich äußerst fruchtbare Böden, vor allem Parabraunerden 

und Schwarzerden. 

Im Plangebiet liegen ausschließlich privat genutzte Grundstücke, die nicht frei zugänglich und 

nicht für die Freizeit- und Naherholung nutzbar sind. Flächen mit besonderen Erholungs- oder 

Freizeitfunktionen sind nicht vorhanden. Im Norden, Osten und Süden verlaufen Feldwege ent-

lang des Plangebietes, die von der Ortsbevölkerung auch zur Erholung genutzt werden. Die Feld-

wege werden durch die Planung jedoch nicht berührt oder überplant. Durch die randlichen Ge-

hölze ist das Gebiet relativ gut eingegrünt und lediglich aus direkter Umgebung einsehbar. 

Das Plangebiet liegt in der Landschaftsbildeinheit „Weinbaulandschaften der Ebene und des Hü-

gellandes“. Das Landschaftsbild am südlichen Ortsrand von Rödersheim-Gronau ist wenig ab-

wechslungsreich und durch intensive Landwirtschaft geprägt, ohne besonderen Ausblicke und 

Sichtbeziehungen. Als ruhiger Raum ist das Gebiet von Bedeutung für das Landschaftserleben.  

Im Plangebiet selbst ist die Überformung der charakteristischen Naturlandschaft ist insgesamt 

weit fortgeschritten. Im Hinblick auf die Eigenschaftsmerkmale Strukturreichtum, Naturnähe und 

Naturraum-Charakteristisch stellt das Gebiet einen geringwertigen Bereich dar. Die Landschafts-

bildqualität ist gering. Nach der sechsstufigen Skala gem. des Praxisleitfadens wird das Land-

schaftsbild mit gering (2) bewertet. 

 

 

2.1.7 Kultur- und Sachgüter 

Laut Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion Landesar-

chäologie – Außenstelle Speyer vom 22.07.2024 ist in der Fundstellenkartierung der Direktion 

Landesarchäologie im Geltungsbereich der o.g. Planung eine archäologische Fundstelle ver-

zeichnet. Es handelt sich dabei um einen römischen Einzelfund (Fundstelle Alsheim-Gronau 6). 

Da jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen ist, dass das o.g. Vorhaben 

die genannten Fundstellen berührt, hat die Generaldirektion gegenüber der Planung keine Be-

denken. 
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2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

2.2.1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen voraussichtlich weiterhin wie bisher ge-

nutzt. Die Wiesenflächen werden vermutlich brachliegen und verbuschen. Es ist mit keinen zu-

sätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter, wie Flächenversiegelung, Ein-

griffe in den Boden-Wasserhaushalt, Veränderungen der Biotopverhältnisse, zu rechnen. 

 

2.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung sind 

die im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit 

zu berücksichtigen. 

 

2.2.2.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Im Hinblick auf Lärm, Luftschadstoffemissionen, Gerüche, Erschütterungen, Licht, Wärme und 

Strahlung ergeben sich voraussichtlich keine (zusätzlichen) Beeinträchtigungen. Die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden nicht beeinträchtigt.  

Gemäß Verkehrsuntersuchung (R+T GMBH 2026) wird sich die Verkehrsmenge in der Hochdorfer 

Straße durch die neuen Nutzungen in der vormittäglichen Spitzenstunde um knapp 20 Fahrzeuge 

und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um ca. 25 Fahrzeuge erhöhen. Die resultierenden 

Gesamtverkehrsmengen bleiben indes gering und in einem Bereich, der sogar für Wohnwege 

oder verkehrsberuhigte Bereiche noch üblich ist. Der Entwicklung der Wohnanlage Hochdorfer 

Straße 14-16 steht aus verkehrlicher Sicht nichts entgegen. Das zusätzliche Kfz-Verkehrsauf-

kommen kann im umliegenden Straßennetz abgewickelt werden. 

Im Schalltechnischen Untersuchungsbericht (IB MALO 2025) wurden Geräuscheinwirkungen des 

Straßenverkehrslärms sowie der landwirtschaftlichen Geräusche auf das Plangebiet berechnet. 

Im Sinne des Immissionsrechts liegen im gesamten Bereich des Plangebiets keine schädlichen 

Geräuschemissionen aufgrund der einwirkenden Geräusche durch Straßenverkehrslärm oder 

landwirtschaftliche Geräuschquellen vor. Lediglich am Immissionsort 14, 2. OG ist bauseits pas-

siver Schallschutz gegenüber dem Verkehrslärm zu erbringen. 

Die berechnete Gesamtbelastung an Geruch zeigt Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 14% 

der Jahresstunden an einzelnen Wohngebäuden des Bauvorhabens (LOHMAYER 2025). Die Ge-

ruchsbelastung am Bauvorhaben repräsentiert die Ortsüblichkeit der bereits vorhandenen Ge-

ruchsbelästigung. 

Bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Landwirtschaftsflächen (Acker, Freigehege Gänse-

mast) kann es zu Beeinträchtigungen der Wohnnutzung durch Staubentwicklung, Gerüche, ab-

driftende Spritzmittel, etc. kommen. Das BfR (Bundesamt für Risikobewertung) bewertet die ge-

sundheitlichen Risiken von Pflanzenschutzmitteln bevor die entsprechenden Pflanzenschutzmit-

tel in den Verkauf gelangen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass von Pflanzenschutzmitteln 

keinerlei Gesundheitsgefahren ausgehen. Insofern ist bei der Planung von Wohnbauflächen da-

von auszugehen, dass gesundheitsgefährdende Beeinträchtigungen nicht bestehen. 
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Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist bei der Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern ein Mindestabstand 

einzuhalten. Dieser beträgt bei der Spritz- und Sprühanwendung in Flächenkulturen zwei Meter. 

Bei der vorliegenden Planung sind die Voraussetzungen erfüllt. 

Die randlichen Grünstreifen tragen zum Schutz gegen Spritzmittelabdrift bei. 

In Wohngebieten werden vermehrt Luft/Wasser-Wärmepumpen und auch Klimageräte errichtet. 

Erfahrungsgemäß führt der Betrieb der vorgenannten Anlagen in einem eng umbauten Gebiet 

immer wieder zu Lärmschutzproblemen (Nachbarschaftsbeschwerden). Für Luft/Wasser-Wärme-

pumpen und Klimageräte gelten die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der TA-Lärm 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Diese Anlagen emittieren tieffrequenten Schall, 

der insbesondere im Nachtzeitraum besonders störend wirken kann. Vom Bauherrn bzw. Grund-

stückseigentümer ist daher ein auch hinsichtlich der Nachbarschaft geeigneter Standort auszu-

wählen, ein Gerät nach dem Stand der Technik zu installieren und die Aufstellfläche sowie ein 

Schalldämmgehäuse in die Konzeption aufzunehmen. Ein entsprechender Hinweis sollte in die 

Hinweise des Bebauungsplans aufgenommen werden. 

 

Tab. 3 

Mindestabstände von Luft-Wärme-

pumpen zu schutzbedürftiger Bebau-

ung, etwa zu Schlaf- und Kinderzim-

mern von Nachbarn 

(Quelle: LUBW 2019) 

 

Während der Bauphase treten Emissionen durch den Einsatz von Lkw, Baumaschinen und Bau-

stellenfahrzeugen auf. Eine relevante Wirkung durch Erschütterungen, Lärm und Staub auf na-

hegelegene Wohngebäude ist jedoch nicht zu erwarten. Auf die Erholungsfunktion wirken sich 

zeitweise akustische Beeinträchtigungen durch baubedingte Lärmimmissionen sowie 

Staubimmissionen beeinträchtigend aus. Insgesamt sind die Beeinträchtigungen von zeitlich be-

grenzter Dauer und durch geeignete technische Maßnahmen (z. B. Einhaltung AVV-Baulärm) 

soweit verminderbar, dass sie als zumutbar anzusehen sind. 

Das Planungsgebiet ist an das bestehende Wegenetz angeschlossen. Die Erreichbarkeit der um-

gebenden freien Landschaft wird für Grundstücksbewirtschafter, Erholungssuchende etc. nicht 

erschwert. Trennwirkungen für Erholungssuchende treten nicht auf. 

 

 



Umweltbericht mit Fachbeitrag Naturschutz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ in Röderheim Gronau 20 

 
 
 

 
P 1503   

2.2.2.2 Pflanzen und Tiere 

Pflanzen / Biotope 

Temporäre Baustellen-Einrichtungsflächen können auf Flächen, die sowieso dauerhaft bean-

sprucht werden - angelegt werden. Baubedingte Beeinträchtigungen durch Lärm und Erschütte-

rungen sind möglich und nicht auszuschließen. Unter der Berücksichtigung des temporären Wir-

kens der baubedingten Störungen und der bereits bestehenden Beeinträchtigungen werden diese 

mit geringer Beeinträchtigungsintensität bewertet.  

Baubedingte Tötungen von Vögeln (v.a. Nestlinge) oder die Zerstörung von Gelegen / Eiern wer-

den durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (1. Okt. - 28. Feb.) vermieden.  

Auch wenn ein Großteil des vorhandenen Baumbestands aus Nadelbäumen besteht, sollte mög-

lichst viele der hochwertigen Althölzer erhalten bleiben. Gehölzstrukturen am nördlichen und öst-

lichen Feldweg, die unmittelbar angrenzen, aber außerhalb des Geltungsbereiches liegen, dürfen 

ohne Zustimmung der Naturschutzbehörde nicht gerodet oder beeinträchtigt werden (tiefgreifen-

der Kronenschnitt). Stämme und Wurzelwerk sind vor baubedingten Beschädigungen gem. den 

einschlägigen Normen zu schützen (DIN 18920, RAS-LP4, ZTV-Baumpflege). 

Falls außerhalb des Geltungsbereiches liegende Gehölze erheblich beschädigt werden oder ge-

fällt werden müssen, sind Ersatzpflanzungen am Südrand der 5 m breiten Wegparzelle Flst. 210/3 

oder am östlichen Feldweg Flst. 224 vorzunehmen. 

Als Einfriedungen sollten ausschließlich Hecken aus einheimischen Arten und offene Einfriedun-

gen (Drahtzaun, Gitterstabmatten) zulässig sein. Einfriedungen sollten sockellos sein und eine 

Bodenfreiheit von mind. 15 cm haben. 

Mit Ausnahme der älteren Bäume sind besonders hochwertige Biotopstrukturen bzw. Flächen 

nicht betroffen. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist das Plangebiet von geringer bis mittlerer Be-

deutung. Abgesehen von der Überplanung der bereits versiegelten Flächen, handelt sich auf-

grund der hohen Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen um einen Eingriff mit erheblichen 

Beeinträchtigungen besonderer Schwere (eBS). Die Eingriffsschwere anhand der Biotope ist in 

Tab. 6 auf Seite 42 dargestellt. 

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG RLP, Schutzgebiete 

und Biotopverbundflächen sind nicht betroffen. Natura 2000-Gebiete und FFH-Lebensraumtypen 

nach Anhang I der FFH-Richtlinie, wie z. B. FFH-Mähwiesen kommen im Plangebiet nicht vor.  

Betriebsbedingt sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 

Das Entwässerungskonzept sieht eine gedrosselte Einleitung des gesamten im Plangebiet anfal-

lenden Niederschlagswassers in den zu ertüchtigenden Schlaggraben vor4: Der Graben ist mit 

minimalem Längsgefälle und einem gering durchlässigen Boden auszubilden, so dass das an-

fallende Niederschlagswasser vorwiegend über die Bepflanzung aufgenommen und der Verduns-

tung zugeführt wird. Die Anlage ist zu pflegen und instand zu halten. Der Graben liegt außerhalb 

des Plangebietes. Die Grabenertüchtigung wäre genehmigungspflichtig und mit der Naturschutz-

behörde abzustimmen. Erhebliche Eingriffe wären kompensationspflichtig. 

 

                                                
4 Das Konzept ist noch nicht aktualisiert und bezieht sich auf den Planstand des Vorentwurfs. 
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Tierwelt / Artenschutz 

Die Einschätzung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotentials ist der gesonderten artenschutz-

rechtlichen Prüfung zu entnehmen. Danach sind für FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten unter 

Einbeziehung der geplanten Maßnahmen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG nicht erfüllt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Tierarten, insbesondere geschützter oder wertgebender 

Arten (Rote Liste), die besondere Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 15 

BNatSchG) erfordern, sind nicht zu erwarten. Die Wirkungen auf die übrige Tierwelt sind wegen 

der engen funktionalen Verflechtungen ähnlich zu werten wie diejenigen auf das Schutzgut Pflan-

zen und Biotope. Ein geeigneter Ausgleich für das Schutzgut Pflanzen und Biotope fördert in 

gleicher Weise das Schutzgut Tierwelt. 

Weil mit der Überbauung und Versiegelung von Flächen grundsätzlich ein hoher Verlust von Ha-

bitatflächen (auch für nicht geschützte Arten) verbunden ist, stellt diese Veränderung eine erheb-

liche Beeinträchtigung dar. 

 

 

2.2.2.3 Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden bzw. überlagert sich teilweise 

mit diesem. Anders als um die konkreten und verschiedenen Funktionen des Bodens geht es 

jedoch um die Nutzung von Boden bzw. Fläche. Das Schutzgut Fläche soll damit die Versiegelung 

im Sinne des Flächenverbrauches thematisieren und soweit sinnvoll möglich reduzieren (Nach-

haltigkeitsziele). 

Im Rahmen der Umweltprüfung wird das Schutzgut Fläche insbesondere über die Bodenschutz-

klausel nach § 1a Abs. 2 BauGB berücksichtigt. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-

chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 

insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-

nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 

zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 

notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der 

Abwägung zu berücksichtigen. 

Das ca. 1,09 ha große Plangebiet wird vollständig überplant. Davon entfallen ca. 0,49 ha auf nicht 

mehr genutzte Landwirtschaftsfläche. Für Ausgleichszwecke wird außerhalb des Plangebietes 

870 m² Landwirtschaftsfläche beansprucht. 

Die Festlegungen der Planung zu Art und Maß der baulichen Nutzung wurden getroffen, um im 

Sinne des sorgsamen Umgangs mit Grund und Boden eine möglichst optimale Ausnutzung für 

die Baufläche zu gewährleisten. 

Es handelt sich um eine Konversionsfläche, die der Innenentwicklung dient. Sie soll durch die 

Errichtung des Wohnquartiers wieder nutzbar gemacht und einer effizienten baulichen Nutzung 

zugeführt werden und dafür an anderer Stelle bisher unbebaute Außenbereichsflächen schonen. 

Zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden bisherige und zukünftige 

Nutzung gegenübergestellt (siehe Tab. 4 sowie Eingriffsbilanz Kap. 8). Die Auswirkungen bzw. 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Fläche sind mittel bis hoch.  
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Tab. 4 Flächenbilanz der bisherigen und zukünftigen Nutzung 

 
 

 

2.2.2.4 Boden 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Boden sind Versiegelung, Verdichtung, Schad-

stoffeinträge und Veränderungen der Bodenstruktur infolge des Bodenabtrags und der Bodenum-

lagerung. Durch den Bebauungsplan werden zusätzliche Bau- und Verkehrsflächen geschaffen, 

deren zu erwartende Befestigung/Überbauung auf einer Fläche von ca. 1,09 ha eine erhebliche 

Beeinträchtigung bedeutet, da sie zum Verlust oder Teilverlust der Bodenfunktionen auf teilweise 

hochwertigen Böden führt. 

Etwa 29% (0,32 ha) des Plangebietes sind bereits versiegelt, weitere 28% (0,21 ha) durch Auf-

füllung anthropogen überprägt. Natürliche Böden sind noch auf ca. 43% (0,47 ha) vorhanden.  

Insgesamt wird anlagebedingt durch den Bebauungsplan eine hohe Beeinträchtigungsintensität 

bewirkt, die vor allem aus der Versiegelungsrate resultiert. Die hohe Verdichtung ergibt eine Ge-

samtversiegelung des Plangebietes von rund 71%. Die Neuversiegelung beläuft sich auf ca. 

4.530 m². Die hohe Bodenversiegelung ist als erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere 

(eBS) zu bewerten. 

 

Zur Minderung der Bodenversiegelung sind Kfz-Stellplätze, Rettungswege, Pkw-Zufahrten sowie 

Gegwege mit wasserdurchlässigen Belägen wie bzw. Schotterrasen, befahrbare Rasenwaben 

oder aus Rasengittersteinen herzustellen. Die geplante Dachbegrünung (ca. 2.043 m²) erfüllt in 

geringem Umfang Bodenfunktionen und ist eine weitere Minderungsmaßnahme. Als Kompensa-

tionsmaßnahme werden im Plangebiet ca. 1.007 m² entsiegelt (s. Plan 2). Planextern werden als 

bodenfunktionsaufwertende Maßnahme 870 m² Ackerfläche als Blühstreifen extensiviert. 

Es handelt sich um eine Konversionsfläche, die der Innenentwicklung dient. Sie soll durch die 

Errichtung des Wohnquartiers wieder nutzbar gemacht und einer effizienten baulichen Nutzung 

zugeführt werden und dafür an anderer Stelle bisher unbebaute Außenbereichsflächen schonen. 

Der Erdmassenausgleich erfolgt weitgehend im Plangebiet. Nicht nur die Reduktion von CO2-

Emissionen durch weniger Lkw-Fahrten, sondern auch die Verringerung des Eingriffs in natürli-

che Landschaften durch unnötige Erdbewegungen zeichnen dieses Konzept aus. 

Bisherige Nutzung

Verkehrsfläche 952 m² Verkehrsfläche 1.007 m²

bebaute/befestigte Fläche 2.255 m² bebaute/befestigte Fläche 6.730 m²

Garten / Gehölz-/ Grünfläche 2.834 m² Garten / Gehölz-/ Grünfläche 3.196 m²

Landwirtschaftsfläche (LN) 4.892 m²

10.933 m² 10.933 m²

Zukünftige Nutzung

Neuversiegelung Fläche

Versiegelung in der Planung 7.737 m²

Versiegelung im Bestand 3.207 m²

Differenz = Neuversieglung 4.530 m²
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Seit dem 01.08.2023 ist die neue Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in 

Kraft. Den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken regelt die Er-

satzbaustoffverordnung EBV. Die neuen gesetzlichen Regelungen sind zu beachten. 

Beim Auf- und Einbringen von Materialien in die durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren Her-

stellung und beim Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb und außerhalb der durchwurzel-

baren Bodenschicht ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu beachten; beim 

Verwerten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken die Ersatzbaustoffver-

ordnung.  

Bei Erschließungsvorhaben, bei denen auf einer Fläche von mindestens 3.000 m² eingewirkt wird, 

kann die zuständige Behörde nach BBodSchV § 4 Abs. 5 eine Bodenkundliche Baubegleitung 

incl. Bodenschutzkonzept verlangen. 

Baustellennebenflächen sind nur innerhalb des Geltungsbereichs erlaubt. Die Anlage von Bau-

stellennebenflächen hat auf bereits versiegelten Bereichen bzw. auf Flächen, die später überbaut 

werden zu erfolgen. Bau- und betriebsbedingt sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwar-

ten. 

 

 

2.2.2.5 Wasser 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch stoffliche Einträge und Immissionen in das Grund- und 

Oberflächenwasser können durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Anwendung der ein-

schlägigen Bestimmungen und Richtlinien vermieden werden, so dass erhebliche Beeinträchti-

gungen nicht zu erwarten sind. 

Eine Grundwasserabsenkung und Grundwasserableitung ist nicht geplant und wäre wasserwirt-

schaftlich nicht vertretbar. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Un-

tergrund mit Grundwasserfreilegungen (temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden 

muss, bedürfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor 

Beginn der Maßnahme bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Rhein-

Pfalz-Kreis mit entsprechenden Planunterlagen zu beantragen ist. 

Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse infolge des Klimawandels soll Niederschlag-

wasser in Siedlungen nicht mehr in Kanalisationen abgeleitet werden, sondern in blau-grünen 

Infrastrukturen zwischengespeichert, verdunstet oder ortsnah schadlos versickert werden. Die 

Siedlungsentwicklung soll sich am natürlichen Wasserhaushalt einer unbebauten Fläche als Re-

ferenz orientieren. 

Nach § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist bei der Bewirtschaftung des Grundwassers eine 

Verschlechterung seines mengenmäßigen Zustands zu vermeiden. Die Wasserhaushaltsbilanz 

im bebauten Zustand muss der im nicht bebauten Zustand möglichst nahekommen. Konventio-

nelle rein ableitungsorientierte Entwässerungssysteme sind hierzu nicht geeignet. Nach § 55 (2) 

WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken versickert oder über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 

wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-

lange entgegenstehen. 

Eine Wasserhaushaltsbilanz und ein Entwässerungskonzept liegen vor (IB FMZ 2025). Die Was-

serhaushaltsbilanz wurde mit der SGD-Süd Wasserwirtschaft abgestimmt. Im Ergebnis der 
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Wasserhaushaltsbilanz und unter Berücksichtigung der für die Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen empfiehlt der Gutachter für die Festsetzung im 

Bebauungsplan5:  

− Dachflächen Haus 1 bis 4 als Gründach mit mindestens extensiver Moos-Sedum-Begrünung, 

Mindestaufbaustärke 10 cm 

− Pflanzung von mindestens 20 Einzelbäumen 

− Regenwassernutzung zur Bewässerung von Gärten mittels Zisternen 

o Reihenhäuser: mindestens 15*3 m³ = 45 m³ Speichervolumen 

o Haus 1: mindestens 30 m³ Speichervolumen 

o Haus 2: mindestens 25 m³ Speichervolumen 

o Häuser 3 und 4: insgesamt mindestens 20 m³ Speichervolumen 

− Wasserdurchlässige Pflasterbeläge (Fugenanteil 2 % bis 5 %) im Bereich der Wege und Rad-

Stellplätze 

− Rasengittersteine (Fugenanteil 20% bis 30%) im Bereich der KFZ-Parkplatzflächen 

− Gedrosselte Einleitung des gesamten, im projektierten Gebiet anfallenden Niederschlagswas-

sers in den zu ertüchtigenden Schlaggraben. Der Graben ist mit minimalem Längsgefälle und 

einem gering durchlässigen Boden auszubilden, so dass das anfallende Niederschlagswasser 

vorwiegend über die Bepflanzung aufgenommen und der Verdunstung zugeführt wird. Die An-

lage ist zu pflegen und instand zu halten. 

 

Die Bodenverhältnisse im Plangebiet lassen gem. Baugrunduntersuchung keine ausreichende 

Versickerung zu. Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser soll oberflächennah über Ent-

wässerungsrinnen gesammelt und zum südöstlichen Gebietsrand in das Regenrückhaltebecken 

mit mindestens 82 m³ Stauvolumen abgeleitet werden. Von dort soll es auf 5 l/s gedrosselt in den 

südlich angrenzenden Schlaggraben abgeleitet werden. Eine qualitative Behandlung des Nieder-

schlagswassers vor der Einleitung in den Schlaggraben ist nicht erforderlich. 

Im Baugebiet ist ein zusätzliches Rückhaltevolumen von ca. 89 m³ in Grünflächen, Parkplätzen 

u. ä. zu schaffen und im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Um eine möglichst hohe Verdunstung im Plangebiet zu erreichen und Niederschlagswasser 

nachhaltig zu nutzen, sollen die Dachflächen sämtlicher Hauptgebäude an Zisternen angeschlos-

sen werden. Das gesammelte Niederschlagswasser soll ausschließlich zur Bewässerung der ge-

planten Grünflächen genutzt werden. 

Zur Eingriffsminderung tragen die wasserdurchlässigen Flächenbefestigungen, die Baumpflan-

zungen und die geplante Dachbegrünung bei (ca. 2.043 m²). Baumstandorte puffern Starkregen, 

indem sie das abfließende Wasser verlangsamen und vermeiden Oberflächenabfluss (KIT 

KARLSRUHE 2025). 

Der Bebauungsplan führt zu einer hohen Versiegelung. Es handelt sich um einen Eingriff von 

erheblicher Beeinträchtigung besonderer Schwere (eBS). Durch das Entwässerungskonzept, die 

Minderungsmaßnahmen und die bodenfunktionsaufwertende planexterne Maßnahme, kann die-

ser Eingriff kompensiert werden. 

                                                
5 Die Angaben sind noch nicht aktualisiert und beziehen sich auf den Planstand des Vorentwurfs. 
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Der Gewässerrandstreifen am Schlaggraben ist 3 m breit geplant. Er sollte auf 5 m verbreitert 

werden. Maßnahmen innerhalb des 10 m Bereichs des Schlaggrabens (Gewässer III. Ordnung) 

bedürfen der wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG bei der zuständigen Unteren Was-

serbehörde der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis.  

Laut Sturzflutkarte Rheinland-Pfalz können im Falle eines kurzfristigen Starkregenereignisses der 

Intensität SRI 7 (außergewöhnlicher Starkregen) Überflutungen mit einer Tiefe von 10 cm bis 

30 cm auftreten. Höhere Wassertiefen sind bei intensiveren Starkniederschlägen möglich. Für 

das Szenario mit einem extremen Starkregen mit SRI10 über 4 h sind am südlichen Rand entlang 

des Schlaggrabens Wassertiefen von 50 cm bzw. 1 m zu erwarten. 

Ferner können Fließgeschwindigkeiten von 0 < 0,2 m/s auftreten. Bei Fließgeschwindigkeiten 

dieser Höhe kann das Plangebiet bebaut werden. Um Schäden durch kurzfristige Starkregener-

eignisse zu vermeiden oder zu vermindern wird im Plangebiet hochwasserangepasstes Bauen 

empfohlen.  

Die VG Dannstadt-Schauernheim erstellt derzeit örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorge-

konzepte [öHSVK] für alle Ortsgemeinden. Daraus können sich konkretere Aussagen zur Sturz-

flutgefährdung für das Plangebiet ergeben. 

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge auf dem Wasserpfad sind bei Unfällen oder ähnlichen un-

vorhersehbaren Ereignissen grundsätzlich nicht auszuschließen. Ein relevanter zusätzlicher 

Schadstoffeintrag in den oberflächennahen Grundwasserkörper auf dem Luftpfad ist dagegen 

nicht zu erwarten. Bei einem sachgerechten Umgang mit Abwässern sind erhebliche Umweltaus-

wirkungen weder für das Plangebiet noch das übrige Entsorgungsnetz zu erwarten. 

 

 

2.2.2.6 Klima und Luft 

Auf das Großklima (Makroklima) werden durch den Bebauungsplan keine Auswirkungen erwar-

tet, zumindest trägt er nicht wesentlich zur Beeinträchtigung des Klimas und zur Verstärkung des 

Klimawandels bei. Er ist auch nicht anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels. 

Auf Bebauungsplanebene ist das Geländeklima als die kleinräumige Modifikation des Groß-

klimas infolge der spezifischen Wechselwirkungen zwischen Relief bzw. Oberflächentyp (Wald, 

Feld, Stadt etc.) und Atmosphäre von Belang. 

Der anlagebedingte Verlust von Gehölzen, Wiesen- und Grünflächen bedingt klimatische 

Veränderungen. Durch die geplanten Gebäude und die Verkehrsflächen werden zusätzlich 

Wärmespeicher in den Klimaraum eingebracht. Eine Verstärkung der Wärmebelastung am Tage 

oder Einschränkungen der Durchlüftungsbedingungen und damit eine Erhöhung der Wärme- 

(und Schadstoff-) belastung von angrenzenden Siedlungsflächen, sind durch das Vorhaben nicht 

zu erwarten. 

Zur Verringerung der Wärmebelastung kann vor allem die Begrünung von Dächern und Fassaden 

beitragen. Während eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen 

den Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren, wirkt eine Dachbegrünung über die 

Substratauflage isolierend und verringert das Aufheizen eines Gebäudes. Im Winter kann sie zur 

Senkung des Heizbedarfes beitragen. Zusätzlich erfolgt eine Retention von Niederschlags-

wasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen entlastet wird. 
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Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Die Begrünung kann 

durch den Kühleffekt die Leistung der Solarmodule sogar noch erhöhen. 

Die im B-Plan festgesetzte Verwendung von Farben mit einem hohen Weißanteil weist einen 

positiven Albedo-Effekt auf; d.h. helle Fassaden heizen sich an sommerlichen Hitzetagen weniger 

auf als dunkle Fassaden 

Die Baumpflanzgebote tragen zur Eingriffsminderung bei. Bäume sind für das Klima essenziell 

und im Siedlungsbereich sind sie die beste Klimaschutzmaßnahme. Sie filtern Schadstoffe aus 

der Atemluft, dienen als Lebensraum und kühlen ihre Umgebung durch Schatten und 

Verdunstung. Die Baumstandorte puffern außerdem Starkregen, indem sie das abfließende 

Wasser verlangsamen und vermeiden Oberflächenabfluss (KIT KARLSRUHE 2025). 

Bau- und betriebsbedingt sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Während der 

Bauphase besteht die Gefahr der Schadstoffbelastung durch umweltgefährdende Bau- und 

Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffeintrags wird jedoch durch 

ordnungsgemäß gewartete Baumaschinen sowie einen sachgemäßen Umgang mit umwelt-

gefährdenden Materialien minimiert, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind.  

Zusammenfassend lässt sich für das Schutzgut Klima/Luft ableiten, dass die geplante Bebauung 

die klimaökologische Situation nicht erheblich stört. Es handelt sich um einen Eingriff ohne 

erhebliche Beeinträchtigungen (eB) und es sind auch keine erheblichen Beeinträchtigungen 

besonderer Schwere (eBS) zu erwarten. 

Mit dem Bebauungsplan sollen keine weiteren Festsetzungen zur zwingenden Nutzung 

regenerativer Energien getroffen werden. Die weitere Entscheidung, welche Energiestandards 

letztendlich auf dem Baugrundstück eingesetzt werden, soll den Grundstückseigentümern 

vorbehalten bleiben. Der Nutzung von regenerativen Energien stehen keine Festsetzungen 

entgegen oder erschweren diese. 

 

2.2.2.7 Landschaft / Siedlungsbild / Erholungseignung 

Während der Bauphase treten vorübergehende visuelle Störungen und Sichtwirkungen durch die 

Bauarbeiten, technisch-konstruktive Baustelleneinrichtungsflächen und Baufahrzeuge aus, die 

das Landschaftsbild während der Bauphase negativ beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen 

sind zeitlich begrenzt und werden insgesamt als gering eingestuft.  

Trotz seiner Randlage zum Außenbereich ist die Beeinträchtigung bezüglich Landschafts- und 

Siedlungsbild insgesamt als wenig erheblich einzustufen. Das Bauvorhaben liegt nicht besonders 

exponiert und das Landschaftsbild wird kaum verändert. In der Nahwirkung ist die Bebauung zwar 

sichtbar, jedoch ist aufgrund der im Plangebiet bestehenden sowie der an zwei Seiten angren-

zenden Bestandsbebauung bereits eine erhebliche optische Vorbelastung gegeben und die Be-

einträchtigung dadurch gemindert. 

Allerdings wird das Landschaftsbild nachhaltig verändert. Die geplante Bebauung stellt aber keine 

unangemessene städtebauliche Entwicklung dar. Die festgesetzten Gebäudehöhen (9,10 m im 

Baufeld 3 und 13,0 m im Baufeld 2) berücksichtigen neben städtebaulichen Belangen auch eine 

Minderung von negativen Einflüssen auf das Landschaftsbild. Durch Begrenzung zum Maß der 

baulichen Nutzung und die örtlichen Bauvor-schriften zur äußeren Gestaltung der baulichen An-

lagen und der unbebauten Flächen wird sichergestellt, dass eine verunstaltende Wirkung ver-
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hindert wird. Aus Gründen des Ortsbildes sind Flachdächer auf Gebäuden entlang der Hochdorfer 

Straße unzulässig. 

Die Grün- und Abstandsfläche entlang der östlichen Plangebietsgrenze und somit zum Außen-

bereich ist mit ca. 4,0 m bis 5,2 m zu gering, um eine ausreichende Ortsrandeingrünung und 

Einbindung in Natur und Landschaft zu erreichen, denn der östliche Pflanzstreifen wird einen 

gehölzfreien Abstand zu Feldhaus A+B einhalten müssen. Deshalb sollte hier eine Fassadenbe-

grünung am fensterlosen Erdgeschoss (Garage) an der Ost- und Südseite von Feldhaus B erfol-

gen oder der Geländestreifen auf durchgängig mind. 6 m verbreitert werden. 

Angesichts der ungenügenden Eingrünung nach Osten wird der Eingriff als erhebliche Beein-

trächtigung (eB) angesehen. Es sind aber keine erheblichen Beeinträchtigungen besonderer 

Schwere (eBS) zu erwarten. 

 

Abb. 8 Ansicht auf Feldhaus A+B von Osten (Quelle: +MAST GmbH) 

 
 

 

 

2.2.2.8 Kultur- und Sachgüter 

Laut Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion Landesar-

chäologie – Außenstelle Speyer vom 22.07.2024 ist in der Fundstellenkartierung der Direktion 

Landesarchäologie im Geltungsbereich der o.g. Planung eine archäologische Fundstelle ver-

zeichnet. Es handelt sich dabei um einen römischen Einzelfund (Fundstelle Alsheim-Gronau 6). 

Da jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen ist, dass das o.g. Vorhaben 

die genannten Fundstellen berührt, hat die Generaldirektion gegenüber der Planung keine Be-

denken. 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutzgesetzes 

(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 

vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologi-

sche Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und 

die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn 

bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung 

gegenüber der GDKE. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Di-

rektion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungs-

grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heu-

tigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauver-

zögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der 

Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

 

 

Feldhaus B Feldhaus A 
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2.2.2.9 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen 

Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Wissensstandes und der aktuellen Prüfmethoden 

(vgl. § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB) sind durch den Bebauungsplan keine konkreten Umweltauswir-

kungen auf die biologische Vielfalt zu erwarten. 

Durch die angrenzende Bebauung und die Nutzungen im Plangebiet ist das Wirkungsgefüge zwi-

schen abiotischen und biotischen Schutzgütern bereits heute schon vorbelastet bzw. gestört. Zu-

sätzliche gravierende Beeinträchtigungen der Wechselbeziehungen durch die Planaufstellung 

sind nicht zu erwarten. Es sind auch keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und 

den Schutzzielen von Natura 2000-Gebieten ersichtlich.  

 

2.2.2.10 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen für 

Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass  

• die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der Schad-

stoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und 

• die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten halten 

und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer dauerhaf-

ten und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 

 

Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 

Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immis-

sionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die Er-

haltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 

Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung, sodass gemäß § 1 Abs. 

6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 

die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Ge-

meinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Aufstellung 

von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. 

Veränderungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität wer-

den aus der Aufstellung des Bebauungsplans voraussichtlich nicht resultieren.  

 

2.2.2.11 Bauphase, Betriebsphase, Abrissarbeiten, Abfälle, eingesetzte Techniken und 

Stoffe  

Projektabhängige erhebliche Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase und 

möglicher Abrissarbeiten sind nicht relevant bzw. erkennbar. Es handelt sich um ein Wohnbau-

projekt das kein UVP-pflichtiges Vorhaben zum Gegenstand hat. Auf Bebauungsplanebene nicht 

absehbare zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen von Einzelvorhaben werden 

auf der Zulassungsebene geprüft. 

Generell kommt es baubedingt zu Flächeninanspruchnahme in der Größenordnung der späteren 

Überbauung, außerdem zu Bodenmodellierungen und zur Ablagerung von Baumaterialien im 
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Plangebiet. Es treten baubedingt vorübergehende Emissionen in Form von Schall, Erschütterun-

gen und Luftschadstoffen (einschließlich Stäube) auf. Betriebsbedingt entstehen keine besonde-

ren Emissionen. 

Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle und Abwässer werden ordnungsgemäß 

nach dem aktuellen Stand der Technik entsorgt. Über die üblichen, zu erwartenden Abfälle und 

Abwässer hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderab-

fallformen absehbar. Die Abwasserentsorgung erfolgt über den Mischwasserkanal in der Hoch-

dorfer Straße. 

Für die baulichen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans werden voraussicht-

lich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

 

2.2.2.12 Erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung 

Bereits durch die BauGB-Klimanovelle 2011 wurden zur Stärkung des Klimaschutzes u.a. eine 

Klimaschutzklausel (§ 1 Abs. 5 Satz 2), sowie ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt. Die 

Klimaschutzklausel erweitert die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur Nutzung 

erneuerbarer Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung, fügt Sonderregelungen für die 

Windenergienutzung ein und erleichtert insbesondere die Nutzung von Photovoltaikanlagen an 

oder auf Gebäuden. Klimaschutz und Klimaanpassung sind nunmehr ausdrücklich 

abwägungsrelevante Belange in der Bauleitplanung und daher im Verhältnis zu den anderen 

Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt gegeneinander und untereinander sachgerecht 

abzuwägen. Eine Planungspflicht wird dadurch allerdings nicht ausgelöst. 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Die Begrünung kann 

durch den Kühleffekt die Leistung der Solarmodule sogar noch erhöhen. In Kapitel 6.4 sind die 

Voraussetzungen für eine funktionierende Kombination zusammengestellt. 

Die Erfordernisse zur Anpassung an geänderte oder sich noch ändernde klimatische Bedingun-

gen und an den Klimaschutz sind auch in Bebauungsplanverfahren vorrangig zu beachten. Dabei 

stehen vor allem die folgenden Wirkungsbereiche des Klimawandels im Blick:  

− wachsende Hitzebelastungen, 

− Zunahme von Extremniederschlägen, 

− wachsende Trockenheit. 

Auf diese Belastungen ist mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren.  

Mit dem Bebauungsplan sollen keine weiteren Festsetzungen zur zwingenden Nutzung regene-

rativer Energien getroffen werden. Die weitere Entscheidung, welche Energiestandards letztend-

lich auf dem Baugrundstück eingesetzt werden, soll den Grundstückseigentümern vorbehalten 

bleiben. Der Nutzung von regenerativen Energien stehen keine Festsetzungen entgegen oder 

erschweren diese. 
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3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Es handelt sich um einen projektbezogenen Vorhaben- und Erschließungsplan auf Baugrundstü-

cken, die sich im Eigentum des Vorhabenträgers Nagel & Rerich Bauprojekt GmbH befinden. 

Eine Verwirklichung des Projekts an anderer Stelle ist nicht möglich. 

Es handelt sich um eine Konversionsfläche, die der Innenentwicklung dient. Sie soll durch die 

Errichtung des Wohnquartiers wieder nutzbar gemacht und einer effizienten baulichen Nutzung 

zugeführt werden und dafür an anderer Stelle bisher unbebaute Außenbereichsflächen schonen. 

Eine Alternativenbetrachtung ist im vorliegenden Fall nicht geboten, da eine ehem. landwirtschaft-

liche Hofstelle ohne geschützte Biotope und ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung 

überplant wird.  
 
 
 

4 Störfallbetrachtung und Kumulation 

4.1 Störfallrisiken 

Durch den Bebauungsplan bestehen keine besonderen Anfälligkeiten für schwere Unfälle und 

Katastrophen. Somit entstehen diesbezüglich keine Auswirkungen auf die Umweltbelange gemäß 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d und i BauGB.  

Es besteht keine Möglichkeit, dass durch den Bebauungsplan ein Störfall im Sinne des § 2 Num-

mer 8 der Störfall-Verordnung eintritt, sich die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Störfalls 

vergrößert oder sich die Folgen eines solchen Störfalls verschlimmern können. 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden, zumal es sich um ein Wohn-

gebiet handelt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevöl-

kerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht 

zu erwarten. 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

Die Aufnahme von störfallbezogenen Regelungen ist nicht erforderlich, da kein Betriebsbereich 

im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG bzw. der Störfallverordnung (12. BImSchV) zulässig ist. In-

formationen zu den nächstgelegenen Anlagenstandorte, die unter die Regelungen der EU-

Richtlinie über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung), IE-Richtlinie) fallen und / oder Betriebsbereiche die der EU-Richtlinie zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso III-Richtlinie) unterliegen, 

sind nicht bekannt. 

 

4.2 Kumulation 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück-

sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz 

oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressourcen ist nach derzeitigem Wissenstand nicht be-

kannt.  
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5 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

5.1 Technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierigkeiten 

Es ergaben sich keine besonderen Anforderungen an die zu prüfenden Umweltbelange und ihre 

Intensität. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben haben sich nicht ergeben. 

Die Datenlage war ausreichend. Da in der Bauleitplanung viele bautechnische Fragen (Wahl des 

Bauverfahrens, Bedarf und Lage von Baustellenflächen, Erschießung der Baufläche etc.) noch 

nicht festgesetzt werden, liegt systembedingt ein gewisses Informationsdefizit vor. Insbesondere 

die baubedingten Beeinträchtigungen des Vorhabens konnten daher nur abgeschätzt werden. 

Eine Auflistung der verfügbaren und ausgewerteten Quellen ist auch der Referenzliste der Quel-

len zu diesem Umweltbericht zu entnehmen.  

Die angewendeten Verfahren sind allgemein anerkannt. Technische Defizite oder Schwierigkei-

ten bei der Anwendung der Verfahren, die für die Ergebnisse der Umweltprüfung von Bedeutung 

sein könnten, sind nicht bekannt. 

 

 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Umsetzung der umweltrelevanten Festsetzungen wird zunächst im Rahmen der Baugeneh-

migungsverfahren überprüft. Nach Realisierung wird kontrolliert, ob diese beachtet wurden. 

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene Auswirkungen 

frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Dabei nutzt sie Hinweise von behördlicher Seite von möglichen unvorhergesehenen nachteiligen 

Auswirkungen des Bauleitplans auf die Umwelt, über die die Gemeinden nach Abschluss des 

Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplan von den Behörden unterrichtet werden (§ 4 (3) 

BauGB). 

Ein konkreter Monitoringbedarf ist derzeit nicht erforderlich. Zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt erfolgt eine  

− Überwachung der tatsächlichen Durchführung der umweltschützenden planerischen Festset-

zungen. 

− Überwachung unvorhergesehener erheblicher Auswirkungen des Bebauungsplans auf die 

Umwelt. 
  



Umweltbericht mit Fachbeitrag Naturschutz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hochdorfer Straße 14 - 16“ in Röderheim Gronau 32 

 
 
 

 
P 1503   

6 Maßnahmenvorschläge für textliche Festsetzungen 

6.1 Grünordnerische und umweltrelevante Festsetzungen 

Folgende Vorschläge für textliche Festsetzungen bzw. örtliche Bauvorschriften zur Grünordnung 

und zum Ausgleich werden zur Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen (artenschutzrecht-

liche Festsetzungen siehe Kap. 6.2). 

1. Als östliche und südliche Randeingrünung ist eine durchgängige mind. einreihige Hecken-

pflanzung mit Bäumen und Sträuchern der Pflanzliste anzulegen, dauerhaft zu erhalten und 

bei Abgang innerhalb eines Jahres entsprechend zu ersetzen. Im Abstand von ca. 12 m ist 

ein hochstämmiger Laubbaum anzupflanzen. 

2. Im Plangebiet sind mind. 40 Laubbäume6 zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgän-

gigkeit innerhalb einer Vegetationsperiode durch entsprechende Neupflanzungen zu erset-

zen. Bäume innerhalb der flächenhaften Pflanzstreifen am östlichen und südlichen Plange-

bietsrand werden nicht angerechnet. 

3. Die beiden Grünfllächen an der westlichen und östlichen Seite des Gebäudes „Rebhof“ im 

Baufeld 2 sind als artenreiche Wiesen aus Regionsaatgut anzulegen, dauerhaft zu erhalten 

und zu pflegen. 

4. Die unbefestigten und nicht baulich genutzten Grundstücksflächen sind, sofern keine zweck-

entsprechende Nutzung entgegensteht, gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen an-

zulegen und dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Schüttungen 

anorganischer Materialien sind hierfür unzulässig. 

5. Die Flachdächer der Häuser in den Baufeldern 2 und 3 (Rebhof, Gartenhaus, Feldhaus A+B) 

sind fachgerecht zu begrünen (Mindestdicke des durchwurzelbaren Substrats 10 cm), exten-

siv zu pflegen und dauerhaft als geschlossene Vegetationsfläche zu erhalten. Es ist eine 

Ansaat aus einer artenreichen und standortgerechten Saatgutmischung mit Kräutern und 

Gräsern aus regionaler Herkunft und Sedumarten zu verwenden. 

6. Für alle Pflanzungen gelten die im Kapitel 6.4 genannten Vorgaben. 

7. Die Pkw-Zufahrt und alle Wege sind inklusive der Frost- und Tragschichten versickerungsfä-

hig herzustellen. Die Kfz-Stellplätze und Rettungswege zusätzlich mit einer begrünbaren 

Oberfläche, wie z. B. Rasengittersteine, Schotterrasen, befahrbare Rasenwaben. 

8. Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser ist oberflächennah über Entwässerungs-

rinnen zu sammeln und zum südöstlichen Gebietsrand in das Regenrückhaltebecken mit 

mindestens 82 m³ Stauvolumen abzuleiten. Von dort ist es auf 5 l/s gedrosselt in den südlich 

angrenzenden Schlaggraben abzuleiten. Das Becken ist mit Regionsaatgut einzusäen. 

9. Im Baugebiet ist ein zusätzliches Rückhaltevolumen von ca. 89 m³ in Grünflächen, Parkplät-

zen u. ä. zu schaffen und im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens nachzu-

weisen. 

                                                
6 Ein Baum je angefangene 250 m² (9.873 m² Grundstücksfläche / 250 m² = 40). Im Grünordnungsplan sind 45 mögliche 
Baumstandorte dargestellt. 
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10. Auf den im Grünordnungsplan gekennzeichneten Entsiegelungsflächen erfolgt eine vollstän-

dige Entfernung von Versiegelung und Unterbau, eine Beseitigung von Verdichtungen des 

Unterbodens und die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht. 

11. Im Baufeld 3 ist eine Fassadenbegrünung am fensterlosen Erdgeschoss (Garage) an der 

Ost- und Südseite von Feldhaus B vorzunehmen, wobei bodengebundene Pflanzungen, 

Pflanzungen geeigneter Arten in Hochbeeten oder Begrünungen nach dem Stand der Tech-

nik möglich sind. Art und Dichte der Pflanzung, Höchst- und Mindestabstände sowie die zu 

verwendenden Arten sind je nach Standort und Funktion auszuwählen. 

12. Für das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser sind Zisternen (Mindestvolumen 

3 m³ je 100 m² angeschlossener Grundfläche) herzustellen, in die das Wasser einzuleiten 

und zur Bewässerung oder für Brauchwasserzwecke vorzuhalten ist. 

13. Zäune als Einfriedungen von Baugrundstücken und Gärten müssen sockellos sein, eine Bo-

denfreiheit von mind. 15 cm haben, dürfen eine Höhe von maximal 1,50 m über Fertiggelände 

nicht überschreiten und müssen mit einem Öffnungsanteil von mindestens 70 % errichtet 

werden. Blickdichte Einfriedungen (Mauern, Gabionen, Holz-, Kunststoff- und Metallwände 

etc.) und Zäune mit einem Öffnungsanteil von weniger als 70 % dürfen eine Höhe von maxi-

mal 1 m über Geländeoberkante nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Hecken. Stützmauern 

sind zu begrünen. 

14. Bewitterte Teile der Gebäudehülle und Dachinstallationen (z. B. Regenrinnen) aus unbe-

schichtetem Blei, Zink, Kupfer und anderen Materialien, aus denen Schadstoffe in das ab-

fließende Niederschlagswasser gelangen können, sind nicht zulässig. 

15. Der Oberboden ist abzuschieben, fachgerecht zwischenzulagern (Mietenhöhe ≤ 2 m) und so 

weit wie möglich auf den neu angelegten Gartenflächen der Wiederverwendung zuzuführen. 

16. Als externe Ausgleichsmaßahme wird auf den Flurstücken 234 und 235 ein 6 m breiter mehr-

jähriger Blühstreifen angelegt (870 m²) und alle vier bis fünf Jahre umgebrochen und neu 

eingesät. An den Kopfenden wird ein regionaltypischer Obstbaum am Feldwegrand ge-

pflanzt. Anlage und Pflege des Blühstreifens erfolgen gem. den Vorgaben im Kap. 7.2. 

 

Falls am Nord- oder Ostrand des Plangebietes, außerhalb des Geltungsbereiches liegende Ge-

hölze erheblich beschädigt werden oder gefällt werden müssen, sind Ersatzpflanzungen am Süd-

rand der 5 m breiten Wegparzelle Flst. 210/3 oder am östlichen Feldweg Flst. 224 vorzunehmen. 

 

 

6.2 Artenschutzrechtliche Festsetzungen 

Folgende Vorschläge für textliche Festsetzungen bzw. örtliche Bauvorschriften zum Artenschutz 

werden zur Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen. 

1. Baubedingte Tötungen von Vögeln oder die Zerstörung von Nestern werden durch eine Ro-

dung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutsaison (März-August) bzw. innerhalb der gesetz-

lich erlaubten Fristen (1. Oktober bis 28. Februar) vermieden. Wird von diesem Zeitraum 

begründet abgewichen, erfolgt eine Kontrolle auf Besatzfreiheit. 
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2. Beginn der Abbrucharbeiten an den Gebäuden, insbesondere an den artenschutzrelevanten 

Strukturen wie dem Dach, zwischen November und Februar. Alternative Abrisszeiträume 

sollten mit ökologischer Baubegleitung erfolgen, um ggf. Fledermäuse evakuieren zu kön-

nen. 

3. Für Vögel sind 12 Nisthilfen anzubringen, mit unterschiedlicher Ausgestaltung und unter-

schiedlichen Öffnungen (Fluglochweiten). Empfohlen werden 3 Nisthöhlen mit kleiner Öff-

nung (26 mm), 3 Nisthöhlen mit mittlerer Öffnung (32 mm), 4 Halbhöhlen (z. B. Schwegler 

2HW und 1N) und 2 Sperlingskoloniehäuser mit jeweils 3 Brutkammern (z. B. Schwegler 

1SP). Die Nisthilfen können an Bäumen (oder Gebäuden) in einer Höhe von ca. 2 - 4 m auf 

der wetterabgewandten Seite ohne direkte Sonneneinstrahlung angebracht werden. 

Für Fledermäuse sind 4 Fledermaus-Flachkästen aufzuhängen, alternativ auch Rundkästen 

mit doppelter Vorderwand. Die Quartiere sollten an Gebäuden oder Bäumen in wetterge-

schützter Lage in mindestens 4 m Höhe angebracht und in unterschiedliche Himmelsrichtun-

gen weisen, um unterschiedliche Temperaturbereiche abzudecken. Der Anflugbereich ist 

frei. 

Falls das Anbringen der Nist- und Quartierkästen an Bäumen und Gebäuden nicht möglich 

ist, kann auf der geplanten Ausgleichsfläche südlich des Plangebietes ein Artenschutzhaus 

für Vögel und Fledermäuse oder eine Fledermausstele errichtet werden. 

4. Außenbeleuchtung (Straßen, Hof, Wandbeleuchtung, etc.) ist den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entsprechend insektenfreundlich herzustellen. Demnach sind nach der-

zeitigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand mindestens folgende Anforderungen zu erfül-

len: 

− Verwendung von LED-Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit 

möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,  

− Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrah-

len, sondern die die zu beleuchtenden Flächen und Objekten nur von oben nach unten 

anstrahlen und der Leuchtpunkt möglichst weit in den Beleuchtungskörper integriert ist 

(sog. „Full-cut-off-Leuchten“),  

− Beleuchtung nur in notwendigem Umfang und Intensität,  

− Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen z.B. von Insekten 

und Spinnen zu verhindern,  

− Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod z.B. an-

fliegender Insekten und Spinnen zu vermeiden. 

Es sollte keine permanente nächtliche Außenbeleuchtung erfolgen. Die Abstrahlung muss 

nach unten gerichtet sein und darf die Horizontale nicht überschreiten. Die Beleuchtungskör-

per sollen waagerecht angebracht werden. 

5. Zur Vermeidung von Vogelschlag ist bei der Gestaltung der Außenfassaden auf eine vogel-

freundliche Bauweise zu achten. Dies beinhaltet die Vermeidung von großen Glasflächen, 

die eine Durchsicht ermöglichen oder die angrenzende Landschaft spiegeln. Geeignete Maß-

nahmen wie z. B. die Verwendung von halbtransparenten Materialien oder flächige Markie-

rungen, finden sich in der Broschüre von RÖSSLER ET AL. 2022. 

6. Einfriedungen müssen sockellos sein und eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm haben. 
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6.3 Empfehlungen und Hinweise 

1 Der Schutz von Mutter- und Oberboden erfolgt gem. den einschlägigen Bestimmungen und 

Richtlinien (DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639, RAS-LP 2, ZTVLa-StB 05, § 202 BauGB).  

Der Oberboden soll während der Bauphase durch getrenntes Abschieben und Lagern in ei-

ner Miete bis zum Wiederaufbau in die Grünflächen geschützt werden (Mietenhöhe ≤ 2 m 

und Zwischenbegrünung bei Lagerungsdauer über 2 Monate, siehe auch DIN 18915, 19639). 

Die Miete darf nicht durch Befahren o.ä. belastet werden. Bevor der Oberboden aufgetragen 

wird, soll der im Zuge der Baumaßnahmen durch Befahren, Materiallagerung etc. verdichtete 

Unterboden tiefengelockert werden. Sollte nicht nutzbarer Erdaushub anfallen, sind vor einer 

Deponierung andere Verwertungsmöglichkeiten (z.B. Erdaushubbörse, Recyclinganlagen) 

zu prüfen. Bei trockener und windiger Witterung ist während des Baus freiliegender Oberbo-

den bei Bedarf zu befeuchten, um Staubentwicklung zu vermeiden. Im Falle eines Ölunfalls 

im Zuge der Erdbauarbeiten ist der Boden auszutauschen und fachgerecht zu entsorgen. 

Seit dem 01.08.2023 ist die neue Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

in Kraft. Den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken regelt 

die Ersatzbaustoffverordnung EBV. Die neuen gesetzlichen Regelungen sind zu beachten. 

Beim Auf- und Einbringen von Materialien in die durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren 

Herstellung und beim Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb und außerhalb der 

durchwurzelbaren Bodenschicht ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu 

beachten; beim Verwerten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken 

die Ersatzbaustoffverordnung.  

Bei Erschließungsvorhaben, bei denen auf einer Fläche von mindestens 3.000 m² eingewirkt 

wird, kann die zuständige Behörde nach BBodSchV § 4 Abs. 5 eine Bodenkundliche Baube-

gleitung incl. Bodenschutzkonzept verlangen. 

2 Es sind technisch einwandfreie, lärmgedämmte Baumaschinen und Baufahrzeuge mit hohen 

Anforderungen an den Schadstoffausstoß (technisch neuster Stand) einzusetzen. 

3 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutzge-

setzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, 

archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert 

zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. Absatz 1 entbindet Bau-

träger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Mel-

depflicht und Haftung gegenüber der GDKE. Sollten wirklich archäologische Objekte ange-

troffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzu-

räumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, 

planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend 

durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang 

der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Bei-

träge für die Maßnahmen erforderlich. 

4 Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes gilt für alle neuen Wohn- und Nichtwohnge-

bäude. Der Wärmebedarf eines Gebäudes ist danach durch eine anteilige Nutzung von er-

neuerbaren Energien zu decken. Die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Erdwärme, Bio-
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masse, Kollektoren, Photovoltaik-Anlagen usw.) wird empfohlen. Grundsätzlich ist die Nut-

zung von Erdwärme erlaubnispflichtig. 

5 Der Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen und auch Klimageräten kann in einem eng um-

bauten Gebiet zu Lärmschutzproblemen (Nachbarschaftsbeschwerden) führen. Für Luft/ 

Wasser-Wärmepumpen und Klimageräte gelten die immissionsschutzrechtlichen Anforde-

rungen der TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Diese Anlagen emit-

tieren tieffrequenten Schall, der insbesondere im Nachtzeitraum besonders störend wirken 

kann. Vom Bauherrn bzw. Grundstückseigentümer ist daher ein auch hinsichtlich der Nach-

barschaft geeigneter Standort auszuwählen, ein Gerät nach dem Stand der Technik zu in-

stallieren und die Aufstellfläche sowie ein Schalldämmgehäuse in die Konzeption aufzuneh-

men. 
 
 

6.4 Pflanzliste und Pflanzvorgaben 

Für Baum- und Strauchpflanzungen sind heimische Arten zu wählen. Nadelgehölze / Koniferen 

jeglicher Art (Fichte, Scheinzypresse, Lebensbaum u. ä.) sind nicht zulässig. Immergrüne Sträu-

cher wie Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) und invasive Neophyten wie beispielsweise Götter-

baum (Ailanthus altissima), Robinie (Robinia pseudacacia), Eschen-Ahorn (Acer negundo) oder 

Roteiche (Quercus rubra) dürfen nicht gepflanzt werden. 

Bäume sind als Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm, 3xv. zu pflan-

zen, Obstbäume mit einem Stammumfang von mindestens 10/12 cm, Sträucher in einer Qualität 

von 2xv. und 60/80 cm. Gehölzpflanzungen sind mit einem Reihenabstand von 1,0 m und einem 

Abstand der Pflanzen in der Reihe von maximal 1,5 m zu begründen. 

Alle Bepflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, gemäß 

DIN 18919 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. Die Bepflanzung muss spätestens 1 Jahr nach Abschluss der 

Baufertigstellung erfolgen. Hinsichtlich der Verwendung von Gehölzen sind die geltenden Best-

immungen zu beachten: 

− Freihaltung von Anfahrtssichtweiten an Einmündungen, Kreuzungen u. ä. 

− Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz für RLP 

− Erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gem. Vorgaben des Technischen Re-

gelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten Baumpflanzungen der Mindestabstand von 

2,50 m zu Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische Schutzmaßnahmen 

erforderlich. 

− Das Pflanzen von Bäumen in Versickerungsmulden ist nicht gestattet. Durch das Wurzeln bil-

den sich präferierte Fließwege in der belebten Bodenzone aus. Dadurch ist eine gleichmäßige 

Versickerung nicht mehr gewährleistet. 

Für Ansaaten ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Produktionsraum 6, Herkunftsgebiet 9 

(Oberrheingraben) zu verwenden. 

Nach Möglichkeit sind standortgerechte und naturraumtypische Gehölze aus regionaler Herkunft 

gemäß § 40 BNatSchG zu verwenden (gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 4, 

Oberrheingraben). Empfohlen werden: 
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Bäume:  Sträucher:  

Feldahorn (Acer campestre) Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) Hasel  (Corylus avellana) 
Hänge-Birke (Betula pendula) Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus) 
Hainbuche  (Carpinus betulus) Gewöhnlich. Liguster (Ligustrum vulgare) 
Esche  (Fraxinus excelsior) Schlehe  (Prunus spinosa) 
Zitterpappel, Espe (Populus tremula) Hundsrose (Rosa canina) 
Vogelkirsche (Prunus avium) Schwarze Holunder (Sambicus nirgra) 
Stieleiche (Quercus robur) Gewöhnl. Schneeball (Viburnum opulus) 
Silber-Weide (Salix alba) Weißdorn (Crataegus) 
Purpur-Weide (Salix purpurea)   
Fahl-Weide (Salix rubens)   
Feld-Ulme (Ulmus minor)   

 

Alternativ können standortgerechte, klimatolerante Baumarten angepflanzt werden, die der 

GALK-Straßenbaumliste entnommen werden können. Es sollten Bäume verwendet werden, die 

von einer hohen Zahl an Phytophagen-Insekten genutzt werden (hoher BMS – Bladmineerders -

Score). Die Liste wird vom Arbeitskreis Stadtbäume der 'Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz' 

(GALK) zusammengestellt und regelmäßig aktualisiert. Die Zusammenstellung beruht auf lang-

jährigen Beobachtungen und es werden insbesondere Bäume gelistet, die mit den schwierigen 

innerstädtischen Standorten gut klarkommen. In der GALK-Liste nicht erwähnte, im Hinblick auf 

Klimafestigkeit und Biodiversitätsförderung aber vielversprechende Arten, wie z. B. die Flaum-

Eiche nennt AufderHeide et al. (2024). 

Bei der Pflanzung von Straßenbäumen ist ausreichend Pflanzraum (laut FLL 2x2 m Baumscheibe 

und 1,5 m tiefe und 12 m³ große Pflanzgrube) und 2,5 m Abstand zu Leitungen einzuplanen. Für 

die Anlage von Pflanzgruben in befestigten Verkehrsflächen kommt die Bauweise 2 „Pflanzgru-

benbauweise 2 – Pflanzgrube ganz oder teilwiese überbaut“ der FFL in Betracht. 

 

Abb. 9  

Pflanzgruben mit angren-

zenden Verkehrsflächen 

(Quelle. FFL 2010, Empfehlungen 
für Baumpflanzungen, Teil 2) 

 
  

≥ 1,5 m 
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Dachbegrünung 

Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- und Filterschicht hat mindestens 

10 cm im gesetzten Zustand zu betragen (vgl. Wasserhaushaltsbilanz / Entwässerungskonzept).  

Die Ausführung ist unter Beachtung der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau 

Landschaftsentwicklung e.V. (FLL) für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen 

in der jeweils aktuellen Fassung vorzunehmen. Pflanzenlisten zur Dachbegrünung finden sich 

z.B. auf der Website der BuGG (Bundesverband GebäudeGrün e. V.) 

Dachbegrünung und Photovoltaik 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist möglich. Aus der Kombination 

von Dachbegrünung und solarenergetischer Nutzung können sich gegenseitige Synergieeffekte 

wie etwa die Senkung von Temperaturspitzen und damit ein höherer Energieertrag von Photo-

voltaikmodulen ergeben. Beide Komponenten müssen jedoch hinsichtlich ihrer dauerhaften Funk-

tionsfähigkeit aufeinander abgestimmt sein.  

Bei der Installation von Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung auf der 

Dachfläche empfiehlt sich eine „schwimmende“ Ausführung ohne Durchdringung der Dachhaut. 

Entsprechende Unterkonstruktionen (z. B. spezielle Drainageplatten) erlauben die zusätzliche 

Nutzung der Begrünungssubstrate als Auflast zur Sicherung der Solaranlage gegen Sogkräfte.  

Die Solarmodule sind in aufgeständerter Form mit ausreichendem Neigungswinkel und vertika-

lem Abstand zur Begrünung auszuführen. Dadurch ist in der Regel sichergestellt, dass die Anfor-

derungen an eine dauerhafte Begrünung und Unterhaltungspflege erfüllt sind. Flache Installatio-

nen sind zu vermeiden oder mit ausreichendem Abstand zur Bodenfläche auszuführen, sodass 

auch hier eine Begrünung darunter möglich bleibt und die klimatische Funktion nicht unzulässig 

eingeschränkt wird.  

 
Fassadenbegrünung 

Geeignete Kletterpflanzen für die Fassadenbegrünung sind: 

Actinida arguta* Strahlengriffel (max. 5 m) 

Clematis orientalis*, C. viticella* u.a. Waldreben-Hybriden (2 bis max. 8 m) 

Hedera helix Efeu (max. 10 m) 

Lonicera caprifolium* Jelängerjelieber (3 bis max. 5 m) 

Lonicera tellmanniana* Goldgeißblatt (max. 5 m) 

Menispermum canadense* Mondsame (max. 5 m) 

Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein (max. 8 m) 

Rosa div. spec.* Kletterrosen (2 bis max. 5 m) 

Wisteria sinensis* Blauregen (10 bis max. 20 m) 

* Rankgitter notwendig 

 

Die Pflanzung von Wildem Wein (Parthenocissus quinquefolia) und Schling-Flügelknöterich (Fall-

opia aubertii) ist aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen. Nach der Datenbank des Bundes-

amtes für Naturschutz (BfN) zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands „Flora.web“ han-

delt es sich bei diesen Kletterpflanzen um nicht heimische Arten (Neophyten). Der Wilde Wein ist 

außerdem als potentiell invasiv einzustufen und kann damit zu einer Beeinträchtigung der biolo-

gischen Vielfalt führen. Durch Endochorie (Ausbreitung der Samen über den Verdauungstrakt 
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von Vögeln) kann die Pflanze auch in siedlungsferne Bereiche gelangen und dort die Biodiversität 

beeinträchtigen. 

Die Ausführung ist unter Beachtung der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau 

Landschaftsentwicklung e.V. (FLL) für Planung, Bau und Instandhaltung von Fassadenbegrünun-

gen in der jeweils aktuellen Fassung vorzunehmen.  

 

 

 

7 Ausgleichsmaßnahmen 

7.1 Entsiegelung 

Als Kompensationsmaßnahme werden im Plangebiet ca. 1.007 m² entsiegelt und in Grünfläche 

umgewandelt. Die Entsiegelungsflächen sind im Grünordnungsplan dargestellt (Plan 2). 

Die Entsiegelung umfasst eine vollständige Entfernung von Versiegelung und Unterbau sowie 

Beseitigung von Verdichtungen des Unterbodens. Für eine Wiederherstellung der natürlichen Bo-

denfunktionen ist der zusätzliche Aufbau einer durchwurzelbaren Bodenschicht erforderlich. 

Teilweise liegen die Entsiegelungsflächen in geplanten Hausgärten und Grünanlagen. Hier sind 

in geringem Umfang befestigte Flächen möglich. Daher werden nur 755 m² (75%) als Entsiege-

lung bilanziert (s. Kap. 8.1).  

 

 

7.2 Blühstreifen 

Als externe Kompensationsmaßnahme wird auf einer Ackerfläche ein 6 m breiter mehrjähriger 

Blühstreifen angelegt und alle vier bis fünf Jahre umgebrochen und neu eingesät. An den Kopf-

enden wird ein regionaltypischer Obstbaum am Feldwegrand gepflanzt. 

Die Umsetzung der Maßnahme ist 150 m südlich des Baugebietes auf den Flurstücken 234 und 

235 der Gemarkung Alsheim-Gronau vorgesehen (s. Plan 3). Die Flurstücke befinden sich im 

Eigentum des Vorhabenträgers, werden intensiv ackerbaulich genutzt und grenzen an den 

Schlaggraben. 

Die betreffenden Flurstücke weisen eine Gesamtfläche von 6.195 m² auf (1.752 m² + 4.443 m²). 

Die umzusetzende Maßnahmenfläche umfasst eine Fläche von 870 m² (6 m x 145 m). 

In einer strukturarmen Agrarlandschaft können Blühstreifen effektiv sog. Nahrungslücken im Jah-

resverlauf füllen sowie Strukturvielfalt und Wanderkorridore schaffen. Besonders die fehlende 

Bodenbearbeitung und eine über den Winter erhaltene Vegetationsstruktur bieten in mehrjährigen 

Blühstreifen wichtige ungestörte Rückzugs- und Überwinterungshabitate für zahlreiche Arten.  

Die Mindestbreite von 6 Metern reduziert Randeffekte. Randeffekte und Störungen nehmen mit 

zunehmender Breite der Maßnahmenflächen nachweislich ab. Aufgrund der Lage am Schlaggra-

ben übernimmt der Blühstreifen auch Funktionen als Gewässerandstreifen. 

Die westliche Grenze des Blühstreifens ist gegenüber der angrenzenden Ackernutzung zu kenn-

zeihen und zu sichern. Dazu werden im Abstand von 10 Metern Pfosten aus heimischem Hartholz 

70 cm tief eingebaut (Eiche/ Robinie/ Esskastanie, DU 15-20 cm, Länge 170 cm, Kopf 10 cm rot 

getaucht).  
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Die Anlage des Blühstreifens orientiert sich an den „Grundsätze des GAP-Strategieplans in 

Rheinland-Pfalz für Saum- und Bandstrukturen im Ackerbau“ (MWVLW RLP 2023). 

Zu verwenden sind regiozertifizierte Saatgutmischungen (Regiosaatgut). Saatgutmischungen 

aus standortangepassten, gebietseigenen Pflanzenarten fördern aus ökologischen Gesichts-

punkten die einheimischen Insektenarten am besten. Saatgutmischungen mit einem hohen Anteil 

an Kulturpflanzen, gefüllten Blüten und konkurrenzstarken Gräsern, die bestenfalls ein geringes 

Spektrum an Blütenbesuchern fördern, sollten vermieden werden. 

Die Einsaat des Blühstreifens erfolgt vorzugsweise als sehr flache Drillsaat. Günstig ist eine Ein-

saat ab Spätsommer (August bis Oktober), da trocken-warme Witterung nach der Keimung zu 

erheblichen Ausfällen führen kann. Zudem bewirkt sie oft den geringsten Beikrautdruck. Lückige 

Ansaat, um eine spontane Besiedlung mit Ackerwildkräutern zu unterstützen; Ansaatstärke 1-

2 g/m². Nach der Einsaat ist ggf. nach 6 bis 8 Wochen ein sogenannter Schröpfschnitt durchzu-

führen. Ein Schröpfschnitt wird in der Regel nach dem Auflaufen der Grünlandansaat durch-ge-

führt, um unliebsame Beikräuter in ihrer Entwicklung zu stören und die Bestockung der Gräser 

anzuregen. Die Fläche ist dauerhaft zu erhalten. Düngung (organisch, chemisch-synthetisch und 

mineralisch) und der Einsatz von Bodenhilfsstoffen einschließlich Kalkung, Pflanzenschutzmittel 

und mechanische Unkrautbekämpfungsverfahren, ist nicht zulässig. 

Der Pflegeschnitt bzw. das Mulchen fördert die Artenvielfalt und verhindert ein unkontrolliertes 

Ausbreiten unerwünschter Arten. Daher muss die Fläche einmal im Oktober jeden Jahres zu 50 

bis maximal 70 % gemäht oder gemulcht werden, d. h. dass mindestens 30 bis 50 % der Fläche 

als Rückzugsfläche für Tiere stehen bleiben muss. Im Falle der Mahd ist das Mähgut spätestens 

14 Tage nach der Mahd gleichmäßig auf der gemähten Fläche zu verteilen oder zu entfernen. 

Dre Blühstreifen ist alle vier bis fünf Jahre umzubrechen und neu einzusäen. Die Blütenvielfalt 

und damit die Standzeit können durch flache Bodenverwundung z. B. durch Striegeln oder Eggen 

verlängert werden. 

 

 

7.3 Nist- und Quartierkästen 

Um die durch Baumverluste und Gebäudeabbruch entfallenden Nistplätze und potenziellen Quar-

tiere zu kompensieren und zur Verbesserung der ökologischen Funktion des Gebiets als Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte für Vögel und Fledermäuse nach Umsetzung des Vorhabens werden 

Nisthilfen und Quartierkästen im Plangebiet und/oder in der Umgebung des Planungsgebiets an-

gebracht. Diese Maßnahme ist keine vorgezogene CEF-Maßnahme. 

Für Vögel werden 12 Nisthilfen angebracht, mit unterschiedlicher Ausgestaltung und unterschied-

lichen Öffnungen (Fluglochweiten). Empfohlen werden 3 Nisthöhlen mit kleiner Öffnung (26 mm), 

3 Nisthöhlen mit mittlerer Öffnung (32 mm), 4 Halbhöhlen (z. B. Schwegler 2HW und 1N) und 2 

Sperlingskoloniehäuser mit jeweils 3 Brutkammern (z. B. Schwegler 1SP). Die Nisthilfen können 

an Bäumen (oder Gebäuden) in einer Höhe von ca. 2 - 4 m auf der wetterabgewandten Seite 

ohne direkte Sonneneinstrahlung angebracht werden. 

Für Fledermäuse werden 4 Fledermaus-Flachkästen aufgehängt, alternativ auch Rundkästen mit 

doppelter Vorderwand. Die Quartiere sollten an Gebäuden oder Bäumen in wettergeschützter 

Lage in mindestens 4 m Höhe angebracht und in unterschiedliche Himmelsrichtungen weisen, 

um unterschiedliche Temperaturbereiche abzudecken. Der Anflugbereich ist frei. 
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Falls das Anbringen der Nist- und Quartierkästen an Bäumen und Gebäuden nicht möglich ist, 

könnte auf der geplanten Ausgleichsfläche (Blühstreifen) südlich des Plangebietes ein Arten-

schutzhaus für Vögel und Fledermäuse oder eine Fledermausstele errichtet werden. 

Das Artenschutzhaus bietet Brut- und Nistplätze, sowie Quartiere für Vogelarten und Fledermaus-

arten, die variiert werden können und den Schwerpunkt verschieben können, beispielsweise für 

Mehlschwalben, Mauersegler, Stare, Haus- und Feldsperlinge, Kohl- und Blaumeisen, Garten- 

und Hausrotschwänze, sowie verschiedene Fledermausarten (Spaltenquartiere, isolierte und 

nicht isolierte Ganzjahresquartiere sowie kombinierte Quartiere). 

Mit einer freistehenden Fledermausstele, die unabhängig vom Gebäudebestand aufgestellt wer-

den kann, wird ein Angebot für spaltenbewohnende Gebäudefledermausarten geschaffen. 

 

  

 

Abb. 10  

Fledermausstele und Artenschutzhaus 

 

 

 
 

8 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach den § 13 ff BNatSchG 

in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche Beeinträchtigungen von 

Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, nicht vermeidbare Beeinträchti-

gungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt unter Anwendung des Praxis-

leitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz (2021), der als Ergän-

zung zur LKompVO eingeführt ist. 

Die Bestimmung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere (eBS) auf einzelne 

Schutzgüter vorliegt, erfolgte anhand der nachstehenden Bewertungsmatrix des Praxisleitfadens 

und wurde in die entsprechenden Kapitel des vorliegenden Fachbeitrags integriert. Die Zuord-

nung der Schutzgüter bzw. ihrer Funktionen zu den Wertstufen erfolgt anhand der Kriterien und 

des Bewertungsrahmens der Anlage 7.2 des Praxisleitfadens. 

 

© C. Dietz © AGROFOR 
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Tab. 5 Matrixtabelle eB und eBS – Zuordnung der Schutzgüter 

Bedeutung der Funktionen 
des jeweiligen Schutzgutes 
nach Wertstufen 

Intensität der vorhabenbezogenen 
Wirkungen / Wirkungsstufe 

I  gering II  mittel III  hoch 

1  Sehr gering -- -- eB 

2  Gering -- eB eB 

3  Mittel eB eB eBS 

4  Hoch eB eBS eBS 

5  Sehr hoch eBS eBS eBS 

6  Hervorragend eBS eBS eBS 

-- keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten, d. h. kein Eingriff 
eB erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten, d. h. Kompensation durch Integrierte Biotopbewertung 
eBS erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere zu erwarten, d. h. ggf. weitere, schutzgutbezogene Kompensation erforderlich 

 

Bei einer erheblichen Beeinträchtigung (eB) erfolgt die Kompensation durch multifunktional wir-

kende Maßnahmen ausschließlich im Rahmen der Integrierten Biotopbewertung. Bei Vorliegen 

von erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere (eBS) ist grundsätzlich ein zusätzlicher 

schutzgutbezogener Kompensationsbedarf notwendig. 

Für die integrierte Biotopbewertung wird in der folgenden Tabelle die zu erwartende Beeinträch-

tigung anhand der Biotope und der Intensität der vorhabenbezogenen Wirkung auf der Grundlage 

des Praxisleitfadens ermittelt. Dabei ist für die Bewertung der Wirkintensität bei Biotopen die 

Wirkstufe III (hoch) gegeben, wenn im Vergleich der Situation vor und nach dem Eingriff ein an-

derer Biotoptyp vorliegt (unmittelbare Wirkung). 

 

Tab. 6  Darstellung Eingriffsschwere anhand der Biotope 

Code Biotoptyp Biotop-
wert* 

Wertstufe Wirkungs-
stufe 

Beeinträchti-
gung 

BB0 Gebüsch aus Brombeere 10 3 mittel hoch III eBS 

BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 12 3 mittel hoch III eBS 

BD3 Gehölzstreifen 11 3 mittel hoch III eBS 

BD6 Baumhecke, ebenerdig 14 4 hoch hoch III eBS 

BF3 Laub-/ Nadel-/ Obstbaum 8 - 14 3 mittel-hoch hoch III eBS 

EE1 Brachgefallene Fettwiese 11 3 mittel hoch III eBS 

HJ1 Ziergarten 8 2 gering hoch III eB 

HN1 Gebäude 0 1 sehr gering gering I -- 

HT1 Hofplatz mit hohem Versie-

gelungsgrad 

0 1 sehr gering gering I -- 

KB1 Ruderaler Saum 8 2 gering hoch III eB 

VA3 Gemeindestraße 0 1 sehr gering gering I -- 

WB0 Schuppen 0 1 sehr gering gering I -- 

*Grundwert mit Auf-/ Abwertung, Zu-/ Abschlag 
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Schutzgutbezogener Kompensationsbedarf 

Eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere (eBS) besteht für das Schutzgut Biotope. 

Zusätzlich ist für das Schutzgut Boden die hohe Bodenversiegelung als erhebliche Beeinträchti-

gung besonderer Schwere (eBS) zu bewerten. Allerdings haben im Plangebiet bereits Versiege-

lungen und Auffüllungen stattgefunden und der Boden weist in weiten Teilen nicht mehr seine 

ursprüngliche Zusammensetzung und seinen ursprünglichen Aufbau auf. Etwa 29% (0,32 ha) des 

Plangebietes sind bereits versiegelt, weitere 28% (0,21 ha) durch Auffüllung anthropogen über-

prägt. 

Als Minderungsmaßnahme für das Schutzgut Boden sind versickerungsfähige Befestigungen und 

eine Dachbegrünung vorgesehen. Als Kompensationsmaßnahme werden im Plangebiet ca. 

1.007 m² entsiegelt (s. Plan 2). Planextern werden als bodenfunktionsaufwertende Maßnahme 

870 m² Ackerfläche als Blühstreifen extensiviert. 

Gemäß LKompVO kommt im Falle von Bodenversiegelung als Kompensationsmaßnahme nur 

eine Entsiegelung als Voll- oder Teilentsiegelung oder eine dieser gleichwertigen bodenfunkti-

onsaufwertenden Maßnahme, wie die Herstellung oder Verbesserung eines durchwurzelbaren 

Bodenraums, produktionsintegrierte Maßnahmen mit bodenschützender Wirkung, Nutzungsex-

tensivierung oder Erosionsschutzmaßnahmen, infrage. Bodenversiegelungen stellen daher 

grundsätzlich eine Beeinträchtigung besonderer Schwere dar, die immer funktionsspezifisch zu 

kompensieren sind. 

Für den Bebauungsplan ergaben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen besonderer 

Schwere (eBS) für die Schutzgüter Wasser, Klima / Luft und Landschaftsbild. 

 

8.1 Bestimmung des Kompensationsbedarfs der Integrierten Biotopbewer-
tung 

 

Ermittlung des Biotopwerts vor dem Eingriff 

Tab. 7  Ermittlung des Biotopwerts vor dem Eingriff 

 

Die Ermittlung ergibt einen Gesamtbiotopwert der Eingriffsfläche vor dem Eingriff in Höhe von 

77.381 Biotopwertpunkten. 

Code Biotoptyp BW* / m² Fläche BW

BB0 Gebüsch aus Brombeere 10 50 m² 500

BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 12 44 m² 528

BD3 Gehölzstreifen 11 17 m² 187

BD6 Baumhecke, ebenerdig 14 95 m² 1.330

EE1 Brachgefallene Fettwiese, artenarm 11 4.892 m² 53.812

HJ1 Hausgarten 8 2.447 m² 19.576

HN1 Gebäude 0 1.204 m² 0

HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad 0 1.014 m² 0

KB1 Ruderaler Saum 8 181 m² 1.448

VA3 Gemeindestraße 0 952 m² 0

WB0 Schuppen 0 37 m² 0

Gesamt 10.933 m² 77.381

* Grundwert mit Auf-/ Abwertung, Zu-/ Abschlag
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Ermittlung des Biotopwerts nach dem Eingriff (ohne Kompensation) 

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, wird für die nachstehende 

Ermittlung der Biotopwerte nach dem Eingriff der Vorhabenplan bilanziert (+MAST GMBH, Stand 

03.03.2026). 

Tab. 8  Ermittlung des Biotopwerts nach dem Eingriff 

 
 

Im Osten und Süden ist eine Eingrünung des Plangebietes vorgesehen. Je nach Breite der Grün-

streifen (ca. 2 bis 5 m) erfolgt eine ein- bis zweireihige Heckenpflanzung mit Einzelbäumen. Es 

wird eine Entwicklungszeit von 10 - 30 Jahren angenommen und daher der Faktor 1,5 für das 

timelag angewendet. Der östliche Pflanzstreifen wird einen gehölzfreien Abstand zu den Gebäu-

den Feldhaus A+B einhalten müssen. 

Bei der Pflanzung der Einzelbäume wird ein Stammumfang bei einer Entwicklungszeit von 

30 Jahren angenommen und für 1 cm Stammumfang 1 m² Fläche angesetzt. Dieser errechnet 

sich aus dem Stammumfang zum Pflanzzeitpunkt addiert mit dem prognostizierten Zuwachs, der 

je nach Wuchsstärke der Art mit 50 bis 80 cm veranschlag wird. Gewählt wird folgender Ansatz: 

16 cm Pflanzzeitpunkt + 60 cm Zuwachs (Ø 2 cm pro Jahr x 30 Jahre) = 76 cm. Aufgrund der 

ungünstigen Lage innerhalb der Bebauung und zu erwartender Rückschnittmaßnahmen, erfolgt 

eine Abwertung des BW von -1. Als Timelag wird der Faktor 1,5 angewendet. 

Code Biotoptyp BW* / m² Fläche BW

BD6
Baumhecke, mittlere Ausprägung mit 

Überhältern, Timelag 1,5 (15 BW " 10 BW)
10 622 m² 6.220

BF3
Laubbaum, mittlere Ausprägung, 27 St.

Timelag 1,5 (15 BW " 10 BW), Abwertung -1
9 53 m² 12.928

BF3
Laubbaum, mittlere Ausprägung, 13 St.

Timelag 1,5 (15 BW " 10 BW), Abwertung -1
9 76 m² 8.892

-129 m² 0

EA3 Versickerungsbecken mit Raseneinsaat 7 263 m² 1.841

HJ1 Hausgarten (Bestand Haus 11A Am Blauen Meer) 8 43 m² 344

HJ1 Hausgarten, strukturarm 7 695 m² 4.865

HM3 Strukturarme Grünfläche (Wiesen) 8 366 m² 2.928

HM5 Pflanzenbeet (Verkehrs-/ Abstandsgrün) 6 1.040 m² 6.240

HM7 Spielplatz, Nutzrasen 5 167 m² 835

HN1 Gebäude 0 3.399 m² 0

HN1 Gebäude mit extens. Dachbegrünung 7 2.043 m² 14.301

-2.043 m² 0

HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad 0 1.030 m² 0

HV3
Versickerungsfähige Flächen, 

teilbefestigt
2 1.362 m² 2.724

HV3
Versickerungsfähige und begrünbare 

Flächen
3 939 m² 2.817

VA3 Gemeindestraße 0 1.007 m² 0

Gesamt 10.933 m² 64.935

Entsiegelung (75%  von 1.007 m²) 20 755 m² 15.105

80.040

Flächenbereinigung Überschirmung Einzelbäume

Flächenbereinigung Dachbegrünung

* Grundwert mit Auf-/ Abwertung, Zu-/ Abschlag
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Für 2/3 der Baumpflanzungen wird angenommen, dass die Baumstandorte beeinträchtigt sind, 

ungenügender Pflanzraum zur Verfügung steht und kleine Bäume verwendet werden, die schäd-

lichen Einwirkungen ausgesetzt sind, die sich nachteilig auf Vitalität und Gesundheit der Bäume 

auswirken (Bodenverdichtung, Trockenheit (Hitzestress), Lichtraumprofil). Es wird ein reduzierter 

Zuwachs von 70% (= 53 cm) angesetzt. 

In der Bilanz sind die 40 Bäume berücksichtigt, die gemäß Pflanzgebot des Bebauungsplans-

zwingend umzusetzen sind (ein Baum je angefangene 250 m²  9.873 m² Grundstücksfläche / 

250 m² = 40). Im Grünordnungsplan sind 45 mögliche Baumstandorte dargestellt. 

Für die Dachbegrünung wird eine extensive Dachbegrünung mit Zierstauden und -gräsern ange-

setzt (7 BW). Die ermittelte Flächengröße (2.043 m²) wurde aus den Angaben in den Vorhaben-

plänen übernommen. Falls eine Ausführung mit heimischen Stauden, Gräsern, Sedum erfolgt, 

wäre eine Bewertung mit 10 BW möglich.  

Die Fassadenbegrünung am fensterlosen Erdgeschoss (Garage) an der Ost- und Südseite von 

Feldhaus B, wird nicht bilanziert. 

Die Hausgärten werden als strukturarm bewertet. Die rückwärtigen Gartengrößen liegen zwi-

schen 28 m² und 113 m². Davon entfallen schon 8 m² auf die Terrasse. Die geringe Gartengröße 

lässt kaum Platz für die Anlage eines strukturreichen Gartens und die Pflanzung von Bäumen 

und Sträuchern. Eine solche Aufwertung und ein entsprechendes Pflanzgebot als Textfestset-

zung könnten mit einem Zuschlag (+1) bewertet werden, sind aber nicht vorgesehen. 

Im Plangebiet werden ca. 1.007 m² entsiegelt (s. Plan 2). Teilweise liegen die Entsiegelungsflä-

chen in geplanten Hausgärten und Grünanlagen. Hier sind in geringem Umfang befestigte Flä-

chen möglich. Daher werden nur 755 m² (75%) als Entsiegelung bilanziert. Für die Entsiegelun-

gen werden zusätzlich 20 Biotopwertpunkte je Quadratmeter angerechnet. 

Im Ergebnis erhält die Gesamtfläche nach dem Eingriff einen Gesamtwert von +2.659 Biotopwert-

punkten. 

  Kompensationswert aus der Integrierten Biotopbewertung = +2.659 BW 

 
 

 

8.2 Kompensationsmaßnahmen – Festlegung und Bilanzierung 

Aus der schutzgutbezogenen Bewertung ergibt sich ein schutzgutbezogener Kompensationsbe-

darf für die Schutzgüter Biotope und Boden. 

Als externe Kompensationsmaßnahme wird die Anlage eines mehrjährigen Blühstreifens und die 

Pflanzung von zwei Obstbäumen auf einer intensiv genutzten Ackerfläche festgelegt (s. Kap. 7.2). 

Nachstehend erfolgt die Wertbestimmung der Kompensationsfläche gemäß der integrierten Bio-

topbewertung. 

Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen dienen auch der Kompensation der erheblichen 

Eingriffe besonderer Schwere der Schutzgüter Biotope und Boden, da der ursprüngliche Biotop-

Biotopwert (BW)

Biotopwert vor dem Eingriff 77.381

Biotopwert nach dem Eingriff 80.040

Kompensationswert + 2.659
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typ wiederhergestellt wird, der Erosionsschutz und die durchwurzelte Bodenschicht gefördert 

wird, und sich das Wasserrückhaltevermögen verbessert. 

 

Ermittlung des Biotopwerts der Kompensationsfläche im IST-Zustand 

Tab. 9  Ermittlung des Biotopwerts der Kompensationsfläche im IST-Zustand 

 

Der Biotopwert der Kompensationsfläche im IST-Zustand, d. h. vor Umsetzung der Kompensati-

onsmaßnahmen beträgt 5.220 Biotopwertpunkte. 

 

Ermittlung des Biotopwerts der Kompensationsfläche im ZIEL-Zustand 

Tab. 10  Ermittlung des Biotopwerts der Kompensationsfläche im ZIEL-Zustand 

 

Der Gesamtbiotopwert der Kompensationsfläche nach Durchführung der Kompensationsmaß-

nahmen beträgt 15.020 Biotopwertpunkte. 

Es ergibt sich ein Kompensationswert von 9.800 Biotopwertpunkten. 

 

Der biotopwertbezogene Kompensationsbedarf ist gedeckt. 

 

Gründe für die deutliche Überschreitung des Zielwertes sind: 

− schutzgutbezogener Kompensationsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen besonderer 

Schwere (eBS) beim Schutzgut Boden 

− Puffer/Ausgleich für Grabenräumung Schlaggraben 

− Einschränkungen bei der Dachbegrünung durch Photovoltaik, Dachaufbauten, etc. 

− Puffer/Ausgleich für Gehölzeingriffe auf nördlich angrenzender Wegparzelle Flst. 210/3 

− Mindestbreite von Blühstreifen muss 6 Metern betragen (Randeffekte) 
  

Code Biotoptyp BW / m² Fläche BW

HA0 Acker, intensiv genutzt 6 870 m² 5.220

Code Biotoptyp BW* / m² Fläche BW

KC3 Saum- und Blühstreifen, artenreich 16 870 m² 13.920

BF4a
Obstbaum, mittlere Ausprägung, 2 St.

Timelag 1,5 (15 BW " 10 BW)
10 110 m² 1.100

Gesamt 15.020

Biotopwert (BW)

Biotopwert Kompensationsfläche IST-Zustand 5.220

Biotopwert Kompensationsfläche ZIEL-Zustand 15.020

Differenz = Kompensationswert 9.800

Biotopwert (BW)

Kompensationswert planinterne Maßnahmen 2.659

Kompensationswert externe Maßnahme 9.800

12.459
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9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

In Rödersheim-Gronau soll ein Wohnquartier mit durchmischtem Bewohnerkonzept an der Hoch-

dorfer Straße 14 - 16 geschaffen werden. Das Bebauungskonzept für eine Nachfolgenutzung des 

bisherigen landwirtschaftlichen Betriebes sieht ein verdichtetes Quartier mit unterschiedlichen 

Wohnungs- und Pflegeangeboten vor. Das Plangebiet ist ca. 1,09 ha groß. 

Im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung werden die möglichen Umweltauswirkungen der 

Aufstellung des Bebauungsplanes beschrieben und bewertet. Der Naturhaushalt wird über die 

Elemente Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und die biologische Vielfalt in 

seinem derzeitigen Zustand erfasst und bewertet. Anschließend werden die möglichen Folgen 

bei einer Durchführung des Vorhabens abgeschätzt.  

Etwa 30% des Plangebietes sind bereits versiegelt bzw. überbaut, ca. 22% Hausgarten und ca. 

45% brachgefallene Fettwiese mit beginnender Verbuschung. Der Baumbestand setzt sich aus 

verschiedenen Laub-, Nadel- und Obstbäumen zusammen. Besonders wertvolle Biotopstruktu-

ren sind nicht vorhanden. Natürliche Böden sind noch auf ca. 43% der Gebietsfläche vorhanden. 

Der Bebauungslan führt zu vergleichsweise geringen Eingriffen in Natur und Landschaft. Auswir-

kungen auf geschützte Biotope oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäi-

sche Vogelschutzgebiete sind nicht gegeben. 

Eine Wasserhaushaltsbilanz und ein Entwässerungskonzept liegen vor. Starkregengefahren und 

Überflutungen sind im Plangebiet nicht zu erwarten. Die klimaökologische Situation wird nicht 

erheblich stört. 

Für die planungsrelevanten Artengruppen wurden eine Erfassung und eine artenschutzrechtliche 

Prüfung durchgeführt. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind nicht 

zu erwarten. Als Vermeidungsmaßnahme ist das Anbringen von Nist- und Quartierkästen für Vö-

gel und Fledermäuse vorgesehen. Umweltschäden im Sinne von § 19 BNatSchG bzw. § 90 Was-

serhaushaltsgesetz können ausgeschlossen werden. 

Trotz vorgesehener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen führt das Vorhaben zu nach-

teiligen Umweltauswirkungen für die Belange von Natur und Landschaft, insbesondere für das 

Schutzgut Pflanzen aufgrund der Freiflächenverluste und das Schutzgut Boden aufgrund der Ver-

siegelung und Flächenbefestigung. 

Für den planinternen Ausgleich sind insbesondere Entsiegelungen, eine Dachbegrünung und 

Baumpflanzgebote vorgesehen. 

Etwa 150 m südlich des Plangebietes liegt eine Ausgleichsfläche (870 m²), auf der ein mehrjäh-

riger Blühstreifen angelegt und zwei Obstbäume gepflanzt werden. 
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10 Quellen und Literatur 
 

Folgende Quellen und Literatur wurden für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Be-

wertungen herangezogen. 

 

− Kartieranleitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP. Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

und § 15 LNatSchG RLP. Stand 05.03.2024. LökPlan - Conze & Cordes GbR 

− Biotoptypenkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand: 05.03.2024 

− Biotopkataster Rheinland-Pfalz. Allgemeine Angaben zur landesweiten Biotopkartierung. Kartieranlei-
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